
' '' 

,.,'„ ••• 

„ •• .. „ 

'. 

,;• ,: 1 

Landtag ·Rheinland-Ptalz 
(IV. Wahlperiode) 

1 

.Drucksachen Abteilung I Ausgegeben am 1. August 1961 

Nr. 40 

Stenographischer Bericht 
über die 

An .,il711nn rlAc: 1 ~~~t~n~(. R h~inl;lnrl_Pf ;ll7 
-rv • ..,, •• .._""' ·~ ~""-~ ._'-o11, ·~·"""~-.., • ..... ·-·· ··-· ·- .• ·-·-

·im ,Landtagsgebäude zu Mainz 

am 11. Juli 1961 

Tagesordnung: Seite 

1. Fragestunde 1256 

28. Mündliche Anfrage des Abg. Schmidt (SPD) betr. Baustopp für staatliche 
Hochbauten 

29. Mündliche Anfrage des Abg. Fuchs (SPD) betr. Richtlinien ;i:ur Gewäh
rung von Freistellen an höhe.ren Schulen 

- Drucksache W316 -

fassun&sgerichtsbof 
- Drucksache W311 -

J>u.u: Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und FDP - Di-ucluache D/32l -

Drucksache II/323 gegen eine Stimme anaenommen 1257 

3. Erste, zwel&e und dritte Beratung eines Landesgesebes Ober den Abschluß 1257 
eine. Staatsvetirages fiber die Enlchtung der Anstalt des l)ffentlichen Rechts 
„Zweites i;>eutsches Fernsehen„ vom 6. Juli 1961 und das Schlußprotokoll zu 
diesem Staatsvertrag 

- Drucksache n1ao7 -
Berichterstattung: Kulturpolitischer Aus~chuß 
Berichterstatter: Abg. Matthes 
Berichterstattung: Rechtsausschuß 
Berichterstatter: Abg. Fuchs 
Berichterstattung: Haushalts- und Flnanzausschuß - Drucksache II/322 -
Beriditerstatter: Abg. Dr. Neubauer 

Druck.$ache 1r1n2 ~nstimmig ange'l'lommen 1269 
In dritter Beralung einstimmig angenommen 1269 

~. ZWdte und dritte Beratunc eines Urantrages der Fraktion der SPD betref- 1269 
fend Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes il.ber die Erhebung 
kommunaler Abgaben (Kommunalabgabengesetz) für Rheinland-Pfalz vom 
8. November 1954 (GVBI S. 139) 

- Drucksache II/283 -
Berichterstattung: Hauptausscllllß - Drucksache II/308 -

Berichterstatter: Abg. Seibel 

In dritter Beratung etnstimmtg a11i.7enommen in der Fassung der Druck- 1269 
IUtch.<! II/308 

t~j_'+i:;~1 :P'/ , ~ : . 'r: '. 



1254 Stenographische Berichte des Landtages von Rheinland-Pfalz, IV. Wahlperiode 
··- -·-····---------------------------·-------

Seite 

5. Erste Beratung eines Urantrages der Fraktion der FDP betreffend Landes- 1269 
gesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die Vergnügungssteuer vom 
14. Män: 1955 (GVBI S. 15) 

- Drucksc;che II/314 -

In erster Beratung erledigt; Oberweisung an den Hauptausschu_[f (feder- 1270 
führend) und den Haushaits- ttnd Finanzausschuß 

· 6. Große Anfrage der Fraktion dt>r CDU b~treffend Jugendschuh: 1270 

- Drucksache II/281 -

Beantwortet durch So:dalmini.~ter Wof1er!1; Be.~prcchunp 12n 

7. Antrag der Fraktion dt>r !"PD betreffend Gewährung eines Pftegegelcles für 1275 
Zivil blinde 

- Drucks:iche II/313 -

Mit Mehri1eit abai>lehnt 12'17 

8. Große Anfrage der Fraktion der SPD betreffend Ausbesst>rungswerk der 1277 
Deutseben Bundesbahn in Trlf'r 

- Drucksache II/396 -

Rea·~two„tet durch. Stants.~ekrPti:ir von Berghes; Bel>-prechung 1 :!7U 

9. Große Anfrage der Fraktion der FOP betreffend Wirtschaftsreferendariat 128:.! 
und Tätigkeit von Angestellten mit abgeschlossenem Studium der Wirt
schaft~-. Finanz- und Sozialwissenschaften in Planstellen, die denen des 
höheren Oieustes glei<'llzusetzen sind 

- Drucksache II/ 285 -

Beantwortet durc'1 lnncnmini.ster Wol.ters; .4ussprache: Überweisung an 12/l::l 
den Hm1pta.u~sdi.ufl 

10. Berichterstattung des Ausschusses für Sozialpolitik und Fra.gen der Vertrie- 1284 
benen und des Haushalts- und Finanzausschusses zum Antrag der Fraktion 
der SJ>Jl betreffend Maßnahmen zur Altenhilfe 

- Drucksache II/275 -

Berichterstatterin de.s Ausschusses für Sozialpolitik und Fragen der Vertrie
benen - Drucksache II/310 - : Abg. Dauber 

Berichterstatter des Haushalts- und Finanzausschusses - Drucksache II/321 -· 
Abg. Saxler 

Drucksache II/310 als er[edigt betrachtet 
Druck:;ache II/321 einstimmig angenommen 128!\ 

11. Antrag d~ PetiUonsau~s<'husses betreffend beratene Eingaben 1285 

- Drucksache II/~15 -

Einstimmig angenommen l:.!85 

12. Erste Beratung eines LandeSli(esetzes über den Abschluß eines Abkommens 1285 
zwischen den Ländern der Bundesrepublik Deutschland über die Genehmi-
gung zur Führung akademisc.'lcr Grade ~us!!ind!scher Hcchschu!en 

- Druck;;ache II/317 -

In erster Beratung erledigt: Oberwetsung 1m den Kulturpolitischen Aus- 1285 
schuß und den Rechtsausschuß 

13. Erste Beratung eines Landesgesetzes llber die Auflösung der Gemeinde l285 
Elchweiler-Schmlßberg und llber die Bildung der Gemeinden Elchweiler und 
Scbmißberg 

- Drucksaehe II/318 -

In erste!" Beratimq eriedigt; Ul>erweisung an den Hauptausschuß 1285 



40. Sitzung, l 1. Juli 1961 

Seite 

14. Erste Beratung eines Landesgesetzes zur Änderung und Ergänzung des 1285 
· Finanzausgleichsgesetzes 

- Drucksache II/319 -

In c"l·ster Be·rat·ung erledigt; t'..tberweisung an den Hauptausschuß und den 1288 
Hau.sho.Us- und F i nanzausschuß 

15. Erste Beratung eines LandesgesE'tzes zur Förderung des Ausbaues der 1288 
Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz 

- Drucksache II/320 -

In trster Beratung erledigt; Uberweisunv an den Haushalts- und Finanz- 1292 
ausschuß und den Kulturpolitischen A?isschtiß 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. h. c. Altmeier, die Staatsminister Glahn, Dr. Orth, Stü
binger, Westenberger, Walters, Staatssekretär von Berghes, der Chef der Staats
kanzlei Ministerialdirektor Duppre 

Es fehltE'n: 

E n t schuldig t: die Abgeordneten Bauer, Dr. Dr. h. c. Boden, Bögler, Kuhn, 
Schuler 

tI n e n t s c h u 1 d i g t : der Abgeordnete Lorenz 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Van Volxem 1256, 1257, 1261, 1262, 1263, 1266 
1267, 1269, 1275, 1276, 1277, 1279 

1287, 1288, 1290, 1291, 1292 
Vizepräsident Rothley 1269, 
VizepräsidentPiedmont 1279, 1281, 
Ludes (Schriftführer) 
Dauber (SPD) 
Fuchs (SPD) . 
Dr. Haas (SPD) 
Haehser (SPD) 
Hermans-Hillesheim (CDU) 
Kölsch (SPD) . 
König (SPD) . 
Kranzbühler (FDP) 
Ludes (SPD) . 
Martenstein (FDP) 
Matthes (CDU) 
Dr. Neubauer CDU) 
Saxler (CDU) . 
Schmidt (SPD) 
Schneider (FDP) 
Schwarz (CDU) 
Seibel (CDU) . 
Theisen (CDU) 
W~llauer (FDP) 

1270, 1272, 1273, 1274 
1282, 1284, 1285, 1286 

1256, 1257 
. 1275, 1276, 1284 

. 1262 
1290 

1277, 1282 
1270, 1276 

1273 
1286 
1276 
1270 

1267, 1274, 1282, 1284 
1261, 1273, 1275, 1291 

1262, 1287 
1284 

1256, 1266 
1269, 1288 

1263 
1269 
1281 
1291 

Ministerpräsident Dr. h. c. Altmeier . 
Finanzminister Glahn 
Kultusminister Dr. Orth . 

1257 
1256 

. 1257, 1288, 1292 
1272, 1275, 1283, 1285 

. 1279 
Innen- u. Sozialminister Wolters 
Staatssekretär von Berghes 

1255 



1256 Stenographische Berichte des Landtages von Rheinland-Pfalz, IV. Wahlperiode 

-10, Plenarsltzung des J,andta.ges von Rheinland-Pfalz 
am 11. Juli 1961 

Die Sitzung wird um 9.39 Uhr durch den Präsidenten 
des Landtages eröffnet. 

Präsident Van Volxf'm: 

Ich eröffne die 40. Sitzung des Landtages Rheinland
Pfalz. Beisitzer sind die HPrren Abgeordneten Thiroll 
und Ludes. Die ncdnerliste führt der Abgeordnete 
'J'hirolf. 

Entschuldigt fehlen die Hel'ren Abgeordneten Dr. 
Dr. h. c. Boden, Kuhn. Schuler, Bögler und Bauer. 
Ich habe die Freude. auf der Tribüne als Gäste des 
LandtRgPS zu begrüßen Mitglieder der „Männerarbeit 
der Evangelischen Kirche" aus England, Frankreich, 
der Schweiz und Deutschland, 

(Beifall des Hauses.) 

ferner ei.ne offizielle Delegation der Grafsdtaft Hert
fordshi r~, die anläßlich ihres Besuches bei der Bezirks
regierung Rheinhessen in Mainz wPilt, l'ln ihrer SpitzP. 
den HPrrn Präsidenten der Grafschaft, Mr. Cockram, 

(Beifall des Hauses.) 

ferner Schülerinnen des Staatlichen Progymnasiums 
Alzey. 

(Beifall des Hauses.) 

Der Herr Abgeordnete Billen hat am 17. Juni 1961 
seinen 50. Geburtstag gefeiert. Ich spreche ihm die 
herzlichstf'>n Glückwünsche des Hauses aus. 

(Beifall des Hauses.) 

Dann habe ich Ihnen noch bekanntzugeben, daß mit 
meiner Erlaubnis während der Plenarsitzung photo
graphische Aufnahmen hier gemacht werden. 
Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Es erhebt sich kein 
Widerspruch. Damit is t die Tagesordnung, wie sie 
Ihnen der Ältestenrat vorgelegt hat, angenommen. 

tch rufe auf den Punkt 1 der Tagesordnung : 

Mündliche Anfragen 

- Drucksache II/316 -

Die Mündl'iche Anfrage Nr, 28 wird durch den Herrn 
Schriftführer verlesen. 

Abg. Ludes (Schriftführer): 

Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Schmidt 
(SPD) betreffend Baustopp für staatliche Hoch.bauten: 

Laut Pressemitteilungen hat die Landesregierung 
für alle staatlichen Hochbauvorhaben einen Bau
genehmigungsstopp bis zum 31. Oktober 1961 be
schlossen. 

Ich frage die Landesregierung, welche Bauvorhaben 
von diesem Beschluß betroffen werden. 

Präsidl'nt Van ''olxem: 
Die Mündliche Anfrage wird durch den Herrn Finanz
minister beantwortet, dem ich hiermit das Wort erteile. 

Finanzminister Glahn: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Ich darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abge
ordneten Scl.1111idt wie folgt beantworten: 

DPr Ministerr::it hat sich in seiner Sitzung vom 14. Juni 
1961 erneut mit den Übcrhitzungserscheinungen auf 
dem Baumarkt befaßt und Maßnahmen zur vorüber
gehenden Beschränkung der Tätigkeit des staatlichen 

Hochbaues beschlossen. Die Landesregierung hat sich 
dabei im we~entlichen den Maßnahmen angeschlossen. 
die vom Bund und von anderen Ländern inzwischen 
schon verfügt i.vorden waren. 

Für die bisher vom Ministerium für Finanzen und 
Wiederaufbau noch nicht in Auftrag gegebenen Bau
maßnahmen wurde ab sofort Auftrag nur noch mit der 
Maßgabe erteilt, daß die Arbeiten erst n::i<'h dem 31. 
Oktober dieses Jahres anlallfen dürfen. Es ist aber, 
Herr Abgeordneter Schmidt, von der LandesregiE'rung 
n icht beabsichtigt, mit diesen Maßnahmen unzumutbarP 
Härten, wie sie sich vielleicht da oder dort - insbeson
dere auch beim Sdlulbau - ergeben könnten, entstehen 
zu lassen. Darum hat sie sich vorbehalten, Ausnahme
aenelunigungen zuzulassen. Von den über 70 staat
lichen Bauvorhaben des Bauprogramms 1961, die in 
der Mündlichen Anfrage angesprochen sind, war am 
14. Juni 1961 für 19 Vorhaben ein Bauauftrag noch 
nicht erteilt. 

Diese 19 Vorhaben erscheinen im Außerordentlichen 
Haushalt 1961 mit einem Ansat?: von zusammen rund 
9 Millionen DM und entspre<:hen damit etwa einem 
Drittel der für den staatlichen Hochbau im Jahre 1961 
ausgeworfenen Beträge, Im Ergebnis sollen daher die 
zurückgestellten Vorhaben in die konjunkturschwäche
ren Wlnt~rmonate verlegt werden. Welche Vorhaben 
das im einzelnen sind, kann der Abgeordnete jederzeit 
beim Finanzministerium. Abteilung V, erfahren. Eine 
entsprechende Aufstellung, Herr Abgeordneter Schmidt. 
kann ich lhnen sofort überreimen. 

Präs[dent Van Volxl'm: 

Eine Zusatzfrage? - Herr Abgeordneter Schmidt hat 
das Wort zu einer ZusatzfrC1gi>. 

Abg. Schmidt: 

Ich Crcige den Herrn Minister, ob er Auskunft geben 
kann darüber, wieviel von den HI Bauvorhaben, die er 
hier mitteilt, bereits vergabereif waren. 

Flna.nzmlnlster Glahn: 

Ich habe bereits gesagt, daß für diese 19 Maßnahmen 
Bauauftrng noch ni<'ht erteilt war, und die meisten da
von sind noch nicht vergabereif gewesen. Es geht hier 
in der Tat, Herr AbgP.ordneter Schmidt. nur um eine 
T0rmlnverschiebung in die Wintermonate. 

Präsident Van Volxem: 

Eine weitere Zusatzfrage? 
Schmidt! 

Abg. Schmidt: 

Herr Abgeordneter 

Darf ich de~l Herrn Minister !ragen, oll durch dies.en 
Beschluß, nachdem er jetzt in seiner Wirkung angedeu
tet wurde, mehr ein psychologischer als ein tatsäch
licher Beitrat;: geleist<'t wcrdPn soll? 

FinanTinlnlster Glahn: 

Herr Abgeordneter Schmidt! tch gl<1~1be, daß man nicht 
nur von einem psychologischen Beill·ag spredien kann, 

1 
sondern daß man der L andesregierung begtiitigen muß, 
daß sie richtig gehandelt h<1t, wenn sie, wie es im Bund 

! und in nnderen Ländern geschehen ist. einschränkende 

1 
M1lßn1lhmen auf dem Gebiete des staatlichen Hoch
baues, getroffen hat. Daß die Baukapazität, Herr Abge-

1 ordneter Schmidt, überbeansprucht ist und daß man 
1 infolgedessen zunächst einmal mit dem staatlichen 
1 Hochbau beginncm muß, scheint mir richtig und auch 
j • erwüni;cht. 

• 

• 
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PrlsJdcnt Van Volxem: 

Damit ist die Anfrage beantwortet. Ich rufe auf die 
Anfrage Nr. 29; sie wird durch den Herrn Schriftfüh
rer verlesen. 

Abg. Ludcs (Schriftführer): 

Anfrage des Herrn Abgeordneten Fuchs (SPD) betref
fend Richtlinien zur Gewährung von Freistellen an 
höheren Schulen : 

Im Zusammenhang mit den neuen Richtlinien des 
Kultusministeriums für die Gewährung von Frei
stellen an höheren Schulen ist es offensichtlich zu 
großen Schwierigkeiten gekommen. Trotz der Er
höhung des Prozentsatzes derjenigen Schüler, die in 
den Genuß der Schulgeldbefreiung kommen können, 
haben die neuen Richtlinien bewirkt, daß Schüler, 
die bisher bereits eine Freistelle hatten, künftig 
nicht mehr berücksichtigt werden können. Außer
dem haben die Bestimmungen über die Feststellung 
der finanziellen Situation der Eltern z.u Ungerech
tigkeiten geführt. Dadurch sind sowohl die Lehr
kräfte an den höheren Schulen als auch die Schüler 
und Eltern in unnötiger Weise belastet w orden. 

Ich frage daher die Landesregierung, 

1. ob ihr die oben angeführten Schwierigkeiten be
kannt sind und 

2. was sie zu tun gedenkt, um unverzüglich unnötige 
Härten zu vermeiden und das Antrags- und Ge
nehmigungsverfahren zu vereinfachen. 

Prlsldent Van Vobem: 

Zur Beantwortung erteile kh dem Herrn Kultusmini
ster das Wort. 

Kultusminister Dr. Orth: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Mündliche Anfrage darf ich wie folgt 
beantworten: 

Zur Frage 1: Das Ministerium ist von den aufgetrete
nen Schwierigkeiten, die sich aus den Bestimmungen 
:.!u'r Schulgelderhebung an den höheren Schulen im 
Runderlaß des Ministeriums vom 13. März 1961 ergeben 
haben, unterrichtet worden. 

Zur Frage 2: Zur Behebung dieser Schwierigkeiten und 
zur Vermeidung jeglicher Härten bei dem Antrags
und Genehmigungsverfahren zur Schulgeldbefreiung 
hat das Ministerium nunmehr, im Mai 1961, noch 
einmal die materiellen Bestimmungen und die Grund
sätze des Verfahrens für die Schulgeldbefreiung durch 
einen ausführlichen Runderlaß allen Schulen eingehend 
erläutert. Seitdem sind uns keine Schwierigkeiten mehr 
Im Zusammenhang mit den geltenden Vorschriften be
kannt geworden. Da das Bewilligungsverfahren für das 
laufende Schuljahr als abgeschlossen gelten darf, kann 
angenommen werden, daß sich das Verfahren für die 
Beteiligten zufriedenstellend eingespielt hat, und daß 
unnötige Härten bereits jetzt vermieden werden. Dle 
bisherige Regelung allerdings sieht vor - durch eine 
Bindung im Haushalt -, daß 50 v. H. des Schulgeldauf
kommens für Freistellen und Geschwisterermäßigung 
verwendet werden können. Das Kultusministerium 
prüft zur Zeit. ob nicht der einzelnen Schule die Mög
lichkeit gegeben werden kann, über 50 v. H. hinauszu
geben, wenn es die Verhältnisse an der Schule erfor
dern. Verhandlungen in dieser Frage sind in diesen 
Tagen mit dem Finanzministerium bereits aufgenom
men worden. 

- . 

Präsident Van Volxem: 
Eine Zusatzfrage? 

(Abg. Fuchs: Keine Zusatzfrage!} 

Damit ist die Mündliche Anfrage beantwortet. 

kh ru(e auf den Punkt 2 de r Tagesordnung: 

Mitteilung des Prllsfdenten des Landtages be
treffend Ersatzwahl zum Verfassungsgerichtshof 

- Drucksache II/311 -

Dazu liegt Ihnen ein Antrag der Fraktionen der CDU, 
SPD und FDP - Drucksache II/323 - vor mit folgendem 
Wortlaut: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Zum Nachfolger des am 30. Juni 1961 wegen Enef
chung der Altersgrenze ausgeschiedenen Landge
richtspräsidenten Dr. Dressler wird Landgerichts
präsident Dr. Kann, Trier, als stellvertretendes Mit
glied des Verfassungsgerichtshofes gewählt. 

Meine Damen und Herren! Wer diesem Antrag seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand
zeichen! - Danke! Die Gegenprobe! - Stimmenthaltung! 
- Angenommen gegen eine Stimme. 

Ich rufe auf den Punkt 3 der Tagesordnung: 

Erste, zweite und dritte Beratunc eines Landes
gesetzes über den Abschluß eines Staats\'ertrages 
über 4}e Erridltung der Anstalt des örtent
licben Rechts „zweites Deutsches Fernsehen" vom 
6. Juni 1961 und das Sdllußprotokoll zu diesem 

Staatsvertrag 

- Drucksache II/ 307 -

Ich erteile zunächst zur Begründung der Regierungs
vorlage dem Herrn Ministerpräsidenten das Wort. 

Ministerpräsident Dr. h. c. Altmeler: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Als die 
Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer in 
den Abendstunden des 6. Juli in Stuttgart ihre Unter
schrift unter den Staatsvertrag über die Errichtung der 
Anstalt des öffentlichen Rechts „zweites Deutsches 
Fernsehen" setzen konnten, bedeutete dies Abschluß 
und Anfang zugleich; Abschluß einer jahrelangen - ich 
füge hinzu : bedauerlichen - Auseinandersetzung zwi
schen dem Bund und den Ländern, bei der es in zu
nehmendem Maße nicht mehr nur um die Gestaltung 
eines Zweiten Fernsehens gegangen war, sondern weit 
darüber hinaus um die Zuständigkeiten und das Ver
halten von Bund und Ländern untereinander über
haupt. 

An dieser Stelle, meine Damen und Herren, habe ich 
im Verlaufe der letzten Jnhre wiederholt über den 
Gang der Verhandlungen berichtet und Ihnen den 
Standpunkt der Landesregierung dargelegt, der stet,; 
von dem Willen getragen war, eine allseits befriedi
gende Regelung herbeizuführen, die unserer bundes
staatlichen Ordnung und insbesondere einem guten 
Bund~Länder-Verhältnis entspricht. Die Landesregie~ 
rung wußte sich in dieser Zielsetzung - wle ich dank~ 
bar feststellen darf - stets von dem gleichen Wollen 
dieses Hohen Hauses getragen. 

Sie kennen die Entwicklung, die bis auf den 5. Februar 
1954 zurückgeht, an dem die Ministerpräsidenten in 
München damals eine Ständige Rundfunkkommission 
einsetzten, die den Auftrag erhielt, auf dem Gebiete 
des Rundfunks und des Fernsehens Vereinbarungen 
zwischen den Ländern untereinander und mit dem 
Bund vorzubereiten. Die daraufhin durchgeführten jah-
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(Mmisterprll.stdent Dr. h. c. Alt~ler) 

rclangen Vt:>rhandlungen, an denen auch die Vertreter 
der Bundf'o:regierung teilna hmen, verliefen . zunächst 
zufriedenstellend und führten schon 1955 zu einem 
ersten Vertr<1gsentwurf, über den dann anschließend 
die Bundesregierung beraten und beschließen solltP. Die 
VC'rhandlungen kamen aber dann ins Stocken, und im
mer mehr wurde die Absicht des Bundes erkennbar, 
statt einer von den Ländern immer wieder angestreb
te n vertraglichen Regelung ?.wischen Bund und Län
dern eine bundesgesetzliche Regelung anzustreben. 
Diese · Absicht führte am ~O. Juni 1958 zu d€'m Auftmg 
der Bundesregierung an den Bundesinnenminister, den 
Entwurf des Bundesnindfunkgesetzcs vorzulegefü 

Der Widersprnch der Länder gegen eine ~olche gesetz
lidle Regelung war ergebnislos. Auf ihrer Kohlem:""r 
Konferenz im Oktober 1958 erklärten die Länder. daß 
sie nach wie vor bereit seien, alle den Rundfunk un'd 
das Fernsehen betreffenden Fragen mit dem Bund ver
traglich zu regeln. Nachdem die Verhandlungen im 
Laute des Jahres Hl58 nicht weiterkamen, erklärten die 
Ministerpräsidenten in Kiel im Juli 1959 ihre erneute 
BC'reitsclrnft zu einer friedlichen Regelung mit dem 
Bund nach den Erfordernissen der Gegenwart. Ffir die 
kommenden Verhandlungen wurden in Kiel zugleich 
Verlragsenlwürfe aufg~tellt, die ich als der Sprecher 
der Konferenz der Bundesregierung unveriüglich zu
leitete mit dem Erfüchen um Fortsetzung der Ver
handlungen. Zu solchen Verhandlungen über den sach
lichen Inhalt unserer Kieler Vorschläge ist es aber lei
der nicht g<'kommC'n. Stattdessen gründete, wie Sie 
wissen. die Bundesregierung im Juli 1960 die Deutsch
land-Fernsehen-GmbH, die dann durch das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 28. Februar 1961 für 
verfassungswidrig erklärt wurde. Das Ist der äußere 
Ablauf. 

Zwei Gründe, meine Damen und Herren, waren es, die 
die Länder zu ihrer stets gieich gebiit>h<'nen Haltung 
ve1·anlaßten: 
1. die Ablehnung einer bundesgesetzlichen Regelung 

und 
2. die Verhinderung einer Kommerzialisierung der 

neuen Fernsehanstalt. 

~s war wE"in übertriebener Föderalismus noch egoisti
sche Rechthl'lbCrei, die die Auffassung der Länder be
.;tirmnt.en, als vielmehr das Bewt1ßtsein, in dieser vPr
fassungs- und gesellschaftspolitischen Auseinanderset
zung eine gerechte Sache zu vertreten, auch wPnn die 
Haltung der Länder in der Würdigung der öffentlichen 
Meinung nicht immer die rechte Wertung erfuhr. 

Was das Verfassungsmäßige anbetrifft, so hatte Ich 1 
schon am 13. November 1959 auf den damaligen Bun- · i 
desgesetzen twurf hin als SpN"cher des Bundesrates aus- 1· 

geführt, daß der Bund eine Zuständigkeit aus Artikel 73 l 
Nr. 7 des Grundgesetzes. der das Post- und Fernmelde
wesen beinhaltet, nicht herleiten könne, weil der Rund
funk auf Gl'und seiner sor.iologischen und kulturpoliti- 1 
sehen Stellung w<1hr!ich nicht a!s ein Te!I d~ Fcrn- 1 
meldewesens begriffen werden könne, er vielmehr nach 
seiner heutigen Struktur und seiner rechtlichen Ent- l,I 

wicklung ein durchaus selbständiges Sachgebiet der 
Kultur dars telle. 

Es kann die Länder. meine Damen und Herren, mit 
Genugtuung erfüllen, daß das Bundesverfassungsgericht 
diese ihre damalige Auffassung ausdrücklich bestätigte, 
indem es feststellte, daß das Post- und Fernmelde
wesen im Sinne von Artikel 73 Ziff. 7 des Grundge
setzes nur den sendetechnischen Bereich des Rundfunks 
umfaßt, und daß dieser Artikel demzufolge dem Bund 
nicht die Befugnis verleiht, die Organisation der Ver
~nstaltung und die der Veranstalter von Rundfunksen-

dungen zu regeln. Es heißt im Karlsruher Urteil dar
über wörtlich: 

Die Erwähnung des Rundfunks im Artikel 5 Abs. 1 
Salz 2 GG .verbietet es aber, anzunehmen, der Aus
druck „Fernmeldewesen" umfasse den Rundfunk als 
Ganzes. Können mit „Fernmeldewesen" nur Tell
bereiche des Rundfunks gemeint sein, so kann es 
sich dabei nur um die Bereiche handeln, die der 
Übermittlung von Darbietungen dienen, also um di~ 
Sendetechnik. 

Dagegen wird die Zuständigkeit der Länder vom Kul~ 
turellen her im Urteil ousdrücklich anerkannt. Es heißt 
wörtlich; 

Es kommt hinzu, daß der Rundfunk jedenfalls audl 
ein kuiturelles Phänomen ist. Soweit kulturelle An
gelegenheiten überhaupt staatlich verwaltf"t und 
geregelt werden können, fallen sie aber nach der 
Grundentscheidung des Grundgesetzes, und zwar 
nach Artikel 30, 70 und 83 GG, in den Bereidl der 
Lände!'. soweit nirnt besondere Bestimmungen de~ . 
Grundgesetzes Begrenzungen oder Ausnahmen ~u
gunsten des Bundes vorsehen. 

Weiterhin ist in der Urteilsbegründung, und zwar wr 
At1sleguhg des für die Zuständigkeitsabgrenzung maß
gebenden Artikels 30 GG, ausgeführt, daß das Grund
gesetz bei der Ordnung der Gesetzgebungskompetenzen 
von .Bund und Ländern· vom Grundsatz der Ländcr
kompctcn:r.m ausgeht. Es heißt wörtlich: 

Der Bund hat Gesetzgebungsbefugnisse nur, i-oweit 
das Grundgesetz sie ihm verleiht. In der Regel 
können daher Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes 
nur auf eine ausdrückliche Verleihung durch das 
Grundgesetz gestüt1t werden. Bei Zweifeln über 
die 7.u~tändigkeit des Bundes spricht keine Ver
mutung zugunsten einer Bundeskompeten7.. 

. Weiterhin wird im Urteil hierzu ges11gt: 
Diese Grundentscheidung der Verfassung, die nicht 
zuletzt eine Entscheidung wgunstcn des föderalisti
schen Staatsau.fbaues im Interesse einer wirksamen 
Teilung der Gewalten ist, verbietet es gerade im 
Bereich kultureller Angelegenheiten, ohne eine hin
reichend deutliche grundgesetzliche Ausnahmerege
lung. anzunehmen, der Bund sei zuständig. 

Aus alledem, meine Damen und Herren, ergibt sich 

1. die Zuständigkeit des Bundes nach Artikel 73 Ziff. 7 
des Grundgesetzes nur für den sendPternnischen Be
reich des Rundfunks, 

.2. die Z~tdndijj.keit der Länder für die gesamte Orga
nisation und für die Gestaltung des Rundfunk;;, 
darüber hinaus die Zuständigkeit im Bereich aller 
kulturellen Angelegenheiten; eine Feststellung des 
Bundesverfassungsgerichtes von grundsätzlicher Be
~utung, weil sie weit über die Bedeutung des Spe
zialfalles des zweiten Fe111sehens hinausgeht. 

Die Länder waren sich nach der Entscheidung von 
Karlsruhe bewußt, daß es nunmehr auf sie ankäme, 
die Funktionsfähigkeit des föderalistischen Systems zu 
beweisen, zumal nidlt wenige von dem Urteil ent
tl!luschte Kritiker nur auf die Gelegenheit warteten, 
die Länder ihrerseits mangelnder Energie. fehlender 
Tatkraft oder gegense itigen unfreundlichen Verhaltens 
zu bezichtigen. 

Damit komme ich zu dem neuen Anfa ng, von dem ich 
eingangs gesprochen habe. Die Länder beschlossen am 
17. März, also 14 T age nach dem Karlsl'uher Urteil, die 
Errichtung einer von den bestehenden Rundfunkanstal
ten unabhängigen gemeinnützigen Anstalt des öffent
lichen Rechts zur Verbreitung eines gemeinsamen zwei-

• 
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ten Fernsehprogramms. Sie beauftragten ihre Fernseh
kommission unter meinem Vorsitz mit der Ausarbei
tul'l.i ~ines. neuen Staatsvertragsentwurfes, der, nicht 
einmal drei Monate später, bereits zur Unterzeichnung 
gelangen konnte. Dabei galt es zu berücksichtigen, daß 
der Staatsvertrag der Ratifizierun·g durch elf Länder 
bedarf, so daß er nach allen Seiten abgewogen werden 
mußte. Es ist daher Unrecht, wenn in der Öffentlich
keit von einer Verschleppung durch die Länder gespro
chen wird. 
Lassen Sie I):lich nun zu dem Inhalt des Vertrages im 
einzelnen einige Worte sagen. 

Im § 1 wird bestimmt, daß die Länder zur Verbreitung 
des zweiten Fernsehprogramms eine gemeinsame An
stalt des öffentlichen Rec..~ts mit dem Namen „zweites 
Deutsches Fernsehen" errichten. Der Absatz 3 besagt. 

Die Anstalt hat ihren Sitz in Mainz. 
Das liest sich sicherlich heute sehr einfach. Es durch
zusetzen, war allerdings nicht gerade so einfach. 

Der § 2 umschreibt die Aufgaben der Anstalt. Sie soll 
den Fernsehteilnehmern in ganz Deutschland einen 
objektiven überblick über das Weltgeschehen, ein um
fassendes Bild der deutschen Wirklichkeit vermitteln, 
der Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und 
Freiheit und der Verständigung unter den Völkern 
dienen. Die Sendungen müssen der freiheitlich-demo
kratischen Grundordnung entsprechen und eine unab
hängige Meinungsbildung ermöglichen. 
Die §§ 3 bis einschließlich 11 umfassen die materiellen 
und rechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Bericht
erstattung, des Verlautbarungsrechtes, des Anspl'Uches 
auf Sendezeit, der allgemeinen und besonderen Verant
wortung, der Auskunftspflicht, des Jugendschutzes und 
der Beweissicherung. Sie stimmen im wesentlichen mit 
den Bestimmungen im Bundesgesetz über die Errich
tung von Rundfunkanstalten des Bundesrechtes vom 
29. November 1960, also über den Deutschlandfunk, Jie 
Deutsche Welle - Auslandsiunk und Gesamtdeutscher 
Funk - überein und garantieren so eine weitgehende 
Rechtseinheit. 

Der Schwerpunkt und sicherlich a uch einer der neural
gischen Punkte bei den Beratungen ~er Ministerpt·ä
sidenten liegt beim Fernsehrat. Der § 13 umschreibt 
dessen Aufgaben, die weitgehende~ sind als bei den 
heute bestehenden Anstalten und die Aufstellung von 
Richtlinien, die Beratung des Intendanten, die Uber
wachung der im Vertrag aufgestellten Grundsätze, die 
Beschlußfas.sung über die Satzung, die die Genehmi
gung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses 
sowie die Entlastung de Intendanten umfassen. 

Laut § 14 besteht der Fernsehrat aus 66 Mitgliedern, 
die aus allen gesellschaftlich bedeutsamen Kräften der 
Bundesrepublik repräsentativ zusammenzustellen sind. 
Demgegenüber beschränkt sich der aus neun Personen 
bestehende Verwaltungsrat auf interne Funktionen und 
die Überwac..J.i.ung des Intendanten, der für das gesamte 
Programm verantwortlich ist. 

Bei der Zusammensetzung der Gremien hatten wir bei 
unseren Überlegungen von den tragenden Gründen des 
Karlsr.uher Urteils auszugehen, worin unter anderem 
gesagt Ist, daß für die Veranstaltung von Rundfunk
sendungen durch Gesetz eine juristische Person des 
ö!fentl!chen Rechts geschaffen wird, die dem staat
lichen Einftuß entzogen oder höchstens einer beschränk
ten staatlichen Rechtsaufsicht unterworfen ist, um dann 
im Urteil wegen der Organe fortzufahren: 

Ihre kollegialen Organe sind faktisch in angemes
senem Verhältnis aus Repräsentanten aller bedeut
samen politischen, weltanschaulichen und gesell-

schaftlichen Gruppen zusammengesetzt. Sie haben 
die MaCht, die für die Programmgestaltung maßgeb.
lichen und m itentscheidenden Kräfte darauf zu kor.
trollieren und dahin zu korrigieren, daß den im Ge
setz genannten Grundsätzen für eine angemessene 
anteilige Heranziehung aller am Rundfunk Inter
essierten Genüge getan wird. 

Von besor.derer Bedeutung ist auch, was das Karls
ruher Urteil weiterhin wegen der Mitwirkung staat
licher Vertreter ausführt. Es sagt: 

Artikel 5 hindert nicht, daß auch Vertretern des 
Staates in den Organen des neutralisierten Trägers 
der Veranstaltunge n ein angemessener Anteil ein
geräumt wird. Dagegen schließt Artikel 5 GG aus, 
daß der Staat unmittelbar eine Anstalt oder Gesell
schaft beherrscht, die Rundfunksendungen veran
staltet. 

Sie sehen, meine Damen ur.d Herren, daß der hier aus
gesprochenen Beschränkung mit nur 14 staatlichen Ver
tretern - 11 der Länder und 3 d es Bundes - gegenüber 
den 52 Mitgliedern aus den eben schon erwähnten ge
sells.chaftlichen Gruppen weitgehend entsprochen wurde. 

Ich habe dies so eingehend betont, weil gerade in den 
letzten Tagen von bestimmter Seite zu hören war, es 
sei die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Unab
hängigkeit und Neutralität de r neuen Anstalt nicht 
hinreichend gewahrt. Diese Behauptung ist absolu,t un
zutreffend. Die Ministerpräsidenten haben bei ihren 
Oberlegungen den Artikel 5 GG, der besagt, daß die 
Freiheit der Berichters tattung durch RundCunk und 
Film gewährleistet wird, zu keinem Zeitpunkte über
sehen. 

Sie hatten dabei vor allem auch die gerade hierauf 
bezogene Erklä rung des Bundesverfassur.gsgerichtes zu 
beachten, die aussagt, daß die Sondersituation im Be
reiche des Rund!unkwesens besondere Vorkehrungen 
zur Verwirklichung und Aufrechterhaltung der im Ar
tikel 5 GG gewährleis teten Freiheit des Rundfunks er
Cordert. Gerade zu dieser nach diesem Artikel 5 GG zu 
gewährleistenden Freiheit des Rundfunks hatte da~ 
Gericht aber weiterhin festg·estellt: 

Eines der diesem Zweck dienlichen Mittel ist jenes 
Prinzip, nach dem die bestehenden Rundfunkanstal
ten aufgebaut sind. 

Hier wird also a usdrücklich festgestellt, daß die beste
henden Anstalten den Vorstellungen des Bundesver
fassungsgerichtes entsprechen. Genau danach aber ha
ben wir auch die Gremien der neuen Anstalten aus
gerichtet. 

Ich habe neuerdings auch eine Kritik darüber gelesen, 
d aß die Ministerpräsidenten selber das Wahlgremium 
darstellen, welches bei einigen Gruppen - wie Sie wis
sen - teils mit und teils ohne Vorschlagsrecht die Fern
sehratsmitglieder auswählt. Auch hier kann auf das schon 
erwähnte Prinzip bei den bestehenden Anstalten ver
wiesen werden und d arauf, daß z. B. in einigen Anstal
ten die Länderparlamente das Wahlgremium darstellen,' 
während in anderen Fällen eine Berufung durch dle 
in Frage kommenden. Organe aus den Kräften der 
gesellschaftlichen Ordnung erfolgt. 
Was aber bezüglich des Wahlverfahrens dieser Anstal
ten - wohlgemerkt mit den verschiedenen Varianten -
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes rech
tens ist, kann in bezug auf die neue Anstalt nicht falsch 
sein. 

Lassen Sie mich deshalb, meine Damen und Herren, 
noch einmal zusammenfassend zu diesem Problem ver
sichern, daß sich die Ministerpräsidenten bei der Er
stellung des Staa tsvertrages, wie insbesondere bei der 
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Zusammensetzung des Fernsehrates in jeder Weise 
darum bemüht haben, die vom obersten Gf'richt auf
gestellten Grundsätze zu n>t<p!"kfü•ren. Das gilt auch 
für einen anderen Einwand, der, vom Verfassungs
rechtliche n her - allerdings völlig unbegründet - neuer
lich erhoben wit·d, indem man behauptet, daß durch die 
neue Ans talt gewissermaßen ein Staatenbund im Bun
dess taat errichtet würde. 

Darauf ist zu sagen, daß das Zweite Deutsche Fern
sehen eine Ans ta lt der Länder ist und auch eine An
stalt der Länder bleibt , und daß der Staiüwertrag mit 
den d;imit verbundenen Zustimmungsgesetzen der Par
lamente Landesrecht bleibt, auch wenn die Anstalt ihre 
Tätigkeit über da~ gesamte Bundesgebiet erstreckt. 
Das ist auch im Karlsruher Urteil sehr deutlkh :m~
gesprOchen worden. Es heißt nämlich darin: 

Die Tatsache der gemeinsamen oder koordinieren
den Erfüllung einer Aufgabe durch die Länder ist, 
gleichgiiltig, welcher Art die Motive für die Zusam
men1<el ;r.t• ng ~ein mögen, für sich genommen kein 
Grund, der eine nRt.ürliche Bundeszm:Uinnigkeit 
rechtfertigen könnte. 

Das ist, meine Damen und Herren, wie Sie spüren. 
sehr deutlich und macht die erwähnten Einwände 
gegenstandslos. 

Nun zum § 19. Auch hier ist efner der neuralgischen 
Punkte unserer Vel'handlungen angesprochen, über den 
wir längere Zeit diskutierten und bei dem es dann zu 
dem Kompromiß kam, daß der Intendant mit einer 
Mehrheit von drei Fünftel der Mitglieder des Fernseh
rates gewählt wird. Er beruft im Einvernehmen mit 
dem Verwaltungsrat den Programmdirektor, den Chef
redakteur und den Verwaltungsdirektor. 

Die §§ 22 und 23 umfassen die Programmgestaltung 
und Finanzierung. Sie führen damit zurück in jenes 
Kapitel, welches in der frühere n Erörterung, wie Sie 
wissen, eine besondere Rolle spielte. Ich meine die 
sogenannte Kommerzialisierung des Fernsehens, die 
nach den ursprünglich beabsichtigten bunde~gesetz

lichen Regelungen vorgesehen war, indem man die 
Durchführung der Fernsehsendungen einer GesellschMt 
des privaten Rechts durch langjährige Verträge üb1...'T
tragen wollte. Die Länder haben eine solche Kommer
zialisierung des Fernsehens jederzeit entschieden abge
lehn t . Schon in der Sitzung des Bundesrates vom 13. 
November 1959, wo dieser zu dem eben schon erwähn
t en ersten Bundesgesetzentwurfs Stellung zu nehmen 
hatte. erklärte ich im Auftrage der Länder, daß die 
Überlassung des Programms an InteressentenverbändP. 
und die damit verbundene Kommerzialisierung aus
drücklich abgelehnt wird, weil die Länder darin wahr
lich keinen Weg zur Leistungssteigerung, sondern nur 
zu einem Niedergang zu erblicken vermögen. Der jet~ 
zige Staatsvertrag schließt - getreu dieser unserer bis
herigen Haltung - eine solche Kommerzialisierung aus
dri.i<:'klich au s. Er beteiligt die neue Anstalt an den bis
herigen Fernsehgebühren mit 30 v. H . ab 1. Januar 1962, 
so daß die Einnahmen der Anstalt teils aus dlesem 
Gebührenanteil ftießen und teils aus den Werbeein
nahmen, w ie das bei den bisherigen Anstalten der F all 
ist. Aus der Festlegung d ieser 30 v. H. ergab sich die 
Notwendigkeit einer Änderung des zur Zeit bes tehen
den Finanzausgleichs unter den Länderanstalten, der 
den kleineren Anstalten von Berlin, Bremen und dem 
Saarland zugute kam. Die Verhandlungen über eine 
Änderung dieses Finanzausgleichs sind in gutem Gange. 
Ich müchle hoffen, daß sie bereits in den nächsten 
Tagen zu einem neuen Abschluß unter den Ländern 
führen, de r dann wiederum der Ratifizierung durch das 
Hohe Haus bedarf. wie es bei de m bisher bestehenden 
Abkommen vom 17. April 1959, das der Landtag durch 

Gesetz vom 7. Dezember 1959 rC1tift7.iPrt hatte, ebenfalls 
der Fall war. 

Bestand des Staatsvertrages ist schließlich noch das 3tn 

gleichen Tage unterzeichnete Schlußprotokoll, worin 
sich die vertragschließenden Länder verpfiichten, den 
Anstalten des Landesrechts die gleichen Verpflichtun
gen bezüglich der Vi'erbesendungen aufzuerlegen wie 
der neuen Anstalt im Sinne des § 22 Abs. 2 des vor
liegende n Vertrages. 

Weiterhin verpfli<:htcn sit'h die Länder, den schon er
wähnten bestehenden Finanzausgleich der Rundfunk
anstalten den geänderten Verhältnissen anzupassen und 
mit Wirkung vom 1. Januar 1962 in Kraft zu setzen. 
Schließlich wollen die Ministerpräsidenten, wie dies 
§ 22 Abs . 3 besagt, durch geeignete Maßnahmen die 
Zusa mmenarbeit z'.vischen dem ersten und zweiten 
Programm sicherstellen, so daß die Fernsehteilnehmer 
der Bundesrepublik dann zwischen zwei inhaltlich ver
schiedenen Programmen echt auswählen können und 
die vorhandenen tcchnisdien Kapl'lzitäten voll au$ge
nutzt werden. 

Ein kurzes Wort, meine Damen und Herren möchte 
ich noch über die sich aus dem neuen Staatsvertrag 
ergebenden Änderungen im- Verhältnis zum Südwest
funk sagrn, wobei ich an die 8pitze stelle, daß df'or 
Südwestfunk als ältestes Rundfi.mkkind des Landes 
sich bestimmt nicht minderer Gunst erfreut als die 
nunmehr nachgeb<lrene neue Fernsehanstalt. Ein edler 
Wettstreit untereinander - so habe ich gleich nl'lch dem 
Abschluß des Vertrages erklärt - möge entstehen , um 
letztlich dem Fernsehteilnehmer zu dienen. Wir hahen 
wirklich kein Interesse daran. unseren Südwestfunk 
schledlter zu behandeln als das zweite Fernsehen. Um
gekehrt mikhte ich aber auch voraussetzen, daß sich 
die bestehenden Ansta lten des Landesrechts in ihrei· 
Gesamtheit mit der getroffenen rundfunkpolitischen 
Entscheidung abfinden. wonach das zweite Fernseh
programm, einem überwiegeriden Verlangen der deut
schen Offentlic:hkcit Rechnung tt·agend, nicht von den 
bisherigen Anstalten, sondern von der eigens dafür 
geschaffenen Anstalt ausgestrahlt wird ; eine Voraus
setzung, die ich beim Südwestfunk ohne weiteres als 
gegeben erachte. 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg hat mir 
mit Schreiben vom 3. Juli 1961 mitge teilt, daß sie 
ebenso wle das Land Rheinland-Pfalz das Landesgesetz 
zum Staatsvertrag über die Errichtung der Anstalt des 
öffentlichPn Rechts „zweites Df'utsches Fernsehen" als 
kurzes Zustimmungsgesetz zur Verab:;chiedung bringen 
lassen will. rm Stuttgflrter Landtl'lg ist also ein völlig 
gleichlautendes Zustimmungsgesetz PingPbra('ht wor
den, dessen Beratung am 13. und 14. Juli 1961 von cif'r 
ersten bis zur dritten Le!>ung vorgc~ehen ist. Da nach 
wollen dann beide an dem Staatsvertrag mit dem Süd
westfunk beteiligten Land(~sn•gierungen von Baden
Württ-emberg und von Rheinl11nd- Pfalz eine Änderung 
des jetzt geltenden Staatsvertrages über den Südwest
funk vorschlagen, und zwar insoweit, als der jetzt 
Ihnen vorliegende Staatsvertrag über das zweite Deut
sche Fernsehen in das Staatsvertrc1gHed1l des Südwest
funks eingreift, zumal seit einiger Zeit der Wunsch 
besteht, diesen seit dem Jahre 1951 unverändert ge l
tenden Staatsvertrag auch in anderen Punkten den 
gegenwärtigen Verhältnissen a nzupassen. Dabei müssen 
die Regelungen über das Sendemonopol und über die 
Werbezeiten eine entsprechende Al>änderung sowie die 
Gebührenfrage ihre endgültige Klärung finden. Ich 
hoffe, daß wir während der Parlamentsferien die dies
bezüglichen Verhandlungen mit der S tuttgarter Regie
rung .führen und eine entsprechende Änderung dem 
Hohen Hause n<1ch der Sommerpause vorlegen können. 
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Noch ein Letztes meine Damen und Herren! Im Hin
blick darauf, daß das Zweite Deutsche Fernsehen spä
tesll!ns am 1. Juli kommenden Jahres seine Sendungen 
aurnehmen soll, ist es unausweichlich, der Anstalt 
rechtzeitig vorher die für den technischen Betrieb er
forderlichen Einrichtungen zum frühestmöglichen Zeit
punkt zur Verfügung zu stellen. Dies hat die Konfe
renz der Ministerpräsidenten in ihrem Beschluß am 
l5. Juni 1961 einstimmig beschlossen. Da jedoch durch 
die zuvor notwendige Ratifizierung in den elf Länder
parlamenten bis zum Inkrafttreten des Staatsvertrages 
am 1. Dezember 1961 noch niemand ermächtigt oder 
berechtigt Ist, für die dann. erst Ins Leben trete~de 
Anstalt zu handeln, hat sich für das Sitzland Rhem
land-Pfalz die Verpflichtung ergeben, vorbereitende 
Maßnahmen auf technischem Gebiet und bezüglich der 
Einstellung einer beschränkten Anzahl von Technikern 
zu treffen. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß für die 
Durchführung dieser Maßnahmen ein unabweisbares 
Bedürfnis im Sinne des § 33 der Reichshaushaltsord
nung vorliegt. Wie ich bereits im· Haushalts- und Fi
nanzausschuß erklärt habe, ist der Herr Finanzmini
ster bereit für diesen Zweck außerplanmäßige Mittel 
bis zu ein~r Höhe von 20 Millionen DM bereitzustel
len, wobei es sich de .facto nur um eine Vorableistung 
für Rechnung der neuen Anstalt handelt. Ich darf da
her das Hohe Haus namens der Landesregierung bit
ten, von dieser beabsichtigten Finanzmaßnahme zu
stimmend Kenntnis zu nehmen. 

Abschließend möchte ich Ihnen, meine Damen und 
Herren in diesem Hohen Hause, für das freundliche 
Verständnis danken, das die Beratung des von der 
Landesregierung eingebrachten Zustimmungsgesetzes 
zum Staatsvertrag der Länder über das Zweite Deut
sche Fernsehen in den beteiligten La ndtagsausschüssen 
bereits vor der formellen ersten Lesung ermöglicht hat. 
Wenn der Landtag die Ratifizierung heute beschließt, 
dann wird Rheinland-Pfalz das erste Land unter den 
Bundesländern sein, das sein endgültiges Ja zu diesem 
Vertrag ausspricht. Das wäre ein würdiger Abschluß 
eines Problems, das so viele innerpolitische Ausein
andersetzungen gebracht hat, aber - Ende gut, alles 
gut - nach unserem festen Wollen dazu führen soll, 
den deutschen Fernsehteilnehmer zu befriedigen, das 
politische, soziale und kulturelle Leben unseres Volkes 
zu bereichern, die Kräfte der Landschaften und ihrer 
Menschen aufzuzeigen im Sinne eines im Bundesver
rassungsgerichtsurteil immer wieder erwähnten wirk
lichen und verbindenden bundesfreundlichen Verhal
tens von Bund und Ländern, von den Ländern unter
einander und von ihren Bürgern, die die Länder und 
den Bund tragen. Es geht uns auch hier wie in allen 
Bereichen unseres staatlichen Lebens darum, daß sich 
alle Glieder des Bundes in einem harmonischen Spiel 
der Kräfte zusammenfinden zum Wohle des Ganzen. 

(Lebhafter Beifall des Hauses.l 

Präsident Van Volxem: 

Bevor wir in den Beratungen fortfahren begrüße ich 
den Herrn Alterspräsidenten des Landtages, der nach 
längerer Krankheit wieder unter uns weilt. 

(Beifall des Hauses.) 

Meine Damen und Herren! Die Ausschüsse haben sich 
auf Beschluß des Landtages bereits mit dieser Regie
rungsvorlage belaßt, so daß wir jetzt in die zweite Be
ratung mit der Berichterstattung der Ausschüsse ein
treten können. Ich rufe zunächst auf zur Berichterstat
tung des Kulturpolitischen Ausschusses und erteile dem 
Herrn Abgeordneten Mat thes d as Wort. 

Abg. Mattbes: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Ich habe Ihnen zu berichten über die Beratungen 
des Kulturpolitischen Ausschusses zu der Drucksache 
IT/307. Nachdem die Herren Ministerpräsidenten am 
6. Juni 1961 den Staatsvertrag über die Errichtung der 
Anstalt des öffentlichen Rechts „zweites Deutsches 
Fernsehen" sowie das Schlußprotokoll zu diesem 
Staatsvertrag unterzeichnet haben, ist es nun Au!
gabe der Länderparlamente, diesem Staatsvertrag im 
Wege eines Zustimmungsgesetzes Rechtskraft zu ver
leihen. Die Landesregierung hat entsprechend dem Be
schluß des Landtages vom 13. Juni 1961 den Staats
vertrag mit seinem Schlußprotokoll und auch das soge
nannte Ratifizierungsgesetz dem Kulturpolitischen 
Ausschuß und dem Rechtsausschuß zur Vorberatung 
zugeleitet. 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat sich in seiner Sit
wng vom 29. Juni 1961 mit der Vorlage befaßt und 
dabei einen eingehenden Bericht des Herrn Minister
präsidenten über die Vorgeschichte des Staatsvertrages 
und über seinen Inhalt entgegengenommen. In der an
schließenden Aussprache wurde von den Sprechern 
der Fraktionen Anerkennung dafür ausgesprochen, daß 
es den Herren Ministerpräsidenten gelungen sei, sich 
angesichts einer so schwierigen Materie in einer ver
hältnismäßig kurzen Zeit zu einer einheitlichen Wil
lensbildung durchzuringen, ein Auseinanderfallen der 
Länder in dieser bedeutungsvollen Sache zu verhin
dern und gleichzeitig die Grundlagen und Grundvor
aussetzungen dafür zu schaffen, daß die neu zu grün
dende Anstalt und auch die bisherigen Anstalten au! 
Landesrecht in den Stand gesetzt werden, die ihnen 
vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

Es war vorauszusehen, daß der Inhalt eines solchen 
Vertragswerkes in der Öf.fentlichkeit der Kritik aus
gesetzt und Fragen auslösen würde, die sich aus der 
Eigenart des Rundfunks und des Fernsehens auch im 
Blick auf grundgesetzliche Bestimmungen ergeben. 
Hierher gehören vornehmlich Fragen über die Fest
setzung von Gebühren und des Finanzausgleiches. Der 
Herr Ministerpräsident hat in seiner Begründung be
reits darauf hingewiesen. Es gehören ferner dazu die 
Prinzipien, nach denen die Mitglieder der Gremien 
der neu zu gründenden Anstalt ernannt und berufen 
werden sollen, sowie die Regelung von Sendezeiten 
für Werbesendungen und für die politischen Parteien 
usw. Es ist von der Sache her nicht zu erwarten, daß 
alle diese Fragen in einem Staatsvertrag restlos gelöst 
werden können: es ist so, daß sie teils der Entwicklung 
und teils den zu bildenden Gremien überlassen werden 
müssen. 
Am Ende der Beratungen im Kulturpolitischen Aus
schuß standen Erwägungen - auch darauf hat der Herr 
Ministerpräsident hingewiesen -, in welcher Weise es 
ermöglicht werden soll, daß die neu zu gründende An
stalt in den Besitz der erforderlichen technischen Ein
richtungen kommen und den dringenden personellen 
Bedarf sicherstellen kann. Der Ausschuß hat bei Wür
digung der besonderen Lage des Landes Rheinland
Pfalz, dem der Sitz der neuen Anstalt übertragen wor
den ist, mangels anderer Möglichkeiten beschlossen, 
die Landesregierung zu ersuchen, eine Vorlage ein
zubringen, die die Landesregierung ermächtigt, ent
sprechend dem Auftrag der Ministerpräsidenten, für 
diese Erfordernisse in Vorlage zu treten. Dies ist 
inzwischen durch den Antrag des Haushalts- und 
Finanzausschusses - Drucksache IIi322 - bes tätigt wor
den. Da der Herr Ministerpräsident die von den Ab.ge
ordneten gestellten und im Ausschuß erörterten Fragen 
hinsichtlich des Gebührenaufkommen s. des neu ab-
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zuschließenden Finanzausgleichs, der Postgebühren, der 
Regelung der Kosten für die Bundesanstnlt (Kurze 
Welle, Lange Welle). der Bildung der Gremien für die 
neu zu bildende Anstalt erschöpfend und befriedigend 
heantworlen konnte, hat der Kulturpolitische Ausschuß 
heschlosse n: 

1. Der Ausschuß stimmt der Drucksache II/307 zu 
und empfiehlt dem Landtag die Ratifizierung 
des Staatsvertrages. 

2. Der Kulturpolitische Ausschuß ersucht die Lan
desn'gierung, dem i,andtag eine Vorlage über 
Kredite zuzuleiten, die sie brnötigt, um die er
forderlichen Maßnahmen zur Errichtung der An
stalt des öffentlichen Rechts „zweites Deutsche~ 
Fernsehen" sowohl im Hinblick auf die techni
schen Einrichtungen als auch hinsichtiich der 
per.sonellen Notwendigkeiten alsbald in Angriff 
zu nehmen. 

Es ist die allgemeine Auffassung des Ausschusses, daß 
durch die Beschußfassung des Landtages, die heute 
erfolgen soll, 

1. die Voraussetzungen geschaffen werden. die er
forderlich sind, um ein Kontrastprogramm aus
strahlen zu können und 

:). um so - wie es der Herr Ministerpräsident eben 
gesagt hat - in einem geistigen Wettbewerb 
beider Einrichtungen, des Ersten und zweiten 
Fernsehens, und in einem guten Zusammenwir
ken beider, das Beste dem Fernsehteilnehmer 
bieten zu können. 

Ich darf namens des Kulturpolitischen Ausschuses das 
Hohe Haus bitten. der Drucksache Il/307 zuzustimmen. 

(Beifall des Hauses.) 

Präsident Van V-olxem: 

It:h rufe auf die Berichterstattung des Rechtsausschus
ses und erteile dem Herrn Abgeordneten Fuchs das 
Wort. 

Abg, Fuchs: 

Herr Prä:;ident! Meine Damen und Herren! Der Rechts
ausschuß hat sich in seiner Sitzung vom 7. Juli mlt 
dem vorliegenden Staatsvertrag beschäftigt. Es ist aus 
der Natur der Same selbstverständlich, daß sich der 
Ausschuß nicht in eine Einzellesung der Gesetzespara
graphen begeben hat. Es wurde schon zum Ausdruck 
gebracht, daß es sich hier um einen Staat!'vertrag han
delt, dem man seine Zustimmung geben oder den man 
ablehnen kann. 

Es wurden im Rechtsausschuß eine Reihe von recht
lichen Bedenken vorgetragen. Der Herr Ministerpräsi
dent hat vorhin bereits einige dieser Bedenken er
wähnt. Sif" wurden in den letzten Wochen auch in der 
Öffentlichkeit diskutiert. Es handelt sich dabei vor
wiegend um die Problematik, daß die T .finder gemein
s<.1m auf der Bundesebene tätig werden in Form einer 
öffentlich-rechtlichen Anstalt, und es handelt sich zum 
zweiten um die Zusammensetzung der Organe des 
Zweiten Deutschen Fernsehens. 

Die Landes regierung hat im Rechtsausschuß, insbeson
dere durch den Herrn Justizminister, festgestellt, daß 
diese verfassungsrechtlichen Bedenken nicht hegl'ündet 
seien. Sie seien weder aus dem Grundgesetz noch aus 
dem Karlsruher Urteil zum Fernsehstreit abzuleiten. 

Der Herr Ministerpräsident hat im Zusammenhang mit 
dem § 14 Buchstabe r) , in dem festgelt>gt wird, daß 
'!ehn Vertreter aus den Bereichen des Erziehungs- und 
Bildungswesens. der Wissenschaft und der Kunst sowie 

je ein Vertreter der freien Berufe, der Familien-, der 
Frauen- und der Jugendarbeit in den Fernsehrat be
rnfen werden, ausdrücklich festgestellt. daß durch den 
Begriff ,.aus den Bereichen" usw. nicht ein Hintertilr 
geöffnet werden soll, um weitere, zusätzliche Vertreter 
des Staates in den Fernsehrat zu delegieren. Der Be
griff „aus den Bereichen" sei aufzulassen: „aus den 
dort bestehenden Organisationen, Verbänden und Ein
richtungen". 

In bezug auf das Schlußprotokoll, das ja ebenfalls ein 
Bestandteil des Statilsvertrages ist, wurde zwischen den 
Ministerpräsidenten eine kleine Ergänzung vereinbart, 
und zwar betrifft sie dort die Ziffer IL, wo hinter 
dem Passus „§ 28 Abs. 2" eingefügt wird: „und 3". Es 
heißt also: „§ 2ß Abs. 2 und 3 des Staatsvertrages gilt 
z;vischen den Ländern usw." Durch diese Ergäm:ung 
,,und 3" ist festgelegt, daß die Länder. die im Bereich 
des Nurddeutsc:hen Rundfunks liegen. praktisch nur ge
meinsam die Ratiti7.ierung des Vertrages vornehmen 
können. Er gilt für diese drei Länder nur dann, wenn 
alle drei Länder ihn angenommen haben. 

Nachdem die Landc~regierung im Rechtsausschuß die 
rechtlichen Bedenken entkräftet hatte, hat der Rechts
ausschuß einstimmig dem Staatsvertrag, einschließlich 
der jetzt vorgetr<igenen kleinen Ergämung, zuge
stimmt, und er empfiehlt dem Hohen Hause die An
nahme. 

(Beifall im Hause.) 

Präsident Van Volxem: 

Ich rufe auf die Berichterntattung des Haushalts- und 
Finanzausschusses. Sie erfolgt durch den Herrn Abge
ordneten Dr. Neubnuer. 

Abg. Dr. Neubauer: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
renl Der Haushalts- und Finanzausschuß hat sich in 
seiner Sitzung vom 7. Juli im Zusammenhang mit der 
hier zur Diskussion stehendf'n Vorlage des Staatsve1·
trages mit der Frage beschäftigt, ob und inwieweit aus 
der Praktizierung des St<iatsverlr<iges nach dessen Ra
tifizierung sich finanzielle Folgerungen zu Lasten des 
Lande., Rheinland-Pfalz automatisch oder freiwillig 
ergeben. 

Aus den Ausführungen des Herrn MinistPrpräsidenten 
haben wir heute entnommen, daß die Ministerpräsi
dentenkonferenz den einmütigen Willen gezeigt hat. 
der erst zu gründenden Anstalt vorweg schon auf dem 
Gebiete der Beschaming technischer Einrichtungen den 
Weg zu !)ereiten, und daß das T.11nd Rheinlflnd-Pfalz 
als Sitzland daiül' fmanziell gegebenenfalls in Vorlage 
treten solle. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß h~t all die zu er
wägenden Gesichtspunkte überprüft, insbesondere un
ter Berücksichtigung dessen, daß der gesamten fern
sehinteressierten Bevl\lkerung an einem !>chnellstmög
lichen Ingangbringen des Zweiten Fernsehens gelegen 
ist, und daß weiterhin die auf Grund der Bemühun
gen des Freien Fernsehens bereits geschaffenen tech
nischen Einrichtungen, die nicht als laufende Produk
tion täglich aufzukaufen sind, übernommen werden 
sollen. 

Aus all diesen Geskhtspunkten i~t der Haushalts- und 
Finanzausschuß der Auffassung, d;iß es gerechtfertigt 
erscheint, daß da.;:. Land Rheinland-Pfalz für diese 
technischen Vorbereitungen zu La~ten des Landes mit 
bis zu 20 Millionen DM in Vortage tritt, um die tech
nischen Einrichtungen so rechtzeitig zu beschaffen, 
daß der früheste Zeitpunkt - L Juli 1962 - für die 

• 
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Aufnahme der Fernsehsendungen tatsächlich eingehal
ten werden kann. 

Der Ausschuß hat bei seinen Überlegungen weitel'hin 
in Erwägung gezogen, daß theoretisch ein Risiko zu 
Lasten de:; Landes in dieser Vorlage enthalten ist, daß 
man aber angesichts des politischen Willens, der hinter 
dem Staatsvertrag und auch bei der Gesamtbevölke
rung besteht, dieses an sich nur theoretische finanzielle 
Risiko das Land Rheinland-Pfalz zu übernehmen be
reit sein sollte. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß schlägt daher dem 
Hohen Hause vor, die Landesregierung zu ermächtigen, 
eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von bis zu 
20 Millionen DM für die vorbereitenden Maßnahmen 
zur Errichtung der Anstalt des öffentlichen Recht:. 
„zweites Deutsches Fernsehen" zu tätigen. Ich bitte 
namens des Ausschusses um Annahme. dieses Antrages. 

(Beifall im Hause.) 

Prisldent Van Vol.xem: 

Ich eröffne die Besprechung. Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Schwarz {CDU). 

Abg. Schwan: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Wenn auch die letzte Beratung in diesem 
Hause ilber Rundfunk- und Fernsehfragen Ende De
zember des vergangenen Jahres gewesen ist, so kann 
man doch, glaube ich, feststellen, daß die Möglichkeit 
der Diskussion über Rundfunk- und Fernsehfragen in 
diesem Parlamente relativ selten gegeben ist. Das ist 
11icherlich darauf zurückzuführen, daß der Sender, für 
den wir uns zuständig fünlen, einen guten Ruf hat; 
und vielleicht ist es hier beim Rundfunk wie bei einer, 
Frau : Je weniger man üb'er sie spricht, um so besser 
ist ihr Ruf. - Was die allgemeine Beurteilung ange ht, 
können wir das hier beim Südwestfunk bestimmt sagen. 

Wenn wir uns heute über Rundfunk- und Fersehfra
gen unterhalten. dann nicht, weil wir etwas nicht in 
Ordnung finden, sondern weil wir am Abschluß der 
seitherigen und am Beginn einer neuen Entwicklung 
stehen. Der Herr Ministerpräsident hat in seiner Be
gründung zur Regierungsvorlage darau.f hingewiesen, 
daß sclt 1954 eine Fernsehkommission der deutschen 
Ministerpräsidenten über die gesamte Frage der Ge
staltung eines zweiten deutschen Fernsehens gespro
chen hat, und es mag den Eindruck erwecken, als ob 
sieben Jahre eine sehr lange Zeit wären. Ich glaube 
abel', daß wir, wenn wir heute vor dem Schlußergeb
nis dieser langen Beratung stehen, nicht daran vorbei 
können, auch all die Fragen noch einmal anzudeuten, 
die im Zusammenhal.'\g mit der Diskussion um das 
zweite Fernsehen in der deutschen Öffentlichkeit auf
geworfen und - es ist bereits mit Recht gesagt wor
den - zum Teil mit sehr viel Unverständnis für das 
Wollen der Länder diskutiert worden sind. 

Vielleicht sind wir hier in einer ähnlichen Situation 
um den Föderalismus, wie wir es manchmal in Deutsch
land bei der Frage sind: Wieweit ist die Demokra tie 
bei uns bereits Lebensprinzip geworden, wieweit sind 
wir in der Bundesrepublik als Bürger schon demokra
tisch gefestigt, wieweit sind wir in der Lage, ganz 
selbstverständlich in demokratischem Bewußtsein zu 
handeln? Diese Frage wird ja hin und wieder recht 
skeptisch beurteilt. Das gil.t - außer rechtsaußen in 
diesem Hause - sicherlich für niemand hier. Abe r ich 
glaube, wenn es um die Frage geht, wieweit der Föde- · 
ralismus bei uns ist, und wieweit wir schon in der 
Lage sind, aus dem Föderalismus heraus zu denken, 

daß dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen 
von uns die Geneigtheit besteht, wenn diese oder jene 
Sache kommt, vielleicht zunächst einmal etwa zu zen
traleren Lösungen zu tendieren, und erst eine lange 
und ausgiebige Aussprache · führt dann doch zu der 
Erkenntnis. daß manches bei einer tieferen Betrach
tung nicht nur zweckmäßigerweise, sondern tatsächlich 
seitens der Länder geregelt werden muß. Ich glaube, 
daß wir gerade in dieser politischen Diskussion nicht 
vergessen sollten, daß dieser Streit um das zweite 
Fernsehprogramm uns doch manches gelehrt hat, so 
wie man eigentlich aus jedem Streit, wenn man ihn 
nicht bösartig führt, wenn man wohlwollend an eine 
ernsthafte Auseinandersetzung herangeht, etwas ler
nen kann. 

Dieses Urteil von Karlsruhe, das ja Klarheiten ge
bracht hat, die weit über den Bereich des Fernsehens 
hinausgehen, hat meines Erac.Mens doch auch ganz ein
deutige Erklärungen ilber die Verteilung der Kompe
tenzen zwischen Bund und Ländern zum Inhalt, so daß 
dieser siebenjährige Streit, wenn man ihn so betrach
tet, nicht zu lange gedauert hat, weil das Ergebnis, das 
auch nach dieser Seite erzielt wurde, sicherlich positiv 
für uns alle ist. Wir müssen uns darüber im klaren 
sein, daß jede Diskussion darüber, ob die Kulturpolitik 
der Länder nur auf die Schulpolitik beschränkt sei, 
mit dem Karlsruher Urteil endgültig beendet und be
antwortet ist. 

(Beifall bei der CDU.) 

Deshalb sollten wir uns alle über das Urteil freuen, 
das. in Karlsruhe gefällt worden ist. Ich meine, es gibt 
da keine Sieger, und es gibt auch keine Besiegten. 
Sicherlich, in diesem konkreten Falle des Urteils ist 
die Femsehpolitik des Bundes als nicht verfassungs
konform beendet und den Ländern eindeutig die Kom
petenz der inhaltlichen Gestaltung des Rundfunk- und 
Fernsehwesens zugesprochen worden. Es sollte nie
mand Schadenfreude darüber empfinden, daß das Urteil 
in dieser Form ausgefallen ist, weil - wie ich schon 
einmal sagte - in Karlsruhe schon mancher mal ge
wonnen und mancher mal verloren hat, gerade in den 
Fragen der Zuständigkeiten der Länder. Das Urteil 
von Karlsruhe sollte uns zu ernst sein und der Föde
ralismus zu schade - und das möchte ich nicht nur für 
heute, sondern für alle Zukunft und nach allen Rich-

. tungen sagen -, um ihn als Oppositionselement zu ver
schleißen, und wir sollten wirklich sehen und erken
nen, daß hier ein Prinzip aufgestellt ist, nach dem 
wir in der Bundesrepublik Deutschland leben milssen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Der Bundesver.fassungsrichter Dr. Willi Geiger hat, 
auch in Mainz, dazu eine sehr wohl!eile Formulierung 
gebraucht - mit Genehmigung des Herrn Präsidenten 
darf ich sie zitieren -, indem er sagt: 

Föderalismus ist, recht verstanden, so meine ich, 
kein Prinzip, von dem her man gegen den Bundes
staat operieren darf, sondern ein Prinzip, das die 
Kraft der Länder über ihr wohlverstandenes Eigen
interesse hinaus sinnvoll dem Wohl des Ganzen 
nutzbar macht. 

Ich glaube, Föderalismus ist genau wie die Demo
kratie eine Sache, die sehr schwierig und sehr oft 
auch recht unbequem ist, wie wir das gerade in die
sem Falle hier erlebt haben. Wir als christlich-demo
kratische Fraktion dieses Hauses bekennen uns zu dem 
Föderalismus, wie er im Grundgesetz festgelegt ist, 
und bekennen uns zu dem Föderalismus, der so ver-

' standen werden will, wie er im Fernsehurteil sehr 
i breit interpretiert worden ist als maOgebend für die 
1 . zukünftige Gestaltung der Ordnung der Länder unter-



1264 Stenographische Berichte des Landtages von Rheinland-Pfalz, fV. Wahlperiod e 

(Schwarz) 

einander. der Ordnung des Verhältnisses der Länder 
zum Bund und der Ordnung des Verhältnisses des 
Bundes zu <den Ländern. 

(Beifall be>i dPr CDU.) 

Wir müssen uns <i llerdings, wenn wir das sagen, auch 
der Aufgabe bew ußt sein, die sich für uns als Land 
«us dieser Konsequenz ergibt, und die auch Lasten von 
uns ve1·langt. Bei dieser Gelegenheit müssen wir auch 
einen Appell an den Bund richten, den Ländern die 
Möglichkeit zu lassen, die ihnen vom Grundgesetz 
gegebenen Aufträge zu erledigen. Ich untet·stelle -
wenn ich die Debatte im Dezember 196(} zugrunde 
lege -. da ß wir uns in dieser Grunds:ib:frAgl" irn HAuse 
einig s ind. Wir wa ren uns damals auch darüber einig. 
ubwDhl in manchen Kreisen in diesem Hohen Hl'IU~ 
an der Standhaftigkeit - des Barrikadenkämpfers, wie 
damals gesagt wurde - unseres Herrn Ministerpräsi
denten, gezweifelt wurde. 

(Abg_ Fuchs: Sie haben ihn dabei r echt gut 
unterstützt!) 

- Ja selbstverständlich! Es waren auch keine bösarti
gen,' sondern wohlmeinende Zweifel, das will ich gerne 
zugestehen. 

(Abg. Beckenb<ich : Wir haben es als wohl-
meinend empfunden!) 

Ich ghrnbe. wir dürfen heute fest~tf'\len, daß auf den 
Barrikaden - nicht mit Hellebarden. das Ist damals 
schon gesagt worden - weiter gestanden wurde und 
daß nicht zuletzt der Ministerpräsident unseres Landes 
in dieser für ihn vielleicht schwersten Position trotz
dem die Linie gehalten und sich zu dea Grundsätzen 
bekannt hat, die sich aus der Diskussion um das zweite 
Fernsehprogramm ergeben haben. 

(Beifall bei der CDU.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach diesen 
grundsätzlichen Bemerkungen, die man meines Erach
tens nicht auslassen kann bei der Betrachtung del< vor
liegenden Vertrages, noch einige Ausführungen zum 
Rundfunk und Fernsehen selbst. Die technische Ver
sorgung der Bevölkerung unseres Landes , sowohl was 
den guten Empfang des Rundfunks wie auch des Fern
sehens angeht, unterliegt sicherlich auf Grund der geo
graphischen Struktur dieses Landes be~onderen 
Schwierigkeiten. Wir dürfen feststellen, daß seit sehr 
langer Zeit das Rundfunkhör€'n in unserem Lande 
überall möglich ist. Wir sollten bei dieser Gelegenheit 
noch einmal dem Südwe~tfunk r('('ht herzlich für diese 
gu1'e Versnrgung danken. 

(Beifall bei der CDU.) 

Allerdings glaube ich, daß wir bei gleicher Gelegen
heit auch dar<iuf hinweisen sollten, daß es heute noch 
kleine Gebi€'te in umerem Lande gibt, in denen das 
erste Fernsehprogramm entweder gar nicht oder nicht 
gut genug empfangen werden kann. Ich möchte die 
Bitte a ussprecht>n. daß z. B. der Ausbau des Donners
bc1·g-Senders so schnell wie möglich vor sfch geht, da
mit auch der letzte Bürger unseres Landes in der Lag<' 
ist, das erste Programm des Fernsehens gut zu emp
fangen . 

Zum Rundfunk noch f'ine Bemerkung. Der Herr Mini
sterpräsident sagte soeben, wir seien Vater zweier Kin
der und wollten beide gut halten. IclJ. habe gesagt, daß 
wir keinen Grund hätten, uns über den Südwestfunk 
zu beschweren. Aber manchmal habe leb den Eindruck. 
daß ma n doch merkt. daß der Hauptwohnsitz unseres 
ers ten Kindes. was den Rundfunk angeht, nicht in 
unserem Lande is t. Wenn man Vergleiche anstellt zu 

anderen Rundfunk<1nstalten - ich möchte keine beson
ders nennen -. dann mein€' ich. daß dieses Außerhiilb
des-Landes-Wohnen spürbar wird . Wir sollten bei dif>
sc1· Gelegenheit die dringende Bitte an unsere Mainzer 
Direktion richten, sich um ~wei Dinge in der Zukunft 
vielleicht \•erstärkt w kümmern, um hiet· Abhilfe zu 
sthaffen. Ich meine E>rstens e ine Verstärkung der Sende
zelten des T.andesstudios selbst und auch bei der Ge
samtgestaltung des Programms - das ist genau so wich
tig - in Baden-Baden st5rkeren Einfluß 7.u be kommen . 
angefangen von den Nachrichten bis zu den allge
meinen Sendungen, die wir hier hören können. 

(Beifall bei der CDU.) 

Zur Technik des zweiten Programms müssen wir heute 
die betrübliche TRtsache fests tellen, d!'lß, trotz der 
Treue des L<'lndes Rhe inland-Pfalz zur Bundespolitik 
im allgemeinen, sich in diesem Lande noch kein Strah
ler für das zweite Fernsehprogramm befindet. 

(Abg. Haehser: D<1s haben Sie d avon! - Heiterkeit 
im Hause.) 

Wir sind eben bereit, manchmal unter Schwierig
keiten uns zu Grundsätzen zu bekennen, Herr Kollege. 
Wir haben eine ähnliche Situlltion, wie sie entlang der 
Zonengrenze i!::t, wo ebenfalls für das zweite Fernseh
programm noch nicht genügend getan wird. Wir möch~ 
ten von hier aus die dringende Bitte und den Appell 
an den Bundespostminister richten, dafür zu sorgen, 
daß, wenn die Sendemöglichkeit des Zweiten Deutschen 
Fernsehens vom Inhalt her besteht, auch der Fern
sehteilnehmer in Rhcinland-Pfalr. in der Lage ist, von 
der Sendt?tedrnik her dieses zweite Fernsehprogramm 
zu empfangen. Ich möchte hier vom Westen der Bun
des republik aus auch die Bitte aussprechen, d aß man 
die Ausgestaltung der Se ndetechnik nicht nur hier bei 
uns im Bundesgebiet. sondern vornehmlich auch im 
Zonenrand&ebiet beschleunigt vorantreibt, damit end
lich auch einmal jenseits der Zonengrenze ejn d eutsches 
Fernsehen, d as aus der Freiheit ges taltet ist, empfangt>n 
werden k ann. 

(Beifall bei der CDU.) 

Die Gegenseite tut, wns diese Dinge angeht, erheblich 
mehr als das bei uns de r Fall is t. Ich glaube, daß ge
rade diese Möglichkeit, d ie geschaffen werden muß, 
damit das Zweite Deutsche Fernsehe n in der Zone ge
sehen 'verden kann, auch gleichzeitig den Auftrag gibt 
zur lnha1tlichen Gestflltung, um d afür zu sorgen, daß 
das Leben In der Bundesrepublik s ich nicht in Extre
men darstellt, sondern in seiner Wirklimkeit in Frei
heit dargestellt wird. Ich verspreche mir davon mehr 
als vielleicht viele speziell für die Zone gemachten 
Sendungen. Das ist das. meine ich, worauf es a nkommt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Herr Mi
nisterpräsident hat davon gesprochen, dal~ sich aus dem 
Staatsvertrag zwangsläufig einige Möglichkeiten ergäben. 
Er hat das Bekenntnis zum Südwestfunk abgelegt, zu 
dem ich mich ebenfalls ausdrücklich bekennen möchte. 
Bei gleicher Gelegenheit möchte ich aber nicht versäu
men, noch darauf hinzuweisen, daß im Jahre 1958 der 
saarländische Miniswrpräsident einmal von sich aus an 
seine Kullegen in Böden-Württemberg und Rhe inland
Pfalz dil' Anregung ausgesprochen hat, ob m an sich 
nlcht einmal darüber unterhfllten könne, daß viellekht 
in diesem RAume eine stärkere Zusammenarbeit zwi
schen den verschiede nen Rundfunkanst:ilten möglich 
wäre. Ich meine, daß man gerade für die Gestaltung 
des zweiten Deutschen Fernsehens erneut diese Frage 
aufgreifen sollte, ob übe1·haupt nach dieser Seite etwas 
getan werden kann. Eines sollte man nicht tun: die 
ganzen Dinge völlig unbE>~cht('t lassen: denn bundes-
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treues Vcrh<1lten heißt ja nach Karlsruhe nicht nur im 
Verhältnis Länder zum Bund, sondern auch im Ver
hältnis Länder untereinander. Vielleicht kann hier eini
ges Positive getan werden, das eine Steigerung der 
programmatischen und inhaltlichen Gestaltung auch 
des Fernsehens möglich macht. 

(Beifall bei der CDU.) 

Die einzelnen Punkte des Staatsvertrages, soweit sie 
von besonderem Interesse sind, sind vorgetragen wor
den. Ich möchte aber nicht versäumen, zu diesen ein
zelnen Punkten des Staatsvertrages auch einige kriti
sche Bemerkungen zu machen. Ich denke hier zunächst 
einmal an den§ 14 Abs. 4, an den § 17 Abs. l Ziff. a), 
der in seiner Formulierung lautet: 

Die Ministerpräsidenten werden sich bemühen, die 
Berufungen möglichst einmütig vorzunehmen. 

Icll glaube, wir sind uns alle einig, daß das eine sehr 
präzise Formulierung ist und daß möglicherweise 
Schwierigkeiten entstehen können. Ich verhehle nicht, 
daß vielleicht eine Regelung: mit einfacher Mehrheit 
berufen, sicherlich leichter wäre. Wenn wir uns trotz
dem zu diesen Formulierungen bekennen, dann eben 
deshalb, weil. wie ich anfangs ausführte, es im Föde
ralismus nicht darum geht, daß man sich gegenseitig 
ül.let·stimmt, sondern es eben dem Prinzip und dem 
Wesen des Foderalismus entspricht, daß man sich be
müht, durch 'Überzeugung zu den Ergebnissen :w kom
men, die im Interesse aller notwendig sind, so daß wir 
aus diesem Grunde trotz vieler Kritik, die ja auch an 
der Sache nichts mehr ändern kann, zu diesem Vertrag 
stehen. Das gleiche, was ich hier sagte, gilt für die 
doch etwas sehr ungewöhnliche und starke Mehrheit 
im § 19 Ziff. 1 von drei Fünftel. Auch hier zeigt sich, 
daß tatsächlich ein Kompromiß erzielt worden ist, bei 
dem jeder nachgeben mußte. 

lch glaube, wenn wir heute als erstes Land der 
Bundesrep1.1blik diesem Vertrag zustimmen und noch 
einige andere Bedenken haben, etwa zum Schlußpro
tokoll zu Zift II, wo ebenfalls eine Klausel für be
stimmte Länder aufgeführt ist, zu der wir uns den
noch bekennen aus den Gründen, die ich eben darge
legt habe, dann dürfen wir uns zunächst darüber 
freuen, daß die Länder Nordrhein-Westfalen und 
Baden-Württemberg noch in den nächsten Tagen 
diesem Vertrag ihre Zustimmung geben werden. Wir 
sollten auch den Wunsch äußern, daß die anderen Län
der mit der Ratifizierung des Vertrages nicht allzu 
lange warten. Wenn die Ministerpräsidenten und die 
Kommission unter Vorsitz unseres Ministerpräsidenten 
in verhältnismäßig kurzer Zeit - denn man kann nur 
ab Karlsruher Urteil in dem Falle rechnen - uns diesen 
Vertrag vorlegen, so ist damit der Beweis erbracht, daß 
auch im föderalistischen Staat es möglich ist, kurzfristig 
Cilr das allgemeine Wohl des Bundes solide Regelungen 
zu schaffen, die dem entsprechen, was vom Bund her 
erforderlich und notwendig ist. 

Wir werden diesem Vertrag ais Christliche Demokraten 
unsere Zustimmung geben. Wir werden ebenfalls un
sere Zustimmung geben zu dem Antrag des Haushalts
und Finanzausschusses - Drucksache II/322 - und möch
ten wirklich bitten, daß auch die anderen Länder mög
lichst kurzfristig den Vertrag ratifizieren. Denn eines 
müssen wir feststellen: Selbst wenn dieser Vertra& 
ratifiziert ist, ist ja damit noch keine Sendeminute für 
den Fernsehteilnehmer fertiggestellt, sondern es ist erst 
die Voraussetzung geschaffen, damit diese Anstalt 
„zweites Deutsches Fernsehen" mit ihrer Vorarbeit für 
die Sendungen beginnen kann. 

Für uns ist die Verabschiedung des Staatsvertrages 
noch etwas besonderes, und zwar deshalb, weil unsere 

Landeshauptstadt Sitz dieses Zweiten Deutschen Fern
sehens wird. Ich glaube, man dar! das ruhig hier aus
sprechen, was auch in der Öffentlichkeit schon gesagt 
wird, daß man den Eindruck hat, daß hier der Dank 
ausgesprochen worden ist von den deutschen Minister
präsidenten an den Ministerpräsidenten unseres Landes 
für seine Bemühungen um das Zweite Deutsche Fern
sehen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Ich glaube, daß wir heute unsererseits den Dank aus
sprechen, wenn wir dem Regierungschef dieses Landes 
dle Möglichkeit geben, durch die 20 Millionen DM mit 
der Vorarbeit für den Sitz des Zweiten Deutschen 
Fernsehens kurzfristig zu beginnen. 

Nun hat man zu dieser Frage, warum nun Mainz Sitz 
dieses zweiten Deutschen Fernsehens wird, schon viel 
gesprochen. Es hat auch Leute gegeben, die der Mei
nung waren, daß Mainz wegen seiner kulturellen Situa
tion und Hintergrundes nicht fähig wäre, Sitz. der An
stalt Zweites Deutsches Fernsehen zu sein. Es scheint 
in der Bundesrepublik immer noch Leute zu geben, die 
davon ausgehen, daß Gebiete links des Rhelnes in 
jedem Falle kulturell unterentwickelt und hier nicht 
allzuviel zu tun wäre. Die Stadt Mainz hat schon, und 
auch das Land Rheinland~Pfalz, in seiner jüngsten Zeit 
mit der Universität bewiesen, daß sie sehr wohl in der 
Lage ist, kulturelle Arbeit zu leisten. Gestatten Sie 
mir, daß ich, was den kulturellen Hintergrund dieser 
Stadt - ich sage als Nichtmainzer nicht nur dieser Stadt, 
sondern dieses Landes - angeht, einen Kronzeugen 
nenne, der, glaube ich, all dem Gerede, daß Mainz nicht 
in der Lage wäre, mangels kultureller Fähigkeiten Sitz 
der Anstalt Zweites Deutsches Fernsehen zu sein, ein 
Ende setzt, und zwar Carl Zuckmaycr, ein Mann, der 
aus diesem · Raum hervorgegangen· ist, der über den 
Hintet·g1~und dieses Raumes in seinem '\llerk „Des Teu
fels General" folgendes gesagt hat - Herr Präsident, ich 
darf mir gestatten, das hier zu zitieren -! 

Denken Sie doch, was kann da nicht alles vorge
kommen sein in einer alten Familie. Vom Rhein 
noch dazu! Vom Rhein! In der großen Völkermühle! 
Von der Kelter Europas! - Jetzt stellen Sie sirh 
doch mal Ihre Ahnenreihe vor! -

Da war ein römischer Feldhauptmann, ein schw<1rzer 
Ked, braun wie eine reife Olive, der hat einem 
blonden Mädchen Latein beigebracht, und dann kam 
ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie. Das 
war ein ernster Mensch, der ist noch vor der Heirat 
Christ geworden und hat die katholi!>che Haustradi
tion begründet. Dann kam ein griecllischer Arzt da
zu, oder ein keltischer Legionär, dn Graubündener 
Landsknecht, ein schwedischer Reiter, ein Soldat 
Napoleons, ein desertierter Kosak, ein Schwarzwäl
der Flößer, ein wandernder Müllersbursch vom El
saß, ein dicker Schiffer aus Holland, ein Magyar, 
ein Pandur> ein Offizier aus Wien, ein französischer 
Schauspieler, ein böhmischer Musikant. - Das alles 
hat am Rhein gelebt, geraucht, ge-;of!en und g~un
gen und Kinder gezeugt. 

Und der Goethe, der kam aus demselben Topf, der 
Beethoven und der Gutenberg und der Mathlas 
Grünewald. Es waren die Besten, mein Lieb~r. die 
Besten der Welt. Und warum? Weil sich dle Völker 
dort vermischt haben, vermischt wie die Wasser aus 
Quellen und Bächen und Flüssen, um zu einem gro
ßen lebendigen Strom zusammenzurennen. Vom 
Rhein - das heißt vom Abendland! Das ist natür
licher Adel! Das ist Rasse. 
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Wir wollen hoffen, daß dies auch beim Zweiten Deut-· 
sehen Fernsehen mit dem Sitz in Mainz so wird. 

(Beifall des Hauses.) 

Präsident \'an Volxem: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Schmidt (SPD). 

Abg. Schmidt.; 

Herr Präsident! Meine Damen und· Herren! Die Tat
sad1e. daß wir als erstes Parlament der Länder den 
vorliegenden Staatsvertrag zu beraten haben. gibt un
serer Ben1tung eine besondere Bedeutung. Aus diesem 
Grunde möchte ich mich auch lediglich auf den Staats
vertrag als solchen konzentrieren. Der Vorgang ir.t. nt1s
reichenri gPnug, um genüeend Gewicht zu haben. Der 
Herr Ministerpräsident erlebt heute eine seiner politi
schen Feierstunden, ohne die auch ein Ministerpräsi
dent nicht auskommen soll. 

(Heiterkeit bei der SPD.) 

Ich hoffe aber. daß der Herr Minü:t.erpri\sident nach 
der Vernb~chied·ung des Staatsvertrages am heutigen 
Tage - wPnig~tens in Ged<1nken - seinen sozialdemo
kratischen Ministerpräsidentenkollegen ein Tele.~ramm 
übermittelt , in dem er feststellt, daß diese Feie1·stunde 
in erster Linie durC'h sie ermöglicht worden tst; 

(Beifall bei der SPD.) 

denn ohne das von den sozialdemokratischen Minister
präs identen angestrebte Verfahren würden wir ver
mutlich heute nicht über den Staatsvertrag zu beraten 
lia ben. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

kh wollt!' ahcr durch diese Bemerkung in den Freuden
becher keinen Wennutstropfen gießen: denn wir haben 
früher einmal hier festgPsteilt, wir seien der Überzeu
gung, daß sich der Ministe1·präsident aus politischen 
Erwägungen nicht dem Rechtsst.rf'it anschließen könntP, 
daß er aber wahrscheinlich im Geiste auf der Seite 
der;enigen sei, die den Rechtsstreit eingeleitet hätten. 

'Nir haben seitens unserer Fraktion aus diesem Wissen 
ht'raus auch in den letzten ,Jahren die Bemühungen 
unsere~ Herrn Ministerpräsidenten, in Fragen des zwei
ten Fernst>hens dem Recht der Länder Gt.>ltunl'? zu ver
s i:haffen. unterstützt, und zwar aus der Überzeugung 
her'tus, dflß eln kommerzielles orler ein von der Bun~ 
desregierung restlos gesteuertes Fernsehen den kul
turellen und pnlifr•chen Notwendigkeiten in der Bun
desrepublik nicht genügend Rechnung tragen könne. 
Es war auch unsererseits eine Grundsatzfrage, die zur 
Erörterung s tand. Wir freuen uns, Herr Kollege 
Schwarz. daß es in dieser Auseinandersetzun.I<( tatsäch
lich einen Besie gten gegeben hat, nämlich die Bundi.>s
rcgierung un<l d t n Herrn Bundeskanzler. 

\Beifall he i der SPD.) 

Es ist nicht anzunehmen. daß es in einem solchen 
grundsätzlichen Streitverfahren ohne Sieger und Be
siegte ausgehen könnte. Es wird immer ein Sieger und 
ein Be>'iegter vor Gericht stehe n . Man soll auch nicht 
nachher diese Tatsache deshalb überdeck<'n wollen. weil 
d er Besiegte vielleicht im p olitischen Raum sympathi
scher ist <•ls der Sieger. 

Die Entscheidung des Karlsruher Gerichts wi.rd , davon 
bin ich fest überzeugt, zu jenen Entscheidungen unse
res hüi:hslen Gerichtes gehören, die Geschichte gemacht 
haben. In Karlsruhe ist eine Weiche gestellt worden, 
die die bundes republikanische Ordnung auf lange Sich1 
beeinflussen wird. Weil diese Entscheid1.1ng von Karls
ruhe so bedeutsam ist, haben wir unsererseits bei der 
sich anschließenden Erörterung vor dem sogenannten 

Nachsdilagen gewarnt. Sie wissen, daß dieses Nach
schlagen wr Zeit zur Erörternng steht. Die sozialdemr .... 
kratische Fraktion dieses Hauses hat keine Überlei;tun
gen außerhalb unseres Hauses untf'rstützt, die darauf 
gerichtet sein könnten, durch neue prozessuale Vel'
fahrcn die in Karlsruhe gf'ffülte Grundsa tzentscheidung 
ab:r.uschwächen oder zu übe rdecken. Wir sind zu dieser 
Auffassung 111ekommc:-n, weil wir zu spüren glaubten, 
daß, wenn jemals in dnem 8t reit verfahren die Beviil
kel'Ung mitgegangen ist lind ein politisches Streitver
fahren Interesse weit über die polifü•ch tätigen Men
schen hinaus gefunden hat, dann das Streitverfahren 
um die Fernsehanstalt, die der Bund installiert hat 
Ich bin bei der Haltung der Bevölkerung während die
ses Streilverfahrens und zu seinem Ergebnis zu de r 
über:.:eugung gekommen. daß die föl'lf'rRtive Ordnung. 
zu der wir uns auch bekennen, bereits festere Wurzel 
ges~lagen hat, als manche politisch tätigen Menschen 
heute noch wisRen wullen. Weil dem so ist, möchten 
wir .di~sc an sit:h gesunde Entwicklung heute nicht 
durch nc\•C Überleg1mr.en gefährdet sehen . sofern diese 
neuen überlegung1m nicht zwingend s ind. Die sozial
demokratische Frakti on hat sich infolge dieser Auf
fassung nlcht in der I,11ge gesehen, die verschiedenen 
Rechtsauffassungen, die zur Stunde zum Staatsvertra l!, 
1mrgetragen werden, endgültig zu beurteilen. Sie müßte 
dies gegebenenfalls höchstrichterlichen Untersuchungen 
übel'lassen. Die Sache sell;>st scheint uns aber von einer 
solchen Bedt' ulung zu sein, daß die notwendige Ent
wicklung der Amblt nicht durCh t-in neues Rechtsver
fahren überdeclct oder b ehindert werden darf. 

(Abg. Matthes: Sehr g1.1t!) 

'Wir sind in unserer Frnkti on der Meinung, daß. wenn 
Rechtsauffassungen zum Austrag kommen s ollten, die!:«> 
Möglichkeiten die jetzt notwendigen Maßnahmen zur 
Errichtung der neuen Ansta lt nicht behindern sollten. 
Ob die ltechtsübet'legungen bis zu einem Rechtsstreit 
führen, wird nicht zuletzt abhängen von dem übl:'r

.vadcilichen, im Rahme n der Richtlinien notwendigen 
un~bhängigen Funktionieren der zu bildenden Organe. 
Ich will damit sagPn, wenn die neue Anstalt so funk
tioniert, wie es im Vertrag festgelegt ist, dann werden 
vermutlich die Rechtskrit.lkf'r auch die Akten zur Seite 
legPn. 

.i-.:s kommt. als o in dieser Frage vor allem darauf an. 
daß die neue Anstalt in jenem Geist organisiert und 
geführt wird, der insbesondere in den §§ Z bis 7 Aus
drnck gefunden hat. ln diesen Paragraphen ist der 
neuen Anstalt ein Aufgabenbereich zugewiesen, wie 
wir ihn zu Beginn des Fernsehens niemals einer sol
chen Ansta lt hätten zuweisen können. Inzwischen sind 
ja die teclmii,;chen Voraussetzungen und die Möglich-

. keiten der Informationsbeschaffung und der Nachrich
tenübermittlung so verbessert worden, daß in der Tat 
durch eine gut geführte Rundfunk<1n~talt, w ie es im 
§ 2 heißt, ein objektiver Ü berblick ii~r da s Weltge
schehen, insbesondere ein 1.1mfasscnde!l Bild der deut
schen W!rldlch.keit, vermittelt werden kann. 

Wl:'nn ich dann im § 2 noch lese, daß oie Sendungen 
vor allem der Wiederv ereinigung Deutschlands in Frie
den und Freiheit und d er Verständigung unter den Völ
kern dienen sollen, daß s ie gleichzeitig der !reiheitlich
dcmokratil'chen Grundordnung entsprt!che n und eine un
abhängige Meinungsbildung ermöglichen sollen, d~nn ist 
hier ein Aufgabenbereich umgrenzt. den - so meine ich 
sagen zu dürfen - nur eine demokratische Ordnung 
erteilen kann. Oie hier nngesprochenen Grundsätze sind 
die Lebenselemente jedes demokratischen StaatslehPns. 
Deshalb sollten s ich die Organm itglieder de r neuen An
stalt den § 2 ständig vor Augen halten. wenn sie zu 
'Beratung1m zui;ammenkommen. Ich meine, Herr Kol-

• 
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lege Schwarz, diese Verpflichtungen haben auch die 
Herren Ministerpräsidenten gespürt, als sie den von 
Ihnen angesprochenen § 14 Abs. 4 formuliert haben. 
Ich sehe in dieser Formulierung nicht nur eine plato
nische Erklärung, um ein Kompromiß zwischen den 
verschiedenen Auffassungen doch noch erreichen zt· 
können, sondern ich betrachte sie als eine ernste Ver
pflichtung aller Ministerpräsidenten, jede Möglichkeit 
11uszuschöpfen, die gegeben ist, um zu einheitlichen 
Beschlüssen zu kommen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wenn die ernste Absicht, eine gemeinsame Willensbil
dung zu finden. nicht hinter dieser Formulierung ge
standen hätte, Q.ann würden wir ganz schnell diejeni
gen rechtfertigen, die heute am Vertragsinhalt Kritik 
üben. Das wollte ich, Herr Kollege $chwan, zu Ihrem 
Hinweis auf § 14 Abs. 4 ausdrücklich feststellen. 

(Abg. Schwari : Wenn ich es nur platonisch auf
gefaßt hätte, dann hätte ich nichts dazu gesagt! 
Ich habe es aber nicht nur platonisch aufgefaßt!) 

- Ich fasse es auch nicht platonisch auf, Herr Kollege 
Schwarz. lcl1 meine, es war nötig, daß ich das aus
<irücklich feststellte. Wir So.-:ialdemokraten in diesem 
Hause werden gerade mit Rücksicht auf die Gegen
seitigkeitsverpfilchtungen, die in dem vorliegenden 
Staatsvertrag so weitgehend eingebaut sind, diesem 
unsere Zustimmung erteilen. 
Wir stimmen auch der überlegung der sogenannten 
Vorfinanzierung iur Sicherung der technischen Appa
ratur zu, wobei ich die Feststellung wiederholen 
möchte, die der Herr Ministerpräsident auf meine 
Frage hin getrof!en hat: daß die von uns heute frei
zugebenden Mittel nicht dazu dienen soi!en, aus dem 
sogenannten Programmschrott, der erarbeitet worden 
ii;t. nun alles zu übernehmen. Was da tauglich ist oder 
nidi.t tauglich ist, das müssen die neuen Organe in 
eigener Verantwortlichkeit entscheiden . 

, (Abg. Wetzel, E. J.: Sehr gut!) 

Wir sind heute der Meinung, daß wir alles tun sollten, 
um möglichst schnell das zweite Fernsehprogramm als 
gemeinsame Aufgabe der elf Länder in Gang zu bringen. 

(Sehr gut! und Sehr richtig! fm Hause.) 

Das in Erscheinung tretende Provisorium an unseren 
Fernsehapparaten zeugt zwar von gutem Willen, zeugt 
aber auch von der Verpflichtung, einer solchen Sache 
eine breitere Basis zu geben. Nichts wäre rfach unserer 
Auf!assung unglücklicher, als wenn am Ende von Aus
einandersetzungen genauso viele Fernsehanstalten für 
das zweite Programm gestanden hätten, wie Fernseh
anstalten für das erste Progra mm stehen; denn, Herr 
Kollege Schwarz, Sie haben mit Recht eine Reihe von 
technischen Mängel angesprochen. Ich glaube, diese 
Mängel ergeben sich zum großen Teil daraus, daß hier 
eine Koordinierung, wie Sie sie wünschen, von der 
Sache her einfach nicht so möglich ist. Eine grundsätz
liche Verbesserung des · Programms würde dies erfor
dern. 
Die Schwächen des ersten Programms dürfen sich beim 
zweiten Programm nicht durch Aufsplitterung in eine 
Reihe von Anstalten wiederholen. Wir sind der Auf
fassung, daß hier eine gute Arbeit durch die elf Mini
sterpräsidenten geleistet worden ist. Und ein offenes 
Wort: Ich ha be mir in den letzten Tagen Meinungen 
und Gegenmeinungen, Kritiken und Vorschläge ange
hört. Ich sage es ganz offen; ich habe mir am Ende 

·die Frage gestellt: Wenn wir es so nicht regeln können, 
wie sollten wir es dann regeln? 

(Sehr gut! und Beifall im Hause.) 

Ich glaube, das hier ist die einzige Basis, die zur 
Stunde gegeben ist, um ein Programm zu bekommen, 
das auch unsere Fernsehteilnehmer befriedigen wird. 
Ich bin lange genug im politischen Raum, um zu wis
sen, daß es kein Programm geben kann, das jeden 
Abend alle befriedigt; sonst würde es nämlich völlig 
neben der Sache liegen. Ich hoffe, daß auch im neuen 
Programm die politischen und weltanschaulichen Ge
gensätze zum Austrag kommen können, allerdings in 
einer Form, daß die notwendige Gemeinschaft, die er
rorderlich ist, um unseren gesellschaftlichen Bestand 
zu sichern, dabei nicht gefährdet wird. 

(Sehr gut! im Hause.) 

Deshalb, meine Damen und Herren, wird die neue 
Anstalt - und dessen sollen sich alle die Damen und 
Herren bewußt sein, die zur Führung der neuen Anstalt 
berufen werden - ein Prüfstein dafür sein, ob d ie poli
tischen und weltanschaulichen Gegensätze auch im 
kulturellen Bereich und im Bereich des Fernsehens 
ausgetragen· werden könne'n, ohne daß die demokra
tische Grundordnung und die notwendige Gemein
schaft dabei gefährdet wet·den. Hier werden sie die 
Grenzen zu ziehen haben, die ein weitgenendcs freies 
Ermessen derer bedingen, die in die Anstaltsorgane 
berufen werden. Die neue Anstalt wird auch ein Prüf
stein dafür sein, ob es in der föderativen Ordnung der 
Bundesrepublik möglich ist, kulturpolitische Arbeit im 
Gesamtrahmen der Länder zu leisten. 
Sie wissen, daß der stärkste Vorwurf gegen die Kultur
hoheit der Länder abgeleitet wird von der Behauptung, 
daß die Länder an sich zu schwach st:en, diese große 
Aufgabe wahrzunehmen. Ich beg1·üße daher den hier 
vorliegenden Vertrag schon deshalb, weil er einen 
Beweis dafür liefe rt, daß diese Vorwürfe nicht so 
begründet sind, wie diejenigen. d ie sie erheben, immer 
bcha.upten. 

(Sehr gut! im Hause. - Sehr richtig! bei der CDU.) 

Wir wünschen deshalb, da ß die neue Anstalt und damit 
das ganze Beginnen in dem Geiste geführt wird, wie 
es der von mir zitierte § 2 des Staatsvertrages zum 
Ausdruck bringt. 

(Beifall des Hauses.) 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Martenstein CFDP.) 

Abg. Martenstein: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Alle die, die an diesem Fernsehs treit beteiligt 
waren - und wir zählen dazu -, sind heute am Ende 
eines langen und beschwerlichen Weges angekommen, 
der mehr als einmal unpassierbar erschi~n . Sie wissen, . 
es wurden endlose Diskussionen geführt, und diese 
förderten die Neigung zu endlosen Verhandlungen und 
zur Verschleppung von Entscheidungen. Jetzt hat Herr 
Kollege Schmidt den Herrn Ministerpräsidenten Dr. 
Altmeier angesprochen. Er forderte ihn auf, er möge 
durch eine Dankadresse an seine sozialdemokratischen 
Ministerpräsidentenkollegen seine Dankbarkeit bekun
den, da er ohne deren positive Mitwirkung bei dem 
Zustandekommen diesen Staatsvertrages nicht zu dem 
vorliegenden Ergebnis hätte kommen k önnen. Die An
regung, die Herr Schmidt gegeben, hat unseres Erach
tens die Bedeutung, daß die Herren M inisterpräsiden
ten sehr deutlich die Verpflichtung verspürten, den Er
wartungen der öffentlichen Meinung nachzukommen. 
Nur so erklärt sich das Verhandlungsergebnis. Es 
war so, daß diese öffentliche Meinung zum Schluß 
ganz unabhängig davon, wie sie zu ihrem zweiten Pro-
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gramm auch kommen könne, die Ansicht vertrat: Ob 
föderativ oder nicht föderativ, wir fordern jetzt das, 
was uns jahrelang in Aussicht gestellt wurde. Und hier, 
meine Damen und Herren, zeigt sich ganz deutlich, daß 
auch die überlegteste Fernsehtaktik nicht ausreichte, 
um, auf lange Sicht gesehen, eine Fernsehpolitik ma
chen' zu können. Darüber hinaus bestand noch die 
weitere Verpflichtung zur Einigung der Herren Mini
sterpräsidenten; denn wenn sie sich nicht geeinigt 
hätten, wäre das groteske Beispiel geliefert worden, 
daß nachträglich die Bundesregierung den Rechtsstreit 
noch moralisch gewonnen hätte. 

Die notwendige Einmütigkeit, die heute hier gefeiert 
wird, war die Voraussetzung für das Zustandekommen 
dieses Staatsvertrages, und wir wissen, daß unser Mi
nisterpräsident, Herr Dr. Altmeter, sich in einem sehr 
zähen Ringen befunden hat, und daß dieses zähe Rin
gen sehr viel Geduld und Geschick, Biegsamkeit und 
Schmiegsamkeit erforderte, und wir schließen uns aus
drücklich der Dankadresse, die ihm hier gewidmet 
worden ist, an. 

Das Ergebnis, das wir besprechen, ist ein überregio
nales, ein gemeinsames, unabhängiges Fernsehen, das 
unabhängig von den bereit.s vorhandenen Anstalten 
besteht. Selbstverständlich trägt der Staatsvertrag die 
deutlichen Kennzeichen des Kompromisses. Wir ersehen 
aus dem Vertrag, daß eine Drei-Fünftel-Mehrheit des 
Fernsehrates notwendig ist, um eine Intendantenwahl 
vorzunehmen; wir wissen, daß damit die Sicherheit 
gegeben ist, unabhängig von allen Interessentengrup
pen eine Persönlichkeit zu finden, die in etwa den 
an diese Persönlichkeit gestellten Anforderungen ge
recht wird. Wir finden auch, daß die Finanzierung 
dieses Zweiten Deutschen Fernsehens aus 30 v. H. des 
Gebührenanteils und aus den Fernsehwerbungsgeldern 
eine gute Lösung ist, die gleichzeitig gPkoppelt ist mit 
einem Finanzausaleich der Anstalten unter sich. 

Bedenken könnten laut werden und sind auch laut ge
worden bei der Wahl und bei dem Besetzungsmodus 

'des 66köp!igen Fernsehausschusses. Hier wurde sogar, 
Herr Ministerpräsident, die .Äußerung laut, daß man 
bei der Bestimmung der Mitglieder dieses 66köpfigen 
Fernsehausschusses ein Dreiklas-senwahlrecht statuiert 
habe; denn Bund, Länder, Parteien und Kirchen hätten 
die Möglichkeit, ihre Leute direkt zu dell!gieren, die 
Arbeitgeber-, Arbeitnehmer und Kommunalverbände 
könnten dagegen ihre Vorschläge nur einreichen, um 
dann aus der Liste ihrer vorgeschlagenen Kandidaten 
eine Persönlichkeit bestimmt zu bekommen. Und dann 

(Abg. Dr. Kohl: Das sind aber erst zwei Klassen, · 
Herr Kollege!) 

sind noch die Vertreter der freien Berufe genan.nt, die 
gleichfalls nur nach Berufung durch die Herren Mini
sterpräsidenten - Herr Schmidt hat eben auch von 
dem bekannten Abschnitt gesprochen - ihre Urkunde, 
daß sie Mitglieder sind, empfangen können. Ganz deut
lich Ist also für die Zusammensetzung des Fernseh
rates hier gezeiit, daß der Kompromiß notwendig war, 
um überhaupt zu einer Verständigung zu kommen. Und 
wir denken uns die weitere Entwicklung so, daß diese 
Institution noch Modifikationen bringen wird, wenn 
sie in der Entwicklung angebracht erscheinen. 

Meine Damen und Herren! Der§ 14 Abs. 7 enthält Vor
schriften, die unseres Erachtens noch weitergehender 
Auslegung bedürfen; eine authentische Interpretation 
wäre notwendi&. 

Schließlich dar! ich im Interesse aller Parteien aus
sprechen, daß die Parteien im Zweiten Deutschen 

Fernsehen den ihnen gebührenden Anteil bei den 
Sendungen erhalten. Sie haben mindestens einen An
spruch auf eine Sendezeit zur gleichen Stunde und über 
Zeitlängen, über die man sich verständigen muß. Daß 
hier ein Ansatzpunkt für eine weitere Entwicklung 
gleichfalls zu sehen ist, davon sind wir überzeugt. Es 
muß hier für alle beteiligten staatstragenden Parteien 
eine Chancengleichheit in der Ausgangsposition ge
wahrt werden, und wir stellen uns das so vor, daß 
für die beteiligten Parteien gleiche Sendezeit einge
räumt wird, mit angemessenen Zeitzuschlägen nach 
Stärke der einzelnen Fraktionen. 

Daß Schwierigkeiten gegeben sincl bei der Liquidation 
der zu Ende gegangenen Anstalt, und daß notwendige 
Entscheidungen da sind, wn diese Anstalt aufzufangen, 
daß schließlich Bedenken bestehen bei der Übernahme 
dieser Konservenlager, von denen bereits gesprochen 
wurde -, das alles wissen wir. Wir sind aber anderer
seits davon überzeugt, daß es notwendig ist, den Be
trag von 20 Millionen DM auch unsererseits zu billigen; 
denn nur damit dürfte doch die Möglichkeit der übe1-
nahme der technischen Einrichtungen gewährleistet und 
die SicherStellung des Beginns des Sendetermins zu 
der vorgesehenen Zeit gegeben sein. 

Meine Damen und Herren! Uns scheint noch eine Be
merkung angebracht zu sein. Wenn das zweite Fern
sehen zu einem echten Kontrastprogramm führen soll, 
dann ist es notwendig, daß bei der Auswahl der Pro
grammgestaltung auf diese ursprüngliche Forderung 
sehr viel Bedacht genommen wird. Die Gestaltung des 
Kontrastprogramms fordert aber nicht, daß bei Sen
dungen eine Abweichung vom ersten Programm ge
währt wird, wenn diese v.on staatsbürgerlichem Inhalt 
getragen sind. Ich möchte verdeutlichen: Wir haben in 
den letzten Jahren - nicht einmal, sondern wiederholt 
- Fernsehsendungen gehabt, deren Bedeutung staats
bürgerlich wertvoll w aren, Sendungen, durch die die 
Nation angesprochen werden sollte. Es hieße also, den 
Grundsatz des Kontrastprogramms zu weit führen, 
wenn es bei solcher Gelegenheit in eigener Programm
gestaltung stehen wollte. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtshofes im 
Fernsehstreit ist - das ist heute wiederholt gesagt wor
den - von grundsätzlicher Bedeutung. Bund und 
Länder sind bei der Begründung des Urteils des Bun
desverfassungsgerichtshofes angesprochen worden, sich 
auch untereinander bundes.freundlich zu verhalten. Es 
wurde versichert und darauf hingewiesen, daß alle 
Beteiligten Glieder des Ganzen seien, daß der Zwang 
zur Verständigung bestünde, und daß kein Raum für 
Anstalts- oder Länderegoismus gegeben sei. Um so 
unverständlicher - das darf hier in dem Zusammen
hang gesagt werden - wirkt noch nachträglich der 
Rechtsstreit, der sich entzündet hat und der - wir 
freuen uns, das feststellen zu dürfen - doch zu einem 
guten Ende geführt hat, nämlich in der Verständigung 
der Betell!gten, wenn auch unter Ausschluß des Bundes. 

Noch eine letzte Bemerkung. Es wurde auch noch mit 
Recht gesagt, daß 'das Fernsehurteil eine Bedeutung 
habe, die weit über den Streitgegenstand hlnauswirke. 

Lassen Sie mich in dem Zusammenhang einen Hinweis 
auf eine Beobachtung geben, die bei uns großes Er
schrecken verursacht hat, nämlich über da und dort 
laut gewordene Pläne einzelner Landesregierungen, die 
hoffentlich nur Pläne bleiben. Man glaubte aus Anlaß 
des Fernsehurteils fordern zu können, daß alle Mittel für 
Schulen und Hochschulen, Wissenschaft, Forschung und 
Lehre jetzt nur noch von den Landesregierungen, selbst 
wenn d ie Mittel vom Bund h erkommen, verantwortet 
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werden sollten. Dle Folge wäl·e, daß man alle Reform
plline, die man kulturpolitisch bisher diskutiert hat, 
sämtliche Empfehlungen des WiSsenschaftsrates, alle 
Pläne zur Verbesserun1 der Studienförderung auf das 
tote Gleis geschobe.n würden. Neue Organisationen 
müßten 1eschaffen werden. Das kann nicht der Sinn 
des Karlsruher Urteils gewesen sein. Wir haben kei
nen Sonderbund der Länder für alle Bundeskompeten
zen. Nur der Bund repräsentiert die Länder. 

Bei Abwägung aller Betrachtungen, die hier von den 
beiden anderen Fraktionen vorgetragen worden sind 
und die wir selbst vorzutragen haben, darf ich erklä
ren, daß wir unsere Zustimmung ertellen zu dem Er
gebnis der Gründung der Anstalt und daß keine ver
fassungsrechtlichen Bedenken unsererseits zu beachten 
sind, die so schwer wären, daß wir das Vertragswerk 
ablehnen müßten. Wir stimmen also dem Vertrag aus
drücklich zu. 

(Beitall bei den Regierungsparteien.) 

Prl.sldent Van Volxem: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 
schließe die Besprechung. Wir kommen zur Abstim
mung über die Drucksache II/307 in zweiter Beratung. 
Ich rufe auf den § 1, § 2, Einleitung, Uberschri!t, An
lage Staatsvertrag und Schlußprotokoll. Wer der Regie
rungsvorlage II/307 seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke! Die Gegen
probe! - Stimmenthaltung! - Einstimmig angenommen. 

Ich eröf!ile die dritte Beratung. Eine Besprechung wird 
nicht gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung in drit
ter Beratung. Ich rufe auf die §§ 1 und 2, Einleitun~ 
Oberschrift, Anlage Staatsvertrag und SchlußprotokoU. 
Wer der Regierungsvorlage II/307 in dritter Beratung 
seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom 
Platze zu erheben. - Danke! - Einstimmig angenommen. 

(Beifall des Hauses.) 

Es liegt Ihnen jetzt noch vor der Antrag des Haus
haltS- und Finanzausschusses - Drucksache II/322 -. 
Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke! Die Gegen
probe! - Stimmenthaltung! - Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 4 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Bcratunii eines Urantraees der 
Fraktion der SPD betreffend Landesgesetz zur 
Änderung des Landeag-esetzes über die 'Erhebung 
kommunaler A~gaben (Kommunalabcabeng-esetz) 

fllr Rhelnland-Ptalz vom 8. November 195·1 
(GVBl S. 139) 

- Drucksache II/283 -

Die Berichterstattung !ür den Hauptausschuß erfolgt 
durch Herrn Abseordneten Seibel. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Abg. Seibel: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Die Drucksache II/283, Landesgesetz zur Änderung 
des Landesgesetzes über die Erhebung kommunaler 
Abgaben vom 8. November 1954, wurde im Hauptaus
schuß am 25. Mai behandelt. Es wurde eine neue Vor
laie erarbeitet, die in der nachfolgenden Sitzung auch 
angenommen wurde und die Ihnen heute der Haupt
ausschuß zur Annahme empfiehlt. 

(Vizepräsident Rothley übernimmt den Vorsitz.) 

Gegenüber der Vorlage II/283 ist hervorzuheben, daß 
die Abgrenzung der Verjährungsfristen gegenüber den 
bundesrechtlichen Regelungen für Grundsteuer und Ge
werbesteuer notwendig war. Hier hat der Bund das 
Recht der Gesetzgebung. Die Grundsteuer verjährt 
sowieso in drei Jahren, während die Gewerbesteuer in 
fünf Jahren verjährt. 

Der Änderungsantrag II/300 sieht im Artikel I vor, daß 
die kommunalen Steuern, die nicht bundesrechtlich 
geregelt sind. erst in drei Jahren verjähren, wobei die 
Gebühren und Beiträge für die Hand- und Spanndien
ste in d iese dreijährige Verjährungsfrist einbezogen 
wurden. Der Artikel II will, daß eine bereits einge
t1·etene Verjährung für Ansprüche, die bei Inkraft
treten dieses Gesetzes verfallen waren, nicht wieder 
aufleben kann. 

Der· Hauptausschuß bittet Sie um Annahme der Druck
sache II/308. 

(Beifall im Hause.) 

Vlzepriisldent Rothtey: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für seine Aus
führungen. Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe 
die Besprechung. Wir kommen zur Abstimmung in 
zweiter Lesung. Ich rufe auf Artikel I, Artikel II, Ar
tikel III, Einleitung und Überschrift in der Drucksache 
II/308. Wer dieser Drucksache in zweiter Beratung 
seine Zustimmung geben möchte, den darf ich um ein 
Handzeichen bitten. - Die Gegenprobe! - Stimment
haltungen! - Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen gleich zur dritten Beratung. Ich eröffne 
die Besprechung. Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Besprechung und rufe auf Artikel I, Arti
kel II, Artikel III, Einleitung und Überschrift in der 
Drucksache II/308. Wer dem Landesgesetz zur Ände
rung des Landesgesetzes über die Erhebung kommuna
ler Abgaben t'ür Rheinland-Pfalz vom 8. November 
1954 in dritter Beratung seine Zustimmung geben 
mochte, den darf ich bitten, sich vom Platze zu erheben. 

l 
. -Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe auf Punkt 5 der Tagesordnung: 

l 
1 
i 
J 

Erste Beratung IC'lnes Urantrages der Fraktion 
der FDP betrefrend Landellgesetz zur Änderung 
des Landesgesetzes nber die Vergnügungssteuer 

vom !4. Mirz 1955 (GVBl S. 15) 

- Drucksache II/314 -

Die Begründung erfolgt durch Herrn Abgeordneten 
Schneider (FDP). Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Schoelder: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Man könnte versucht sein, in dieser letzten 
Sitzung des Landtages vor den Ferien auch eine Rede 
zum Fenster hinaus zu halten, zumal die Fenster au! 
der einen Seite dieses schönen Raumes offenstehen. 
Aber befürchten Sie nicht, daß ich einer solchen Ver
suchung erliegen werde. Ich will Ihnen nur in knap
pen' Worten den Antrag begründen, den meine Frak
tion eingereicht hat und um dessen Oberweisung in 
den Hauptausschuß und in den Kulturpolitischen Aus
schuß des Landtages wir Sie bitten. 

Der Antrag beinhaltet zwei Dinge, nämlich einmal dle 
Freistellung von Fußballspielen, bei denen auch Ver
tragsspielermannschaften mitwirken, von der Verenü-
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gungssteuer, die bii;her noch erhoben worden ist. Seit
her ist schon für diese Spiele nicht der volle Satz der 
Vergnügungssteuer, sondern nur der halbe Satz erho
ben worden . Wir sind der Meinung, daß im Zuge der 
Verwirklichung des Goldenen Planes und der Notwen
digkeiten, die sich daraus ergeben, es auch angebracht 
ist. von dieser Seite her in et.was größerem Umfang 
eine Unterstützung der Forderungen, die der Goldene 
Plan ges tPllt hat, vorzunehmen. Wir wissen aus dtesen 
Unterlagen. daß nicht nur un~ere Jugend, sondern auch 
wir Erwachsenen von vielerlei Schäden, Krankheiten 
und dergleichen bedroht sind. Und es gilt wirklich 
Maßnahmen zu ergreifen, die dem wehren sollen. 

Wir sind wohl in diesem Hause darüber einig, daß sol
che Maßnahmen dringend notwendig sind. Das ist trui
besondere a uch bei den letzten Haushaltsbcriitungen 
~ehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Gerade im 
Verfolg diPSer Maßnahmen erscheint es notwendig, 
auch auf diese Weise etwas dazu beizutragen. W1r be
rticks ichtigen bei dem ersten Teil des Antrages insbe
sondere, daß gerade d ie Vereine, die Vertragsspteler
mannsctia rten haben . doch daneben in besonderem 
Maße eine Breltena rbeit für Jugend und Erwachsene 
betreiben, daß s ie neben diesen Mannschaften selbst
ve rständlich in großer Zahl andere haben, daß sie Cü1· 
Sportplätze und dergleichen sorgen, alles. was zur 
Ertücht igung unserer Jugend dient. 

J<:s erscheint uns deshalb wenig sinnvoll, wenn man auf 
der einen Seite durch Förderung von Bund, Land und 
Gemeinden d en Sportvereinen und dem Sport als ~;>J
chern Millionenbe träge zukommen läßt und auf der 
anderen Se ite über die Steuer einen besrneidenen Teil 
wenigstens wieder abnimmt. 

Der zwe ite Te il unseres Antrags betrifft ein kultur
politisches Anliegen, nämlich die Förderung des guten 
Filmes. \\'enn \vir he ute die Kinoprogra:nme betrach
ten , sei es nun an den Anschlagtafeln vor clt>n Kinos 
selbst oder sei es auch die Annoncen in den 7A>l
ttmgPn, SIJ haben wit· den Eindruck, dal3 hier manches 
nicht in Ordnung ist und deß gerade der gute Film 
zu schlecht wegkommt und die Zahl der guten Filme. 
die uns angeboten werden. zu gering ist. Deshalb er
~cheinl es uns notwendig, von vPrschiedener Seite her 
eine Aktion 7.U unternehmen, um Wege 7.U suchen, die 
zur Herstellung und Vorführung guter, wertvoller 
Filme einen Anreiz bieten. Dazu erscheint uns auch 
die erstrebte Bereitstellung von kulturell wertvollen 
und besomle rs wertvollen Filmen, wenn :i.u<'h in einem 
verhältnismäßig bescheidenen Rahmen, ein Mittel zu 
sein. Bisher wa ren diese prädikatisierten Filme mit 
einem Steuersatz von 10 bzw. 6 v. H. belastet, nicht 
allzu hoch. aber immerhin doch noch spürbar. Wir 
glauben, daß diese Maßnahmen in gewissem Umfang 
ihre Wirkung haben werden. 

Es sei nur am Rande vermerkt, daß wir auch nicht 
e insehen können, da ß auf der einen Seite kulturell 
wertvolle Filme - id1 darf nur an den Faust-Film er
innern - im Fernsehen empfangen werden konnten, 
ohne daß eine Steuer bezahlt wird, auf der anderen 
Seite aber bei den Vorführungen im Kino die Ver
gnügungssteuer angefallen ist. Hier besteht eine Dis
k repanz, die zu weiteren Überlegungen Anlaß geben 
kann. 

Meine Damen und Herren! Es ist nicht meine Abs icht, 
in allen Einzelheiten die vielfältigen Probleme. die 
sich um einen solchen Antrag ranken, nun in aller 
Breite auszuwa lzen. Es wird Aufg;tbe des Ausschusses 
sein, alle Gesichtspunkte zu untersuchen, die dieRe 
vielschichtige Frage aufwirft. Wir wollen deshalb die 
Ausschußberatungen nicht vorwegnehmen. 

Die Probleme, die wir angestoßen haben, beschäftigen 
im übrigen auch die Parlamente anderer Länder, die 
sich mit llhnlichen Anträgen der verschiedenen Par
teien schon befassen. Wir hoffen, daß wir mit unserem 
Antrag ·elne Anregung gegeben haben, um beide Pro
bleme, nämlich die Förderung des Sports und die des 
kulturell wertvollen Filmes, einer Lösung zuzuführen. 
Wir bitten Sie deshalb, der Üb<.::weisung dieser Vor
lage an den Hauptausschuß und an den Kulturpolit i
schen Ausschuß zuzustimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vlzeprlsldent Rothle:ir: 

Ith erteile dns Wort dem Herrn Abgeordneten Ludes 
(SPD). 

Ahg. Ludes: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Ur
antrag der Fraktion der FDP zielt darauf hin, im we
sentlichen zwei Bestimmungen des Vergnügungssteuer
gesetzes vom 14. März 1955 zu ändern. Das Gesetz um
faßt eine ganze Anzahl von Tatbeständen, auf Grund 
derer Steuer erhoben wird. Es handelt s ich dabt>i um 
Tatbestände. die damals durchaus berechtigt waren. 

Die sozlitldemokratische Frnktion hat sich in ihren 
Sitzungen des öfteren mit den im Gesetz vorgeschrie
benen Tatbeständen befaßt und ist dabei zu der Auf
fassung gekommen, daß eine Novellierung des Ge
setzes notwendig ist. Wir verkennen allerdings nicht. 
daß dabei aucn die Frage des Steueraus falls beri.ick
i;ichtigt werden muß, der den Gemeinden dmch eine 
Novelli~rung des Gesetzes _auferlegt wird. Die SPD
Fraktion dieses Hohen Hause$, für die ich zu sprechen 
die Ehre habe, Hißt durch mich erklären, d aß sie der 
Überweisung in den Ausschuß zustimmt. 

{Beifall bei der SPD.) 

Vizeprll.sident Rothley: . 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Seitens der 
Antragsteller ist beantragt worden, die Drucks.adle 
II/31i dem Hauptausschuß und dem Kulturpolitischen 
Auss<:huß zu Oberweisen. Die Federführung liegt beim 
Hauptausschuß. Widerspruch erhebt s ich nicht; dann 'st 
so beschlossen. 

Ich rufe auf den Punkt 6 der Tagei:ordnung 

Große Anfr~ der Fraktion der CDU betreffend 
Jua:endschutz 

- Druck~aclle II/281 -. 

Die Begründung erfolgt durch Frau Abgeordnete Her
mans-Hillesheim · (CD,U), der ich hiermit das Wort er
teile. 

Abg, Hermans-Hlllesbelm: 

Herr Prllsldent! Meine Damen und Hen ·en! Das Hohl' 
Haus hai sich in den vergiingl"nf'n Jahren schon oft 
mi.t Problemen der Ju~end beschäftigt. Zehn Jahre nur 
sind es her, tla stand im Mittelpunkt unst>rf'r erns ten 
Beratungen no<ft der vom Krieg und der Nachkriegszeit 
gefährdete junge Mensch. Da berieten wir noch Uber 
eln Gesetz :zur Unterbringung heimatloser, elternlosc!r 
Jugendlicher. Da versuchten wir, viele junge Menschen 
von dem verhängnisvollen Weg in die Fremdenlegion 
abzuhalten. Damals war für unsere Jugend noch be
zeichnend das kleine Wörtchen .,los" ; heimatlos, eltern
los, arbeitslos. Die Situation unserer Jugend hat sich 
in den letzten zehn Jahren weitgehend geändet·t. E s 
braucht heute kein junger Mensch mehr um einen 
Arbeitsplatz besorgt zu sein oder sich um eine Unter-

•• 
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kunft zu bemühen. Ein großzügiger Bundesjugendplan 
und Landesjugendpläne stehen zur Verfügung. Er l'}at 
weniger materielle Sorgen als zu anderen Zeiten. Er hat 
Freizeit und kann sich diese gestalten. Tmtz des allge
meinen Wohlstandes, trotz der Vollbeschäftigung und 
vielleicht gerade deshalb hören wir doch immer wieder; 
Jugend in Not! und stellen ~ur Zeit auch wieder eine 
erhebllche Jugendge!ährdung fest. Die Jugendkrimi
nalität ist wieder im Steigen begriffen. Wir müssen 
sagen, es ist eine Jugendgefährdung, die nicht wie 
in vergangenen Zeiten nur eine soziale Schicht un
seres · Volkes betrifft, sondern durch alle sozialen 
Schichten geht. Diese Tatsache sollte uns aufhorchen 
lassen, daß es nicht von der Not, sondern vom Wohl
stand her zur Jugendgefährdung kommt. Trotzdem 
sollten wir sagen - und da sind WiJ uns wohl alle 
einig -, daß unsere Jugendverwahrlosung nicht be
denklicher ist als diejenige in anderen Ländern, 
wenigstens in den Ländern, in denen man noch die 
Statistiken veröffentlichen darf, und auch nicht be
denklicher ist als die Jugendgefährdung zu ·anderen 
Zeiten. Nur müssen .wir sagen, daß unsere Jugend in 
einem ganz anderen Maß gefährdet ist als die Jugend 
der früheren Zeit, und zwar gefährdet von der Welt der 
Erwachsenen her, deren Umwelt sie erlebt und deren 
Erziehung sie genießt; sie ist ausgesetzt Gefähr
dungen äußerer zivilisatorischer Art, die die Jugend 
früher nicht kannte. Hinzu kommt, daß unsere Fami
llen vielfach an Erziehungskraft verloren haben. Wir 
haben durch den Krieg eine große Zahl von unvoll
ständigen Familien, z. B. Familien, in denen der Vater 
fehlt. Es kommen hinzu, und zwar im verstärkten 
Maße, die moralisch schwachen, die zerütteten Familien. 
Es kommen hinzu die Familien, in denen beide Eltern 
berufstätig sind und für die Kinder nur mehr e in 
Sonntags- oder ein Abenderlebnis werden. Es ist 
ganz klar und selbstverständlich, daß die Jugend
lichen und die Kinder, die die Geborgenheit und die 
Nestwärme eines Elternhauses entbehren müssen, :n 
weit größerem Umfang gefährdet und anfällig sind 
gegen die Außenwelt als andere Kinder. Aber auch das 
gesunde Kind, das ln der normalen Familie aufwächst, 
lst den verantwortungslosen Einwirkungen der Außen
welt ausgesetzt. Unglücklicherweise müssen wlr sagen, 
daß Teile - es sind vielleicht kleine Teile der Wir t
schaft - sich angewöhnt haben, das Kind und den Ju
gendlichen als Konsument zu entdecken. Sie versuchen 
mit allen Mittelh der Werbung, ihnen ihre Produkte 
aufzudrängen. Dieses ständige Umwerben - man braucht 
nur durch eine Stadt zu gehen und sich die Plakate, 
die Zeitschriften usw. anzusehen - bereitet den Boden 
vor, auf dem die eigentlichen Jugendverderber ernten 
können. Von da aus führt der eigentliche Weg zur 
Jugendkriminalität und auch zu den zunehmenden 
Eigentumsdelikten. Es hat doch keinen Zweck, zu baga
tellisieren, nachdem man einen mehr und mehr stei
genden Anteil von Jugendlichen an brutalen Verbre
chen und Slttlichkeitsdelikten in der letzten Zeit fest
stellen muß. Ein Wort auch zu unseren Illustrierten. 
Sie werden von Erwachsenen für Erwachsene gemacht, 
als bestünde die Welt nur aus Erwachsenen. Sie haben 
in erhöhtem Maße Zugang zu unseren Kindern und 
Jugendlichen. Man gehe einmal in den Warteraum 
eines Arztes oder zu einem Friseur; da liegen sie in 
Lesemappen, für die Kinder zugänglich, offen herum. 
Wir finden sie auch oft achtlos in unseren Familien 
herumliegen. Die Vorstellungswelt des unfertigen Men
schen wird durch die immer wiederkehrenden Darstel
lungen von Grausamkeiten, Gewalttaten um die sexua
lität belastet. Ich schlug vor einigen Wochen eine illu
strierte auf. Da widmete man einige Seiten einem 

vierzehnjährigen Mädchen, das Mutter geworden war. 
Der Vater war achtzehn Jahre alt. Man beanstandete 
das Strafgesetzbuch, das für diesen minderjährigen 
Vater wegen Verführung einer Minderjährigen Strafe 
vorsah. 
Auch ein Wort zu unserer Tagespresse! Sie hat doch oft 
Platz für manche Berichte, ohne ihre Eignung für 
unsere Jugendlichen zu prüfen. Ich las zuletzt in einer 
sehr großen, viel gelesenen, sonst guten Tageszeitung 
die große Überschrift „Romanze eines Achtzehnjährigen 
mit einer fünfzehnjährigen Engländerin findet ein 
glückliches Ende". Die Art der Darstellung war gerade 
nicht geeignet, gut auf unsere Kinder und Jugend
lieben zu wirken. Bedrückend ist auch die große Zahl 
von billigen Schundheften, mit denen unsere Jugend 
immer wieder überschüttet wird. 

Auch das Fernsehen ist ein Erziehungsproblem ersten 
Ranges geworden . Ich habe während meines Aufent
haltes in Amerika seinen oft verhängnisvollen Einfluß 
auf den jungen Menschen kennengel<?mt. In Amerika 
war zur damaligen Zeit das Fernsehen in der Haupt
sache kommerziell bestimmt. 
Wenn wir heute morgen auch übet· die Gestaltung des 
Zweiten Fernsehens gesprochen haben, so hätte ich 
die Bitte, daß man hier besonders darauf achtet, daß 
die Darstellungen nicht zu einer Gefährdung des Ju
gendlichen werden. 

Es wurde eben von dem Sprecher der FDP-Fr:tktion 
von dem guten Film gesprochen. Auch der Film kann 
eine Gefährdung des jungen Menschen darstellen. Es 
wird ihm eine ganz andere Welt gezeigt als die, in der 
er lebt. Sie lockt und reizt, und ich kann im allgemei
nen von meiner beruflichen Tätigkeit her sagen, wie 
verhängnisvoll gerade der schlechte Film, das schlechte 
Buch und das schlechte Schrifttum auf unsere Jugend
lichen wirken. 

Nach dem zweiten Weltkrieg kannten wir in der Ju
gendwohlfahrt nur die Begriffe Jugendpflege und Ju
gendfürsorge. Aus der Entwicklung der Zeit hat sich 
auch der Begriff des Jugendschutzes entwickelt. Der 
Bundestag hat große Erziehungsge.>etze auf diesem 
Gebiet geschaffen: das Gesetz zum Schutz der Jugend 
in der Öffentlichkeit, das Gesetz gegen die Verbreitung 
jugendgefährdender Schriften . Die Mängel, die sich in 
der Praxis ergaben, wurden durch zwei Novellen 
beseitigt. Daß der Bundestag hier bewußt Neuland 
beschritten hat, geht aus der Entschließung hervor, die 
er hierzu gefaßt hat und die ich verlesen darf: 

Nach Artikel 6 Abs. 2 des Grundgesetzes stehen Ehe 
und Familie unter dem besonderen Schutz der staat
lichen Ordnung. Das wertvollste Gut der Familien 
und des Volkes ist die heranwachsende Jugend. Da
her legt der Bundestag Wert darauf, dieser Jugend 
dur'Ch vorbeugende Maßnahmen Schutz und Hilfe zu 
gewähren. 

1 

Aus diesem Grund verpflichtet dieses Gesetz Eltern, 
Erz.ieher, Gewerbetreibende und Veranstalter sowie die 
zuständigen Behörden, die Jugend vor Gefährdung in 
der Öffentlichkeit zu schützen. 
Der Bundestag hat bewußt Neuland beschritten. Die 
Durchführung der Gesetze und ihr Erfolg sind wesent
lich in die Hand der Erwachsenen gelegt. Der Erfolg 
hängt von ihrem Verantwortungsbewußtsein ab. Bei 
dieser Gelegenheit möchte ich gerade den Wohlfahrts
verbänden und den Jugendorganisationen und auch dem 
Landesjugendwohlfahrtsamt, die sich in den vergangenen 
Jahren um das Problem des Jugendschutzes bemüht 
haben, danken. Aber in einer Zeit, in der weite Kreise 
der Bevölkerung sich daran gewöhnt haben, daß in 
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allen wichtigen Dingen, in allen wichtigen Fragen der 
Anstoß vom Staate ausgeht, mi.issen wir Wert darauf 
legen, daß die Regierung deutlich durch ihre Maß
nahmen und das Pat·Jament durch die Bewilligung der 
erforderlichen Mittel dafür sorgen, daß der Jugend
schutz sich nicht in Gesetzen und Erlassen erschöpft. 
Unsere Bitte geht an das Innenministerium, mehr noch 
als bisher Polizeikräfte zur Verfügung zu stellen und 
sie auch entsprechend für ihre Aufgaben zu schulen. 
Der gleiche Appell geht an unsere Selbstverwalttlngs
körper.schaften. Erforderlkh ist \·or allen Dingen auch 
der Appell an das Sozialministerium, baldigst die Aus
führungsbestimmungen zum Jugendschutzgesetz zu er
lassen, damit auch unsere Polizeikrätte und die aus
führenden Kräfte wissen, was sie zu tun haben. 

(Abg. Hülser: Sehr richtig!) 

Der Appell geht aber nicht zuletzt an unsere Justiz, 
daß grobe Verstöße der Erwachsenen gegen das Ju
gendschutzgesetz nicht - wie bisher - als Bagatell
sachen angesehen und behandelt werden. 

(Sehr gut! bei der CDU.) 

Jugendschutz - ich möchte es noch einmal betonen - er
schöpft sich nicht nur in Gesetzen. Verboten, Kontrollen 
und Strafen. Positiver Jugendscllutz ist ein Aufruf an 
alle, in erster Linie an unsere Eltern, an unsere Familien. 

(Abg. Hül~er: Sehr gut!) 

Es ist kein leeres Schlagwort, d11ß die J ugend von 
heute der Bürger von morgen ist. Schon das bedeutet 
für alle, die im öffentlichen Leben ste-hen, eine Ver
pflichtung. Aus dieser Verantwortung heraus sah steh 
unsere Fraktion zu der Großen Anfrage veranlaßt, die 
Ihnen in der Drucksache 11/281 vorliegt. 

(Beifall bei den Regierungspart.elen.) 

Vizepz-X...sidcnt Rutbley: 

Die Beantwortung der Großen Anfrage erfolgt durch 
Herrn Sozialminister Wolti:-rs ; ldl erteile ihm das Wort. 

Sozia,Jminister Wolters; 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! In der Großen Anfrage der CDU wird unter Nr. l 
gefragt, welche Erfahrungen man gemacht habe, insbe
sondere hinsichtlich. der Zahl der eingeleiteten Ver
!ahren wegen Verstößen gegen das Gesetz. Hierzu darf 
ich sagen, daß wir im Jahre 1952 199 Verfahren wegen 
Verstoßes gegen die Jugendschutzbest:mmungen ein
leiten mußten, und daß die Zahl dieser Verfahren sich 
immer weiter erhöhte bis zum Jahre 1955. In diesem 
Jahre erreichten sie bereits eine Zahl von 743. Vom 
Jahre 1956 ab ging die Zahl der gerichtlichen Verfah
ren zurück auf 299 im Jahre 1957 und steigt seit dem 
Jahre 1957 langsam, aber stetig wieder an. Im ersten 
Halbj ahr des Jahres 1961 waren die Landesregierung 
und die zuständigen Behörden verpflichtet, 250 Ver
fahren wiederum neu einzuleiten, so daß damit zu 
rechnen ist, dal3 im Laufe dieses Jahres die Zahl der 
eingeleiteten Verfahren wieder 500 Uberstelgen wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die für die 
Einhaltung des gesetzlichen Jugendschutzes verant
wortlichen Betriebsinhaber müssen - nach dem Augen
schein zunächst - beurteilen, wie alt ein Jugendlicher 
ist. Dem Betriebsinhaber ist daher, insbesondere an
gesichts der körperlichen Frühreife der Jugendlichen, 
oft nicht nachzuweisen, daß er wegen des Alters Be
denken haben müßte, so daß vielfach der Nachweis 
eines Vergehens gegen die Bestimmungen des Jugend
schutzgesetzes aus subjektiven Gründen nicht geführt 
werden kann. 

Die seit dem 1 .• Tanuar 1961 in Rheinl<md-Pfalz einge
führten Schülerausweise sollen hier eine Abhilfe schaf
fen. Bisher wurden 220 000 SchülE>rausweise und Aus
weise für Berufsschüler a n die Jugendämter verteilt. 
Wieviel davon bereits an die Jugendlieben durch die 
Schulen ausgestellt sind, konnte zur Zeit noch nicht 
ermittelt werden. 
Zu der Frage Nr. 2 ist zu sagen, daß die Verwaltungs
vorschriften des Sozialminister iums zum Jugendschut:.:
gesetz vom ~- März 1952 und vom 30. Mai 1956 auch 
heute noch anwendba r sind. Das Mini~terium ist zur 
Zelt dabei, eine Neufassung der geseWichen Bestim
mungen zu erarbeiten. Gegenüber den gelfenden Be
stimmungen soll stärkeres Gewicht a uf regelmäßige 
Jugendschutzkontrollen und auf die Mitarbeit der Er
wachsenen gelegt werden. 
Zur Fi·age Nr. 3: Die Landes1·egie1·ung h at dem Jugend
schutz ständig besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Insbesondere hat das Ministerium des Innern die Poli
zei in regelmäßigen Abständen, zuletzt im Februar und 
im Juni dieses Jahres, angewiesen, die Beachtung des 
Jugendschutzgesetzes laufend zu überwachen, Da neben 
den Jugendämtern auch die Polizei die E inhaltung der 
J ugendschutzbestimm ungen überwacht, dürften die 
vorhandenen Kräfte ausreichen. um einen genügenden 
Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit zu gewähr
leisten; dies um so mehr, als einige Städte gemeindliche 
Vollzugsbeamte - gemäß § 97 des P olizeiverwalt.ungs
gesetzcs - sowie Angehörige des J ugendamtes a usschließ
lich mtt der Wahrnehmung dieser Jugendschutzkon
trollen beauftrngt h aben. Auch dürfte die im Gange 
befindliche Umorganisation der Gendarmerie, insbe
sondere in den Landkreisen, eine weitere Intensivie
rung der Kontrolltätigkeit a uch auf dem Gebiete des 
Jugendschutzes sicherstellen. 
Neben den regelmä ßigen Kontrollen werden a uch in 
gewissen Zeltabständen Sonde.-kontrnllen du\'chgeführt, 
die zum Ziele haben, durch schlagartigen Einsatz Ver
stöße gegen die Jugendschutzbestimmungen aufzu
decken. So hat z. B. dle Polizei in Zusammenarbeit mit 
den Jugendämtern am 30. Juni 1961 im ganzen Lande 
einheitlich eine Sonderkontrolle für Leihbüchereien 
durchgeführt, um festzustellen, ob dort noch Schriften 
vorrätig gehalten werden, die nach der Novelle zum 
Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender 
Sdlrltteli in diesen Betrieben nicht mehr geführt wer
den dürfen. Durch diese Maßnahme konnte s icherge
stellt werden, daß in allen Leihbüchereien unseres 
Landes zur Zelt keine unzulässigen Schriften mehr vor
riltig gehalten werden. 
Im einzelnen führte d ie Sonderkontrolle zu folgendem 
Ergebnis: Im· Regierungsbezirk Rheinhessen wurden 
280 Bücher ausgesondert und sicht>rgestellt, im Regie
rungsbezirk T rier 260, im Regierungsbezirk der Pfalz 
900, irn Regierungsb ezirk Koblenz 279 und im Regie
rungsbezirk Montabaur 48, also insgesamt 1 767 Bücher 
wurden von der Polizei beschlagnahmt.. 
Zl.lr Frage Nr. 4: Die .ständigen Bemühungen um eine 
Intensivierung des Jugendschutzes hatten in der letz
ten Zeit immer größere Erfolge. Die Bildung eines 
Unterausschusses für Jugendschutz im Landesjugend
wohlfahrtsausschuß und die Neubeset zung der Stelle 
des Jugendi;chutzreferenten im Landesjugendamt haben 
hierzu we~entlich b eigetragen. Neue Impulse sind auch 
von der Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft „Ak tion 
Jugendschutz", die in Trier vom 8. bis 10, Juni 1961 
stattgetunden hat, ausgegangen. Um einen möglichst 
ert>ßen Kreis verantwortlicher E rwachsener anzuspre
chen, wurde folgendes Programm aufgestellt: 
1. Jugendschutzwochen mit Vorträgen und Arbeits

gemeinschaften, in denen Eltern, Betriebsinhaber, 
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Lehrer, Vertreter von Behörden und auch die Ju
gendlieben auf die heutigen Gefahrenquellen und 
Probleme hingewiesen und mit den gesetzlichen 
Bestimmungen zur Anwendung vertraut gemacht 
werden. Darüber hinaus wird die positive Erzie
hung, vor allem durch das gute Beif.piel der Er
wachsenen, durch die Bildung tragfähiger Gemein
schaften, durch Kon!rontierung mit echten Bildun.gs
und Erziehungswerten, in den Blickpunkt der Ju
gend gerückt. 

2. Ml:lglichst in jeder Gemeinde sollen im Anschluß 
an Jugendschutzwochen aktive Gruppen aus Ver
tretern der Kirchen, der freien Wohlfahrtsverbände, 
der Jugendorganisationen und Schulen zur Durch
setzung des Jugendschutzes gebildet werden. Diese 
sollen zusammen mit dem Jugendwohlfahrtsaus
schuß die besondere Situation ihres Umkreises er
forschen und Hilfen und Anregungen zur Verbesse
rung geben. 

3. Das Ministerium für Unterricht und Kultus wird 
gebeten, die Lehrer aufzufordern, in Elternver
sammlungen ebenfalls auf die Verantwortung der 
Eltern gegenüber ihren Kindern hinzuweisen und 
ihnen Notwendigkeit, Ziel und Bestimmung des 
Jugendschutzes deutlich zu machen. 

Es ist inzwischen ielungen, zu den behördlichen Kräf
ten auch ehrenamUlche Helfer zu gewinnen, die bereit 
sind, als Referenten für den Jugendschutz mitzuwir
ken. Auch zur Kontrolle der jugendgefährdenden 
Schriften konnten ebenfalls ehrenamtliche Lektoren 
gewonnen werden, die zur Zeit vom Landesjugendamt 
in ihre Aufgaben eingearbeitet werden. Dadurch wird 
der Kampf gegen das jugendgefährdende Schrifttum, 
in dem Rheinland-Pfalz seit Jahren an der Spitze aller 
Bundesländer steht, noch weiter verstärkt werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vlzeprlsldent Rothtey: 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 
(Abg. Vl:llker: Doch! Wir bitten um eine Aus
sprache in der Sache! - Weitere Zurufe aus dem 

Hause: Doch!) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Matthes (CDU). 

Abg. Matthes: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich will 
Sie nicht lange aufhalten. Aber die Frau Kollegin Her
mans-Hillesheim hat vorhin eine Bemerkung gemacht, 
die mir doch sehr beachtlich erscheint. Sie hat von dem 
Einfluß des Filmes in bezug au! den Jugendschutz ge
sprochen, und ich ml:lchte nicht versäumen, darauf hin
zuweisen, daß es !ür uns immer ein Anliegen gewesen 
ist, auch hier mit Nachdruck auf die Verantwortung der 
Filmselbstkontrolle hinzuweisen. Wir haben heute mor
gen eine Vorlage der Fraktion der FDP über Vergnü
gungssteuer zum Film erhalten. Es wäre nun sehr 
interessant, Uber den Film in diesem Zusammenhang 
etwas zu sagen. Aber ich will mich auf das beschrän
ken, was die Frau Kollegin Hermans- Hillesheim gesagt 
hat. 
Es ist für uns sehr schwer, einen Einfluß auf die Film
selbstkontrolle auszuüben, aber es scheint mir notwen
dig, darauf h inzuweisen, daß in der Konferenz der Kul
tusminister darauf hingewirkt wird, daß die Arbeits
grundlagen für die Filmbewertungsstelle nic:Qt so ver
standen werden dürfen, daß sie nur die Bewertung 
des rein Kilnstlerischen betreffen; es geht hier um 
andere Probleme als nur um die rein künstlerische 

Bewertung eines Filmes. Wir möchten haben - das ist 
unser Wunsch und eine Bitte an die Landesregierung, 
ohne daß wir hier einen formellen Antrag stellen -, 
daß die Konferenz der Kultusminister darauf hinwirkt, 
daß die Arbeitsgrundlagen der Filmbewertungsstelle in 
Wiesbaden in der Weise geändert werden, daß bei der 
Begutachtung von Filmen neben den künstlerischen 
Gesichtspunkten auch die erzieherischen, die volksbild
neriscben und vor allem die ethischen Werte eines 
Filmwerkes zu berücksichtigen sind. 

(Beifall des Abg. Theisen.) 

Selbstverständlich wird es der Anstrengungen aller 
bedürfen, jene Gesichtspunkte zum Tragen zu bringen. 
Es wird auch eines Anrufes an die Eltern bedürfen· 
denn in jene Räume hinein können wir ja nicht unmit~ 
telbar wirken. Wenn wir heute morgen vom Fernsehen 
gesprochen haben, dann möchte ich ~tonen, daß das 
soeben Gesagte auch für das Fernsehen gilt, und hier 
sehe ich gerade die Aufgabe der Gremien in allen 
Anstalten - sowohl in der neu zu bildenden Anstalt als 
auch in den alten Anstalten -, darum besorgt zu sein 
daß die Filmwerke auch jenen Anforderungen entspr~ 
eben, die wir vom Pädagogischen, vom Kulturellen und 
vom Ethischen her zu stellen haben. 

(Beifall bei der CDU.) 

Vizeprisldent Rotbley: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Kölsch (SPD). 

Abg. Kölsch: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wahrschein
lich sind wir uns alle darin einig, daß es kaum ein 
Gesetz gibt, dessen Uberwachung sich in der Praxis 
so schwierig gestaltet wie das Jugendschutzgesetz. Ein 
Heer von Beamten wäre nötig und müßte Tag und 
Nacht auf den Beinen sein, sollten a lle Zuwiderhand
lungen aufgedeckt oder gar geahndet werden. Viel
leicht ist dieses Gesetz einmal verabschiedet worden im 
guten Glauben an die Mitarbeit aller Bürger. Diese 
Hoffnung hat sich indes als trügerisch erwiesen. Wollte 
man das Ubel an der Wurzel packen, so müßte man 
vermutlich, besonders auch im Zeitalter des Fernsehens, 
mit der Erziehung der Erzieher, nämlich der Eltern, 
beginnen. 

(Sehr gut! bei der CDU.) 

Wir müssen vor allen Dingen voraussetzen, daß kriti
sche Eltern hinter unserer Sache stehen. Wir dürfen 
jedoch keinesfalls die enormen Umwelteinflüsse unse
rer Zeit unberücksichtigt lassen. Da ist in erster Linie 
einmal das Spekulieren auf den jugendlichen Ver
braucher zu nennen - Frau Kollegin Hermans hat das 
vorhin auch schon angesprochen - und die Werbung um 
den Konsumenten, ob Alkohol ohne Glas und Maß 
hinuntergeklppt oder Schwarten am laufenden Band, 
Hauptsache der Jugendliebe bringt Geld! Die Kontrolle 
wird ständig schwieriger. Polizei und Jugendämter 
machen Stichproben in Lokalen und Kinos. Etwa 10 
bis 30 v. H. der tanzlustigen Jugendlieben gehören 
nicht in die Veranstaltungsräume, in denen sie aufge
funden werden. 
Ich meine, hier sollte man mit der gleichen Waffe pa
rieren, die auf den Jugendlieben angesetzt wird. Geld
bußen, die sich bei wiederholten Verstößen steigern, 
haben z. B. in meiner Heimatstadt die Situation etwas 
gebessert. Und wenn es an die Kasse geht, dann merkt 
man auf! In Kreisen ohne hauptamtlichen Jugend
pfleger ist die Sache besonders kompliziert. Wie das 
in Zukunft sein wird, wenn die Verantwortung nach 
der neuen Novelle zum Reichsjugendwohl!ahrtsgesetz 
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noch stärker bei den Verbänden liegt, das vermag nodt 
niemand zu sagen. Jedenfalls wurde seither die grobste 
Arbeit dur!'h die Gemeinden geleistet. Der § 1 Abs. 2 
des Jugendschutzgesetzes läßt sich kaum in der Praxis 
verwirklichen. Er lautet: 

Die Jugendlieben sind zum Verlassen eines Ortes 
anzuhalten, wenn eine ihnen dort unmittelbar 
drohende Gefahr nicht unverzüglich beseitigt wer
den kann. 

Jetzt heißt es: 
Wenn nötig, sind sie dem Erziehungsbere<.'htigten 
zuzuführen oder, wenn dieser nicht erreichbar ist, 
in die Obhut des Jugendamtes zu bringen. 

Wo sind denn in unserem Land nachts die Jugend
ämter besetzt? Noch schwieriger ist die Kontrolle von 
Schund- und Schmutzliteratur. Dl'IS Landesjugendamt 
ließ uns kün.lich einen Bericht zukommen, in dem 
davon die Rede war, daß der SachhParbeiter des be
treffenden Ressorts die Bücher teilweise selbst be
schaffen muß. Dieser Mann scheint mir der bedauerns
wertP~tP. Mensch in unserem Land zu sein. Denn, wollte 
er gewissenhaft sein, müßte er sein Leben lang damit 
verbringen, Groschenhefte zu lesen und, da kein Etat
posten davon kündet, di.ese evtl. noch selbst bezahlen. 

Es ist indes nur ein verschwindend kleiner Teil der 
Schundliteratur, die so erfaßt wird. Die Flut steigt 
weiter. Und auf jeder zehnten Seite dieser Hefte wird 
in unsel"ern humanen Zeitalter einer umgelegt. In an
deren Erzeugnissen können wir sogar noch nachlesen, 
wie herrlich dieser Krieg war, den wir gerade hinter 
uns gebracht haben. Diese Hefte werden unter der 
-'.:.11ulbank weitergegeben; sie madten am Arbeitsplatz 
aie Runde und sie landen auch in unseren Kasernen. 
Ein Lavastrom ist ein örtlich begrenztes Unglück, diese 
Hefte jedoch sind ein weltweites, das sich allem zum 
Trotz zäh ausbreitet. 

Bei der Verabschiedung des Jugendschutzgesetzes im 
Jahre 1957 wurden Bedenken geäußert wegen der Indi
zierung. Vielleicht sah mancher schon im Geist Eiferer 
auch auf die klassische Literatur oder auf moderne 
Autoren los gehen. Das ist ?.um Glück lrnum geschehen. 
Und wir hoffen sehr, daß das in Zukunft auch so bleibt. 

Die steigende Frequentierung von Volks- und Jugend
büchereien läßt ein erfreuliches Gegengewicht erken
nen. Hier kommt der Schule eine große Aufgabe zu, 
die sie wie viele Gemeinden und Verbände zu löS()n 
sich müht. Wir brauchen indes noch viele Helfer. Wie 
können wir nun die Öffentlichkeit zur Mitarbeit auf
rufen? 
Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Ferien
erhohmg für Jugendliche habe ich im SozialpoHtischen 
Ausschuß bereits vorgeRchlagen, daß wir zu modernen 
Werbemethoden greifen sollten. Nicht nur Ludwig 
El'hRrd~ frPie Marktwirtschaft bedarf der Reklame in 
unseren Tageszeitungen und Illustrierten. Wir sollten 
im Hinblick auf unsere Jugend es uns ruhig einmal 
etwas kostf'n lassen. Das brauchen nicht Millionenbe• 
träge zu sein wie in dem vorhergehf'nden Fall. Aber 
der erhobene Zeigefinger allein ist heute kein probates 
Mittel mehr. 

(Beifall bei der SPD.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe 
das Wochenende in Oberhausen verbracht und habe 
dort folgende nette Broschüre gefunden: Keine Zeit 
für Langeweile! Dort werden alle Möglichkeiten einer 
sinnvollen Freizeitgestaltung aufgezeigt, die eine Ge
meinde nun zur Verfügung stellt. Ich meine, so soll
ten wir anfangen. Der größte Teil unserer Jugend ist 
Gott sei Dank noch s~lisch gesund, Wir müssen sie 

in die Lage versetzen, Kraft auszustrahlen auf die, 
die angeschlagen sind. Und dazu bedarf es der Hilfe 
aller. 

(Beifall im Hause.) 

Vizepräsident Rot-hley: 

Ich erteile nunmehr das Wort Herrn Abgeordneten 
Martenstein {FDP). 

Ab~. Martenstein: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Nachdem zu dies<'m Punkt der Tagesordnung 
~ine Aussprache eröffnet wurde, fühlen wir uns gleich
falls· verpftichtet, unsererseits einen Beitrag dazu zu 
liefern. 

Herr Minister Wulters hat einen Überblick über die 
behördliche Durchführung sämtlicher Maßnahmen ge
geben. Ich glaube, wir sollten ihm alle Dank sagen 
für die Bemühungen, die sein Ministerium und die 
ihm Ui:lchgeordneten Ämter in der Beobachtung der 
Vorgänge bisher auf?.uweisen haben. Darüber hinaus 
sollten wir eine solche Aussprat:h<", wie sie heute ge
führt wird, benutzen, um unsere Empörung auszu
sprechen über diese morbiden Sitt.emrnffassungen eini
ger publikationsmächtiger Männer. die mit der Not 
unserer Jugend ihre dunklen Geschäfte machen. Sie 
wissen etwas von Freiheit, und sie mißbrauchen dif' 
Freiheit. S1e kennen nur das Redtt der Freiheit, aber 
nicht die Ptl.icht, · die die Gewährung der Freiheit in 
sich .schließt. 

Ich freue mich, daß heute bei dieser Aussprache aus
drüddich von der Notwendigkeit geredet wurdP, Film 
und Fernsehen in pädagogische Aspekte zu bringen. 
Wir vergessen zu leicht, daß Rundfunk und Fernsehen 
ÖffcnUichkeit in das Wohnzimmer bringen und daß 
damit allzu oft und allzu leimt ungeeignete K ost mit 

' allen ihren Sch§digungsmöglichkeiten einer unüber
sehbaren Zahl von Jugcndlirhen angeboten wird. Und 
hier sollten wir breite Teile der Öffentlichkeit ankl<'t
gen, denn wir haben das ungutP Gefühl. daß hier ein 
schuldhaftes Versagen der Erw;:i<'hsPnPn den Jugend
lirhen gegenüber vorl if'gt. 

Und hier noch die Ankündigung eines Zweifels! Bei 
aller Bejahung der notwendigen Kontrolle, wie s ie 
Herr Innenminister Wolters vorgetragen hat, und bei 
aller Anerkennung der Leistung, die die Amter auf
zuweisen haben, muß doch ge;,:-igt werden, daß selbst 
bei der sinnvollsten Kombination von Polizei- und 
Justizmaßnahmen kaum die MöglkhkPit gf'geben sein 
wird, der besprochenen Gefahr Herr zu werden. Wir 

·· sind; · glaube ich, viel zu .sehr in der Gefahr, die 
Symptome, die sich hier zeigen, als Krankheit zu 
sehen und nich.t die Ursachen, die diese Symptome 
selbst haben, zu erkennen. Die .Tugendgefährdung 
von heute ist meines Erachtens kein geschichtlicher 
Zufall, sondern ein Cundamentaler Zivilisationsscha
den, und es fragt siclt, wie wir dieser Sache gegen
über auftreten können. Ich finde, daß es notv:endig 
ist, sehi· viel mehr als bisher die öffentliche Meinung 
im Sinne einer Erhöhung unseres Sittenbewußtseins 
anzurufen, sie ~ mobilisieren, um auf diese Weise 
den Jugendlichen eine Lebenshilfe zu gewähren, die 
ihnen bestimmt nicht nur von Amts wegen gewährt 
werden knnn. 

(Präsident Van Vobc:em übernimmt den Vorsitz.) 

Daß darüber hinaus Schule und alle anderen berufenen 
Instanzen ihre Aufgabe haben, wissen wir, und wir 
hoffen, daß in der freiwilligen Hilfe, die gewährt wer
den kann, in Zusammenarbeit mit der amtlichen Hilfe 
zum Schluß nach vielen langen Bemühungen ein Er-

• 
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gebnis gezeigt werden kann, das so gewertet wird, 
wie es notwendig ist. Wir haben das öffentliche 
Leben auf diese Gefahren aufmerksai:n zu machen upd 
haben die verantworUichen Männer und Frauen dieses 
öffentlichen Lebens auf ihre Verpflichtung hinzuwei
sen, in der Frage der Erziehung zu einem besseren 
Geschmack unserer Jugendlichen beizutragen, damit 
die naWrliche Abwehrkraft gegenüber dem Angebot 
von unsittlicher Literatur gestärkt wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Van Vob::em: 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Matthes (CDU). 

Abg. MaUhes: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Aus
führungen der Frau Kollegin Kölsch geben mir Ver
anlassung, noch einen Hinweis zu geben. 
Ich bin mit der Frau Kollegin Kölsch absolut einer 
Meinung, daß es nicht genügt, nur den erhobenen 
Zeigefinger von Zeit zu Zeit zu zeigen. Ich habe vor
hin auf die Notwendigkeit neuer Grundlagen in der 
Filmbewertung hingewiesen. Nun darf ich noch einen 
Hinweis geben, der in eine andere Richtung geht, der 
aber auch aus den Ausführungen ersichtlich geworden 
ist. Wir haben neulich unsere CDU-Kollegen vom Saar
land hier gehabt. Und es war mir recht beachtlich, zu 
erfahren, daß in Saarbrücken eine sogenannte Markt
beobachtungsstelle für die gesamten Neuerscheinungen 
auf dem Buchhandel eingerichtet ist. 
Ich glaube, das wäre eine gute Sache, wenn man eine 
solche Einrichtung gemeinsam nützen würde. Und ich 
möchte daher bitten und wünschen, die Landesregie
rung möge überprüfen, ob und inwieweit wir in 
Zusammenarbeit mit dieser Marktbeobachtungsstelle 
Wr den Buchhandel in Saarbrücken eine gemeinsame 
Arbeit auch für unser Land erreichen können. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Van Volxem: 

Ich erteile dem Herrn Sozialminister das Wort. 

Sozialminister Wolters: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich will nur eines richtigstellen. Frau Abge
ordnete Kölsch hat soeben zum Ausdruck gebracht, 
daß die betreffenden Beamten und Angestellten bei der 
Ansclrn(!ung von Kontrollbüchern usw. diese aus eige
ner Tasche zahlen müßten. Das ist nicht der Fall. Wir 
haben erhebliche Mittel dafür im Etat stehen. Wir 
geben diese Mittel sogar noch an diejenigen Leih
büchereien, die freiwillig Bücher uns zur Kontrolle zu: 
Verfügung gestellt haben. 

kh wäre Ihnen sehr dankbar, Frau Kollegin Kölsch, 
wenn Sie uns den Einzelfall mitteilen würden. 

Abg. Kölsch: Ich habe das schriftlii:;h vom 
Landesjugendamt!) 

- Ich darf Ihnen sagen, daß entsprechende Mittel vor
handen sind. Das können Sie ja selbst an Hand des 
Haushaltsplanes feststellen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Prll.sldent Van Volxem: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. leb 
rufe auf. Punkt 1 dei: Tagesordnung: 

Antrag der Fraktion der SPD betreffend Gewäh
rung eines Pftegegeldes für Zivilblinde 

- Drucksache II/313 -

Der Antrag wird begründet durch Frau Abgeordnete 
Dauber (SPDJ. 

Abg. Dauber: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das Bun
dessozialhilfegesetz ist am L Juli 1961 verkündet wor
den, aber nach dem § 145 dieses Gesetzes tritt es erst 
am Tage des aur die Verkündung folgenden elften 
Kalendermonats in Kraft, damit die Länder in der 
Zwischenzeit die landesrechtlidlen Ausführungsbestim
mungen zu diesem großen Gesetz erarbeiten können. 
Um den Zivilblinden des Landes ein Pflegegeld im 
Sinne der im Geset?. verankerten Bestimmungen schon 
ab 1. August 1961 zu gewähren, bitten wir in unserem 
Antrag, die Blindenhilfe der Höhe nach an die zur 
:leit geltenden Sätze des Pflegegeldes für Kriegsblinde 
nach. § 35 Abs. l BVG anzugleichen. 
Ich zitiere hier <len Gesetzestext: 

Es beträgt die Blindenhilfe laut § 64 des Bundes
sozialhilfegesetzes für Blinde nach Vollendung des 
18. Lebensjahres monatlich 200 DM bei einer Ein
kommensgrenze von 1 000 DM plus 80 DM Fami
lienzuschlag und bei einem Blinden, der das 18. Le
bensjahr noch nicht vollendet hat, monatlich 100 
DM. 

Mit dieser von uns erbetenen vorgezogenen Regelung 
stünden wir in Rheinland-Pfalz nicht allein. Schles
wig-Holstein und Enden-Württemberg verfahren mei
nes Wissens ebenso. Ich bin auch davon überzeugt, daß 
die übrigen Bundesländer mit dem Pflegegeld eben
falls nachziehen werden; denn außer uns und Nord
rhein-Westfalen hnt kein Bundesland mehr eine Ein
kommensgrenze unter 1 000 DM. Wenn mit der An
nahme unseres Antrages die von unserem Landes
gesetz her noch bestehenden Schwierigkeiten in dieser 
Hinsicht wegfielen, dann könnten wir als Landtag 
Rheinland-Pfalz wiederum wie vor fast einem Jahr
zehnt mit Stolz sagen, daß unser Land mit an d~r 
Spitze in der Betreuung der Zivilblinden steht. Ich 
bitte Sie deshalb, den Antrag meiner Fraktion Druck
sache II/313 dem Sozialpolitischen Ausschuß zu über-
weisen, 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Van Volxem: 

Ich eröffne die Besprechung und ertei le das Wort dem 
Herrn Sozialminister. 

· Sozialminister Wolters: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen wi<l 
Herren! Frau Abgeordnete Dauber hat soeben klarge
legt, daß das Bundessozialhilfegesetz nunmehr offiziell 
verkündet ist und nach elf Monaten nach der Verkün
dung in Kraft tritt. Der Bundestag hatte zunächst vor
gesehen, daß dieses Gesetz vier Monate nach seiner 
Verkündung in Kraft treten sollte. Die Länder ka'C)')en 
aber im Bundesrat übereinstimmend zu der Auffas
sung, daß es technisch unmöglich sei. in einem Zeit 
raum von vier Monaten den Gesetzesablauf durch die 
Parlamente zu vollziehen. Es wurde deshalb von allen 
Ländern im Bundc~rat ein Antrag gestellt, die Frist 
von vier Monaten auf elr Monate zu verlängern. Die
sen Antrag des Bundesrates hat sich der Vermittlungs
ausschuß zu eigen gemacht, und Bundestag und Bun
desrat haben d;mn gemeinsam den Termin für die In
kraftsetzung auf elf Monate nach der Veröffentlichung 
des Gesetzes festgelegt. 

Nach dem vorliegenden Antrag der SPD-Fraktion soll. 
nunmehr die Bestimmung über die Gewährung von 
Blindenpftegegeld aus diesem Gesetz vorgezogen wer
den. Wenn man diesem Antrag stattgäbe, dann müßte 
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das System des Landeserlasses über die Gewährung 
von Blindengeld völl!g aufgegeben und dem Landtag 
ein entsprechendes Gesetz zugeleitet werden. Es ist 
also nicht möglich, die Höhe des Blindenpflegegeldes 
im Rahmen eines Erlasses festzusetzen, sondern dann 
müssen auch die anderen Bestimmungen des Bundes
sozialhiltegesetzes verwirklicht werden. Das aber kann 
nicht in einem Erlaß, .sondern das muß durch Gesetz 
erfolgen. Mit der Verabschiedung eines Gesetzes könnte 
jede.eh frühestens Ende dieses Jahres gerechnet wer
den. 

Die Landesregierung ist außerdem der Auffassung, 
da~ ein Vorziehen dieser Bestimmung ungerecht wäre, 
weil der angesprochene Personenkreis bevorzugt würde. 
Dieser Personenkreis, der nach § 69 des Bundesscz!a!-
hilfegesetzes auch besonders unterstützt werden soll, 
umfaßt unter anderem die völlig hilflosen Personen, 
die im Gegensatz zu den Zivilblinden auch heute noch 
keinerlei Pflegegeld vom Land erhalten. Wir würden 
eine solche Vorziehung als eine Ungerechtigkeit gegen
über all den Personengruppen ansehen, die in diesem 
Gesetz namentlich aufgeführt werden. Das in dem An
trag geforderte Übergangsgesetz würde also vielleicht 
nur einige wenige Monate in Kraft sein. Ich muß aber 
ausdrücklich betonen, daß alle Länder dahin übereinge
kommen sind, keine Einzelbestimmungen vorzuziehen, 
sondern alles gemeinsam den Landtagen vorzulegen. Nur 
Hamburg hat als einziges Land das Blindengesetz deshalb 
vorgezogen, weil Hamburg bisher die Zivilblinden -
im Gegensatz zu unserem Land - nur nach fürsorge
rechtlichen Richtlinien betreut hat. Da wir aber über die 
fürsorgerechtlichen Bestimmungen hinaus bereits eine 
Betreuung durchgeführt haben, ist nach unserer Auffas
sung eine Vorzlehung dieser gesetzlichen Bestimmun-

' gen nicht erforderUch. Die Landesregierung wird be
müht sein, dem Landtag so schnell wie möglich die 
erforderlichen Durchführungsbestimmungen zum Bun
dessozialhilfegesetz vorzulegen, damit sie noch recht
zeitig im Laufe des nächsten Jahres in Kraft treten. 
Auf Grund dieser Überlegung bittet die Landesregie
rung, den Antrag der SPD abzulehnen. 

(Bel.fall bei der CDU.) 

.Pri.sldent Van Volxem: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Dauber (SPD). 

Abg. Daubel': 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Herr 
Minister sagte soeben, daß Hamburg nur auf fürsorge
rechtlicher Basis sein Blindenpflegegeld gibt. Dann 
wundert es mich aber sehr, daß Hamburg bei einer 
Einkommensgrenze von 1 000 DM einen Betrag von 
160 DM als Blindengeld gibt. Darüber hinaus liegt mir 
ein Antrag der CDU-Fraktion im Landtag von Baden
Württemberg auf Gewährung eines Pflegegeldes für 
Zivilblinde vor, wonach die Landesregierung ersu.cht 
wird, im Sozialausschuß des Landtages zu berichten, 
wie es ermöglicht werden kann, den Zivilblinden des 
Landes bis zu dem voraussichtlich erst im Sommer 1962 
zu erwartenden Inkrafttreten des Bundessozialhilfege
setzes ein Pflegegeld im Sinne der dort verankerten Be
stimmungen zu gewähren. Daraus ist doch zu ersehen, 
Herr Minister, daß Ihre eigenen Fraktionskollegen ein 
besonderes Gewicht auf die Annahme dieses Antrages 
legen. Das Bundessozialhilfegesetz besagt, daß nur den 
Zivilblinden analog den Kriegsblinden - wogegen früher 
immer wieder gestritten wurde - 200 DM Pflegegeld 
zuzubilligen sind, dagegen allen anderen Hilfsbedilrf
tigen - was von uns lebhaft bedauert wird - nur 100 
DM. Es ist somit eine gewisse Vorra ngigkeit gegeben . 

Pl'isldent Van Volxem: 

Das Wort hat der. Herr Abgeordnete Kranzbühler (FDP). 

Abg. Kranzbühler: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herri!n! Diese 
warmherzige Art, wie Frau Kollegin Dauber .für diese 
besondere Gruppe der Zivilblinden eintritt, veranlaßt 
mich, Ihnen im Namen der FDP zu sagen, daß wir 
grundsätzlich dem Gedanken der bevorzugten Behand
lung der Zivilblinden nicht abgeneigt sind. Das Zivil
blindengeld ist an sich ein Problem, das außerhalb des 
neuen Bundessozialhilfegesetzes zu sehen ist. Wenn 
vom Herrn Sozialminister mit Recht gesagt worden ist, 
daß diese Materie im Bundessozialhilfegesetz geregelt 
wurde und von den Länderregierungen auch möglichst 
einheitlich nach gleichen Maßstäben ausgeführt wer
den soll, dann muß auch gesagt werden, daß die 
Gruppe der Zivilblinden und überhaupt der Blinden 
insofern eine besondere Stellung beanspruchen darf, 
als sie nidit unter das fällt, was im Bundessozialhilfe
gesetz die Grundlage darstellt. 

Das Bundessozialhilfegesetz verändert den dritten Teil 
unseres Sozialhilfewesens vom Grundsatz aus. Es schafft 
Ansprüdie, die wir von seiten der FDP - ich muß es 
offen sagen - geradezu bedauern. Es ist nunmehr so, 
daß Asoziale, die bisher durch die Fürsorge betreut 
wurden, Rechtsansprüche gegen den Staat haben. Man 
hat festgestellt, daß z. B. Asoziale mit sechs Kindern, 
von denen eines tuberkulös ist, einen Rechtsanspruch 
von etwa 1100 DM haben, den sie in Zukunft vor Ver
waltungsgerichten geltend machen können. Daß das 
eine ungute Regelung ist, wollen wir grundsätzlich 
in diesem Zusammenhang sagen. Von derartigen Rege
lungen sind aber ausgenommen die echten Hilfsbe
dürftigen. Wenn es eine Gruppe gibt, bei der die echte 
Hilfsbedürftigkeit außer jedem Zweifel steht, dann ist 
es die der Blinden .. Wenn die Blinden unseres Landes 
nur rechtlich getrennt sind, weil sich ihre Rechte 
einerseits auf die Versorgungsbestimmungen, anderer
seits aber nur auf die unzulänglichen Fürsorgebestim
mungen stützen, dann beweist das doch, daß man hier 
untersdieiden muß. Wir möchten deshalb dem Antrag 
der SPD zustimmen, damit über dieses Problem der 
Zivilblinden auf Grund der veränderten Lage in
nerhalb unseres Landes im Sozialpolitischen Ausschuß 
erneut diskutiert werden kann. Aus diesem Grund 
unterstützen wir von der FDP diesen Antrag. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Pl'isident Van Volx:em: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Hermans-Hillesheim 
(CDU). 

Abg. Bennans-Bllleshelm: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich glaube, 
das ganze Haus hat in den vergangenen Jahren ge
zeigt, wie es das schwere Schicksal des blinden Men~ 
sehen erkennt und wertet, und hat durch Zustimmung 
zu den verschiedenen Erlassen das auch kundgetan. 
Wir haben noch vor vier Monaten einem Erlaß über 
Blindenpflegegeld zugestimmt, durch den ein viel 
großerer Personenkreis als bisher in den ~nuß des 
Blindenpflegegeldes gekommen ist. Die Einkommen
grenze, Frau Kollegin Dauber, liegt doch jetzt in man
chen Fällen über l 000 DM. Bei diesen Beratungen 
äußerten wir schon Bedenken, ob es zweckmäßig sei, 
zu einem Zeitpunkt, wo das Sozialhilfegesetz fast 
fertiggestellt war, diesen Erlaß noch einmal zu ändem. 
Wir können uns daher heute den Bedenken des Herrn 
Sozialministers nicht verschließen. 

• 
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Dem Herrn Kollegen von der FDP muß ich sagen, daß 
das Sozialhilfegesetz nicht nur ein Gesetz für Asoziale 
ist. Das Sozialhilfeiesetz ist in seinen großen Zügen 
ein Markstein in der Geschichte der deutschen Sozial
gesetzgebung. 

(Beifall bei der CDU.) 

Wenn ich mir den § 27 betrachte und die Arten der 
Hil!e sehe, dann kommt das sehr deutlich zum Aus
druck. Da heißt es: 

Die Hilfe in besonderen :J:.ebenslagen umfaßt 
1. Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der 

Lebensgrundlage, 
2. Ausbildungsbeihilfe, 
3. vorbeugende Gesundheitshilfe, 
4. Krankenhll!e, 
5. Hil!e für werdende Mütter und Wöchnerinnen, 
6. Eingliederungshilfe für Behinderte, 
7. Tuberkulosenhil!e, 
8. Blindenhilfe, 
9. Hilfe zur Pflege, 

10. Hilfe zur Weiterfühi·ung des Haushaltes, 
11. Hilfe für Gefährdete, 
12. Altershilfe. 

Es Ist dies im allgemeinen die Hilfe in besonderen 
Lebenslagen, die in jedem Lebensbereich und in jeder 
Familie einmal in Anspruch genommen werden kann. 

Ich begrüße es auch, daß auf Grund des Sozialhilfe
gesetzes der Zivllblinde durch die Erhöhung des 
Pflegegeldes dem Kriegsblinden gleichgestellt wird. 
Wir können dennoch dem Antrag nicht zustimmen, 
weil wir sonst damit rechnen müßten, daß auch die 
anderen elf hier genannten Gruppen mit den gleichen 
Forderungen an den Landtag herantreten würden. 

,4.ber da ich nun einmal hier stehe, hätte ich noch 
eine Bitte. Eine wesentliche Hilfe · für unsere Blinden 
ist die Hörbücherei, die dem blinden Menschen die 
Verbindung zur Außenwelt verschafft. Vielleicht könnte 
die Landesregierung auf diesem Gebiete noch etwas 
mehr tun, damit noch mehr blinde Menschen in den 
Besitz eines Hörgerätes kommen, und daß die Blinden
verbände nicht so sehr belastet werden mit den Bei
trägen zu dieser Blindenhörbücherei. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Van Volxem: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich 
schließe die Besprechung und lass.e zunächst über den 
Antrag der Fraktion der SPD auf Überweisung des 
Antrages Drucksache II/313 an den Ausschuß für So
zialpolitik und Fragen der Vertriebenen abstimmen. 
Wer dem Antrag auf Überweisung an diesen Ausschuß 
seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Danke! Die Gegenprobe! - Das ist die 
Mehrheit. Der Antrag auf Überweisung ist abgelehnt. 

Ich lasse jeizt in der Sache selber abi;limmen. Wer dem 
Antrag der Fraktion der SPD Drucksache II/313 zu
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke! 
Die Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Der Antrag ist 
abgelehnt. 

lch rufe au! den Punkt 8 der Tagesordnung: 
(Zurufe von der SPD: Mittagspause!) 

Große Anfra'e der Fraktion der SPD betreffend 
Ausbesserunrswerk der Deutschen Bundesbahn 

ln Trier 
- Drucksache II/296 -

Ich beabsichtige, etwa gegen ein Uhr zu unterbrechen. 

(Zuruf von der SPD: Das dauert noch etwas länger!) 

Ich würde vorschlagen, daß wir noch die Begründung 
dieser Großen Anfrage hören. 

(Abg. Fuchs: Ach nein, dann ziehen wir doch 
ein oder zwei andere Punkte vor!) 

Ich erteile zur Begründung der Großen Anfrage das 
Wort dem Herrn Abgeordneten Haehser (SPD). 

Abg. Baehser: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich freue mich, daß der Herr Präsident mir 
noch die Möglichkeit gegeben hat, zu später Stunde 
des Vormittags die Begründung der Großen Anfrage 
der SPD diesem Hause vortragen zu dürfen. Ich hoffe, 
daß das Haus über die von dem Herrn Präsidenten 
gesetzte Frist - 13.00 Uhr - hinaus vielleicht noch 
einige Minuten Zeit hat, das Ende der Begründung 
anzuhören. 
Meine Damen und Herren! In diesen Tagen hätte das 
Ausbesserungswerk der Deutschen Bundesbahn in Trier 
sein Jubiläum des fünfzigjährigen Bestehens feiern 
können. 

(Abg. Hanz: Aber?) 

Diese Feierlichkeiten sind ausgefallen, und zwar - -

(Abg. Hanz: Warum?) 

- Herr Kollege Hanz, ich dachte, dieses Problem ver
trüge nur Vortrag und Zuhören. Wenn Sie aber mei
nen, Sie sollten Zwischenrufe zu dieser ernsten Frage 
machen, dann bitte ich Sie, bessere zu machen, sonst 
ziehe ich mein Angebot, sie zu beantworten, zurück. 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der SPD. -
Abg. Hanz und Abg. Schwarz: Oho! - Abg. Dr. 
Kohl: Das dürfen doch gerade Sie nicht sagen, 

Herr Kollege Haehserl) 

Meine Damen und Herren! Dieses Fest aus Anlaß des 
fünfzigjährigen Bestehens des Ausbesserungswerkes 
ist nicht gefeiert worden, und zwar weil auf der Be
legschaft des Trierer Werkes in letzter Zeit verstärkt 
die Sorge lastet, ob dieses Werk auch in Zukunft be
stehen kann oder ob die Bundesbahn die Absicht hat, 
das Werk in absehbarer Zeit stillzulegen, oder ob in 
absehbarer Zeit ein Unternehmen privatrechtlicher Art 
in die Fabrikationshallen dieses Werkes einziehen soll. 

Als vor fünfzig Jahren das Trierer Werk gegründet 
wurde, da geschah das nicht nur für Trier, sondern 
für eine ganze Reihe von Standorten, nicht zuletzt mit 
der Absicht, wirtschaftlichen Noträumen damit eine 
bessere Sicherung zu geben, nicht zuletzt auch mit der 
Absicht, dort, wo Arbeitskräfte nicht an Ort und Stelle 
beschäftigt werden können, Arbeitsplätze zu schafien. 
Die Auswahl des Standortes Trier muß nach Lage der 
Dinge ganz besonders herausgestellt werden als eine 
Maßnahme, wirtschaftlichen Notstandsgebieten zu 
helfen. Das Trierer Werk beschäftigte zum Zeitpunkt 
seiner Gründung 760 Arbeitnehmer; inzwischen be
trägt die Zahl der Besc..häftigten rund l 250. Zu den 
Aufgaben des Werkes gehört es, monatlich 50 bis 60 
Dampfloks zu unterhalten und zu reparieren. 
Mit dem Namen Dampflok ist das Stichwort gegeben, 
das zu den Sorgen führt; denn bekanntlich, meine 
Damen und Herren, ist es die Absicht der Bundesbahn, 
von den 7 000 noch von ihr benutzten Dampflokomo
tiven jährlich 500 aus dem Betrieb zu ziehen. Es wäre 
kurzsichtig - gleichgültig, wer dieses Problem behan
delt -, die Rationalisierungsmaßnahmen der Bundes
bahn grundsätzlich für falsch zu halten. Im Gegenteil: 
Es ist durchaus die Meinung der sozialdemokratischen 
Fraktion, daß man es begrüßen muß, wenn die Bun
desbahn durch Rationalisierung, Vereinfachung und 
Verbilligung ihres Betriebes wirtschaftlich interessan-

·---- - -----·-



1278 Stenographische Berichte des Landtages von Rhein.land-Pfalz, IV. Wahlperiode 

(Haehser) 

ter wird, als sie das in den letzten Jahrzehnten gewe
sen ist. Aber die Frage erhebt sich, ob die Rationali
sierung zu erheblichen Teilen zu Lasten unseres Lan
des gehen muß und ob auf dem Gebiete der Stillegung 
von Bundesbahnbetrieben nicht schon genügend in 
unserem Lande geschehen ist. 

Man sollte an dieser Stelle daran erinnern, daß die 
Werke ln Konz, Betzdorf und Ludwigshafen still
gelegt worden sind; und man darf nicht vergessen, 
daß eine Stillegung des Werkes in Trier von ganz er
heblicher Bedeutung im negativen Sinne für den gan
zen Trierer Raum wäre. 

Nµn, wenn die Bundesbahn ihre Absichten fortsetzt, 
jährlich 500 Dampfloks aus dem Betrieb zu ziehen, 
dann kann inan natürlich heute schon sagen, daß eines 
Tages auch das Trierer Werk keine Arbeitsaufträge 
zur Unterhaltung und Reparatur von Dampfloks mehr 
erhalten wird. Das wäre etwa der Zeitpunkt 1965/66. 
Bis zu diesem Zeitpunkt, wird man auch sagen kön
nen, ist das Trierer Werk ungefährdet. Aber vier oder 
fünf Jahre sind leider nur eine sehr kurze Zeit, ·und 
wir müssen uns heute Gedanken machen, was nach 
dem genannten Zeitpunkt 1965 oder 1966 geschieht. 

(Abg. Schwarz: Das ist schon geschehen!) 

Da hat ein bedeutender Kommunalbeamter der Stadt 
Trier - es ist nicht der hier zum Hause gehörende 
Kollege König - gesagt, · 

(Abg. Dr. Kohl: Das ist auch ein sehr bedeutender! 
- Heiterkeit bei der CDU.) 

man müsse den Kranken frühzeitig operieren. Dem 
ist hinzuzufügen, daß das Trierer Werk in keiner 
Weise krank ist. Es ist ein Werk mit modernen und 
modernsten Einrichtungen, ein außergewöhnlich lei
stungsfähiger Betrieb. Und deswegen können wir uns 
nicht damit begnügen, anzunehmen, daß bis 1965 oder 
1966 die Existenz gesichert ist. Wir müssen als sozial
demokratische Fraktion fordern - ich wäre glücklich, 
wenn es das ganze Haus täte -, daß der Bundesbahn
betrieb in Trier über den genannten Zeitpunkt hinaus 
als solcher bestehen bleibt. 

Bekanntlich, meine Damen und Herren, sind auch in 
der modernsten Zeit keine Züge denkbar ohne Trieb
fahrzeuge. Wir werden an der Mosel und im ganzen 
Trierer Raum damit rechnen können, daß eines Tages 
die Diesellokomotive eine besondere Rolle spielt, - die 
Diesellokomotive deswegen, weil nach Lage der Dinge 
mit einer baldig~n Elektrifizierung der Strecken des 
Trierer Landes nicht zu rechnen ist. Warum soll nach 
dem genannten Zeitpunkt 1965/66 nicht die Möglich
keit gegeben werden, dem Ausbesserungswerk in Trier 
di~ Unterhaltung von Diesellokomotiven oder die Un
terhaltung von Waggons oder aber Umbauten zu über
tragen oder schließlich zentrale Fertigungsaufgaben 
zuzuweisen? 

Warum muß man das Trierer Land und für den Fort
bestand des Trierer Werkes ein besonders ernstes Wort 
sprechen, meine Damen und Herren? Ich möchte sagen, 
das, was die Borgward-Betriebe für Bremen sind, ist 
das Ausbesserungswerk für Trier. Mit Abstand ist das 
Ausbesserungswerk der größte Industriebetrieb im 
ganzen Trierer Land, soweit es sich um Betriebe han
delt, die männliche Arbeitnehmer beschäftigen. Eine 
Schließung des Werkes wäre in ihren Auswirkungen, 
was alles au! uns zukommen könnte, heute überhaupt 
noch nicht zu übersehen; denn das Trierer Land, ob
wohl zu den geburtenstärksten Landstrichen der Bun
desrepublik zählend, hat von Jahr zu Jahr Bevölke
rungsverluste hinzunehmen. Auch die Bezirkshaupt
stadt Trier ist davon betro!fen. Im Jahre 1950, als ich 

------------ ·---- --~~----· 

nach Trier kam, hatte diese Stadt 84 000 Einwohner 
während die Stadt Koblenz damals 67 000 Einwohne; 
hatte. Heute steht Koblenz kurz vor der Großstadt, 
während Trier in zehn Jahren auf 85 000 Einwohner 
gestiegen ist. 

Wir dürfen also die Situation des Trierer Landes unter 
gar keinen Umständen gleichsetzen mit irgendwelchen 
anderen Situationen in anderen Teilen unseres Bundes
gebietes. Wenn es bei der Schließung des Ausbesse
rungswerkes Ludwigsha!en relativ einfach war den 
von den Schließungsmaßnahmen betroffenen Be~chäf
tigten Ausweicharbeitsplätze anzubieten, so gibt es 
solche Möglichkeiten in Trier einfach nicht. Und man 
kann auch nicht sagen, die Bundesbahn habe sich vor
genommen, alle Betroffenen anderweitig unterzubrin
gen. Das ist schon deswegen kein Ausweg, weil der 
im Trierer Werk Beschäftigte wie kaum ein anderer 
an die Beibehaltung seines Wohnortes gebunden ist. 
Immerhin darf man nicht übersehen, daß von den 
rund 1 250 Beschäftigten 694 der verheirateten Arbeit
nehmer Eigenheime und Eigentumswohnungen haben 
oder durch Erbschaft in den Besitz von Eigenheimen 
gelangen werden. 

Nun, es wird der Plan diskutie1·t, in die Hallen des 
Trierer Ausbesserungswerkes Ersatzbetriebe hinein
zubringen. Soviel ich weiß, hat auch der Herr Ober
bürgermeister von Deutschlands ältester Stadt vor 
geraumer Zeit solche Vorschläge unterbreitet. kh per
sönlich bin der Auffassung, daß man diesen Dingen 
nicht länger nachgehen soll; denn das, was im Augen
blick als Ersatzbetrieb angeboten wird, ist absolut un
akzeptabel. Es handelt sich hier dem Vernehmen nach 
um ein Planungsbüro für:' Industriebauten mit etwa 
150 Beschäftigten. Dieses Planungsbüro für Industrie
bauten will sich zusammentun mit einem <inderen 
Werk, das zur Zeit dreißig Beschäftigte h<it. Diese 
beiden haben also vor, das Werk eines Tages gänzlich 
zu übernehmen; und Sie werden schon aus diesen Z<ih
len, die ich Ihnen nannte, den Eindruck gewonnen 
haben, daß man solche Ersatzvorschläge ernsthaft 
überhaupt nicht diskutieren kann. 

Hinzu kommt aber, daß wir in unmittelbarer Nachbar
schaft der Stadt Trier, in Konz, vor einigen Jahren - ich 
glaube es war 1956 - böse Erfahrungen gesammelt 
haben. Damals ist das Eisenbahnausbesserungswerk 
Konz geschlossen worden. Ich erinnere mich noch recht 
deutlich der Proteste von Vertretern aller Parteien. 
Auch der hochverehrte Herr Innenminister, damaliger 
Landtagspräsident, war lebhafter Befürworter des 
Fortbestandes des Konzer Werkes. Dennoch ist dieses 
Werk geschlossen worden. Es hatte damals 750 Be
schäftigte. Diesen 750 Beschäftigten war zugesichert 
worden, auf die Dauer einen Arbeitsplatz zu finden 
im Nachbarwerk Trier. 

Ich habe im Dezember vorigen Jahres das Problem 
des Ausbesserungswerkes Trier schon einmal in die
sem Hohen Hause angeschnitten. Und der Herr Staats
sekretär von Berghes war so liebenswürdig, mir einige 
Auskünfte zu geben. Ich möchte, Herr Präsident, mit 
Ihrer Erlaubnis zitieren, was Herr Staatssekretär von 
Berghes damals gesagt hat: 

Diesen Dingen 

- gemeint ist der Abbau des Werkes -

müssen wir entgegensehen. Und ich glaube, die 
Sorge braucht nicht allzu groß zu sein, wenn Sie, 
Hefr Abgeordneter Haehser, daran denken, daß 
dasselbe Problem in Konz war und es uns Gott sei 
Dank gelungen ist, in den Hallen des Ausbesse
rungswerkes Konz einen Industriebetrieb anzusie-
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deln und unterzubringen, von dem wir hoffen, daß 
er weiter so gut floriert, wie das bisher der Fall ist. 

Ic:h muß sagen, die Ausführungen des Herrn Staats
sekretärs von Berghes haben mich damals in keiner 
Weise beruhigt. Denn das Werk Konz ist stillgelegt 
worden mit einem Beschäftigun6sstand von 750 Per
sonen. Und jahrelang sind die Werkhallen leer · ge
blieben. Und nach einigen Jahren ist ein Ersatzbetrieb 
in diesem Werk angesiedelt worden, der heute 160 
Personen beschäftigt. 

Sie werden mir recht geben, wenn 'meine Sorgen um 
den Fortbestand des Trierer Werkes doch sehr viel 
größer sind, als Herr Staatssekretär von Berghes 
glaubte annehmen zu können, daß sie groß sein müß
ten. Wir haben aus Trierer Sicht - es wäre sicher an
gebracht, wenn w ir auch aus anderen Landesteilen 
Unterstützung fänden - diesem ganzen Problem noch 
einige andere hinzuzufügen. Die Stadt Trier und da
mit der Raum Trier hat vor kurzem die Bundesbahn
direktion verloren. In das Gebäude der Bundesbahn
direktion ist clngebrncht worden die Stelle der In~ 
wrnatiom.1len Verkehrskontrolle. Übrig blieb ein Netto
verlust a11 Arbeitskräften von 200 Beschä!tigten. Trier 
hat andere Sonderdienststellen der Bundesbahn ver
loren, unter anderem ein Gleislager, ein Geräte- und 
Betriebssto!fhauptlager, eine Fernmeldcmeisterei, eine 
Brückenmeisterei und in Gefahr ist außerdem noch die 
Signalmeistereiwerkstätte. Herr Staatssekretär von 
Bcrghes war so liebenswürdig, mir im Dezember vori
gen Jahres zuzusagen, sich um diese Dinge zu küm
mern. Ich bin zwar davon überzeugt, daß er es getan 
hat, wäre ihm aber auch dankbar, wenn er mir über 
das Ergebnis dieses Sich-drum-Kümmerns etwas sagen 
würde. 

Neuerdings, meine Damen und Herren, gibt es Ge
rüchte, wonach das Bahnbetriebswerk Ehrang aufge
hoben werden soll. Die Pressestelle der Deutschen Bun
desbahn hat dazu gesagt, daß durch. die Kanalisierung 
und Schiffbarmachung der Mosel Aufgaben für das 
Bahnbetriebswerk Ehrang wegfallen und deswegen 
seine Existenz nicht mehr notwendig sei. Mit der Bun
desbahndirektion und den von mir zitierten Sonder
dienststeHen der Bundesbahn hat der Trierer Raum 
bisher schon an Arbeitsplätzen, gestellt von der Bun
desbahn, rund 450 verloren. Mit der Preisgabe des 
Trierer Werkes würde diese Zahl, wie Sie wissen, um 
ein beträchtliches erhöht werden. Man kann fast den 
Eindruck haben - ich möchte mir vorbehalten, da ja 
die Aussprache über die Große Anfrage bzw. Antwort 
nicht mehr vor der Mittagspause kommen kann, heute 
Nachmittag vielleicht noch einige Zahlen dem Hohen 
Hause mitzuteilen, aber ganz auf Zahlen möchte ich 
nicht verzichten - bzw. als Tatsache feststellen1 daß 
zuzüglich der Schrumpfungsmaßnahmen in den noch 
bestehenden Werken Kaiserslautern und Trier das 
Land Rheinland-Pfalz seit Ende 1951 52,21 v. H. seiner 
Arbeitsplätze innerhalb des Werkstättenwesens der 
Bundesbahn eingebüßt hat. Der Bundesdurchschnitt 
liegt bei 29,23 v. H. Wenn man sich daran erinnert, 
wie zuvorkommend der Landtag und die Landesregie
rung gewesen sind in der Bereitstellung der Mittel für 
die Elektrifizierung der Rheinstrecken, da möchte man 
einfach einmal der Bundesbahn sagen, daß wir Zuvor
kommenheit auch von ihr erwarten. 

Nun ist zwar nicht offiziell bekannt, ob die Bundes
bahn in der Tat der Auffassung ist, das Werk in Trier 
müsse geschlossen werden. Sie wird natürlich immer 
versuchen, den Weg des geringsten Widerstandes zu 
gehtm. Deshalb halte ich es für einen Fehler und für 
Leichtsinn, der Bundesbahn sozusagen schmackhaft zu 
machen, die Schließung des Werkes herbeizuführen da-

durch, daß man heute sogenannte Ersatzbetriebe dieser 
Bahn anbietet. Ic:h nehme an, daß die Landesregierung 
uns heute Nachmittag sagen wird, ob der Vorstand der 
Bundesbahnhauptverwa ltung an sie heran'.getreten ist, 
um sie von der Schließungsabsicht zu un terrichten oder 
nicht. Denn sie müßte gegebenenfalls an die Landes
regierung herantreten, weil das Bundesbahngesetz 
;.:wingend vorschreibt, daß bei dauernder Einstellung 
des Betriebes einer Bundesbahnstrecke, eines wichtigen 
Bahnhofes, den dauernden Übergang vom zweigleisigen 
zum eingleisigen Betrieb oder umgekehrt, oder bei 
Stillegung oder Verlegung eines Ausbcsscrungswerks 
die oberste Landesverkehrsbehörde Gelegenheit haben 
muß, zu solchen Ab~ichten Stellung zu nehmen. 

Wir wünschen uns von der Landesregierung he ult.> die 
Zusicherung, daß siP. a lles in ihren Kräften stehende 
tun wird, was, we nn es vollendet ist, dazu führt, daß 
das Trierer Werk dem Trierer Land, den Beschäftigten 
und den Familienangehörigen erhalten bleibt. 

Angesichts der Sorge, die uns alle erfüllt, ist es fast ein 
Witz, wenn man an den Bahnhö(en, auch des Tricrcr Rau
mes, das Plakat findet: Wähle Sicherheit, werde Eisen
bahner! Wir wünschen uns, daß dieses Plakat auch für 
die Beschäftigten des Trierer Werkes eines Tages wie
der seine volle Bedeutung ha ben wird. Und wir hoffen, 
daß die Landesregierung in diesem Sinne unsere Große 
Anfrage zu beantworten imsta nde ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Van Volxem: 

Ich unterbreche die Sitzung bis 14.45 Uhr. 

U n t er b rech u n g d e r S i t zu n g : 13.10 Uhr . 

Wiederbeginn der Sitzung : 14.45 Uhr. 

Vizepräsident Piedmont: 

Die Sitzung ist wieder eröffnet. Die Tagesordnung 
wird fortgesetzt. Die Große Anfrage der Fraktion der 
SPD betreffend Ausbesserungswerk der Deutschen 
Bundesbahn in Trier wird beantwortet durch Herrn 
Staatssekretär von Berghes. Ich erteile ihm das Wort. 

Staatssekretär von Bergbes: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! In Beantwortung der Großen Anfrage der 
Fraktion der SPD vom 23. Mai 1961 darf ich folgendes 
ausführen: 

Es betri!ft das Ausbcsserungswerk der Deutschen 
Bundesbahn in Trier. In der Tat sind nach den §§ 43 
und 44 des Bundesbahngesetzes der Vorstand der 
Deutschen Bundesbahn sowie die höheren Bundes
bahnbehörden verpflichtet, die oberste Landesverkehrs
behörde über alle Vorgänge von grundsätzlicher Be
deutung zu unterrichten und ihnen bei der beabsich
tigten Stillegung eines Ausbesserungswerkcs Gelegen
heit zur Stellungnahme zu gt!ben. Eine solche Unter
richtung seitens der Deutschen Bundesbahn oder eine 
Aufforderung zur Stellungnahme über die Schließung 
des Ausbesserungswerkes in Trier liegt bis zur Stunde 
noch nicht vor. 
Auf Grund von Presseberichten und Gerüchten, die 
der Landesregierung zugegangen waren, hatte das Mi
nisterium .für Wirtschaft und Verkehr bereits Ende 
September 1960 mit der Hauptverwaltung der Deut
schen Bundesbahn Verbindung aufgenommen und um 
Stellungnahme zu diesen Gerüchten über die Zukunft 
des Ausbesserungswerkes Trier gebeten. Wir erhielten 
ten die Auskunft, daß in den nächsten fünf Jahren 
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an eine Stillegung dPs Ausbesserungswerkes Trier 
nicht zu denken sei, da es noch mindestens für diese 
Zeit für die Instandsetzung und Überholung von 
Dampflokomotiven benötigt werde. Im übrigen werde 
die Hauptverwaltung - so hieß es damals -, falls eine 
Stillegung des Werkes bevorstehe, sich ;z;wei bis drei 
Jahre vorher mit der Landesregierung in Verbindung 
setzen. Anfang Mai dieses Jahres stellte das Minrste
rium bei der Deut.sehen Bundesbahn erneut Erhebun
gen an. die allerdings erkennen ließen, daß die Pla
nung der Deutschen Bundesbahn mit der Schließung 
des Ausbesserungswerkes Trier im Zuge der Umstel
lung von Dampf- auf Diesel- und E-Lok-Reparaturen 
in den nächsten fünf Jahren rechnet. Auf Grund einer 
anschließenden genauen schriftlichen Rückfrage, die ich 
an den Pr~~identen der Bundesbahn, Professor Oefte
ring, richtete, wurden diese Planungen durch die 
Deutsche Bundesbahn wie folgt begründet. Ich möchte 
Ihnen das zur Verlesung bringen. weil Sie dann diese 
Antwort im richtigen Licht sehen. Der Vorstand der 
Bundesbahn schreibt: 

Auf Grund d~r vorliegenden Planungen werden 
vom Jahre 1975 an insgesamt nur sechs Werke 
benötigt, um den Bestand an alten Triebfahrzeugen 
planmäßig erhalten zu können. Demgegenüber wer
den heute für den gleichen Zweck noch 14 Werke 
vorgehalten. Nach Vollauslastung der vorhandenen 
vier Wei·ke für moderne Triebfahrzeuge - Diesel
lok und E-Lok - können demnach künftighin nur 
noch zwei Werke von der Erhaltung von Dampf
lok~ auf die Erhaltung von Dieselloks umgestellt 
werden, Das Ausbesserungswerk Trier ist für eine 
derartige Umstellung nicht vorgesehen, weil es aus 
verschiedenen Gründen wirtschaftliche Nachteile 
mit sich bringen würde. 

Auch eine Umstellung dieses Werkes auf Neuferti
gung. z. B. den Neubau von Schienenfahrzeugen 
oder die Neufertigung von Fahrzeugteilen, ist aus 
wirtschaftspolitischen Erwägungen ebenfalls nicht 
möglich. 
Die Voraussel~ungen für einen längeren Fortbe
~tanrl des Ausbesserungswerkes Trier sind damit 
nicht gegeben und lassen sich unseres Erachtens 

- 80 sch1·eibt der Vorstand -
auch in Zukunft leider nicht schaffen. 

Ferner wurde in diesem Zusammenhang mitgeteilt, 
daß Vorverhandlungen Ü'ber eine etappenweise Über
führung an ein gewerbliches Unternehmen gepflogen 
würden. 
Diese Antwort nun nahm der Herr Ministel'präsident 
zum Anlaß, den Vorstand de1· Deutschen Bundesbahn 
erneut und eindringlich auf die Zusagen hinzuweisen, 
die anläßlich der Schließung des Ausbesserungswerkes 
Konz für die Erhaltung des Ausbesserungswerkes 
Trier als D ampflokreparaturwerk seinerzeit gegeben 
wurden. In seinem Schreiben forderte er die Deutsche 
Bundesbahn auf die bisherige Planung einer umfas
senden UbPrprüf

1

ung zu unterziehen mit dem Ziele, die 
Umstellung und Erhaltung des Ausbesserungswerkes 
Trier sicherzustellen. Ich möchte diesen Brief wegen 
seiner Eindeuti§okeit und Klarkeit in dieser Angelegen
heit und damit be:.tüglich des Standpunktes der Lan
desregierung verlesen dür.fen. Der Herr Ministerpräsi
dent schreibt: 

Sehr geehrter Herr Präsidentl 

Ihrem an das Ministerium für Wirtschaft und Ver
kehr des Landes Rheinland-Pfalz gerichteten Schrei
ben h abe ich entnommen. daß die derzeitige Kapazi
tät Ihres Werkstättendienstes erheblich eingeschränkt 

werden soll, und daß die Umstellung von Dampf
lok- auf Diesellokrt>.p::irRturen nur in zwei Werken 
vorgesehen ist, worunter sich sich das Ausbesse
rungswerk Trier nicht befindet. 
Diese Nachricht hat mich befremdet und überrascht, 
wen sie mit den Zusagen, die die Deutsche Bundes
bahn anläßlich der mit mir geführten Verhandlun
gen über die Schließung des Eisenbahnausbesse
rungswerkes Konz gegeben hAt, in völligem Wider
spruch steht. Damals wurde die Auflösung des Kon
zer Werkes ausdrücklich mit der Verschmelzung 
dieses Werkes mit dem AushessPrungswerk Trier 
begründet. Es wurde gesagt. daß die gesamte Be
legsd'1Rft in Trif>r ühnnomm<'n würde, und daß 
ein WerkstättensonrlPr?.ug zum 1'rie-rer Werk vor
gesehen wUrde. so daß niemand von der Belegschaft 
zu befürchten hätte, In andere, weiter entfernte Ge
bletP versetzt zu werden. 
Gelegentlich einer Verhandlung, die der damalige 
Vorstand der Deut.sehen Bundesb<ihn. Minister a. D. 
Dr. Hilpert und Präsident Hatje, mit mir führte, 
legte Dr. Hllpert die Absicht der Bundesbahn aus
drücklich dar, indem er darauf hinwies, daß man 
beide Werke miteinander ver:-schmelzen wolle, was 
sogar einen Ausbau des Trierer Werkes zur Folge 
hätte. Di1durch v.'"iirde nicht nur die Belegschaft des 
Kom~er Werkes ohne so;z;iale Nachteile in das Werk 
Trier überführt, sondern dieses sogar in die Lage 
versetzt. mit einem optimalen wirtschaftlichen Wir
kungsgrad zu arbeiten, der es der Deutschen Bun
desbahn ermögliche, das Ausbesserungswerk Trier 
auf die Dauer als Dampflokwerk zu betreiben. 

Dabei konnte ich vorausset;>.en, daß eine solche end
gültige Zusage auch bei Umwandlung der Dampf
lokwerke in andt're Reparaturwerke ihren Gültig
keitswert behalten und dementsprechend das Aus
besserungswerk Trier in eine eventuelle Umstellung 
mit einbezogen würde. Um so erstaunter bin ich, 
daß nunmehr die Voraussetzungen für einen län
geren Fortbestand des Werkes Trier nicht mehr ge
geben sein sollen. Bereits bei den damaligen Ge
sprächt>n habe ich die besondere Krisenanfälligkeit 
des Trierer Wirtschaflsr;.;umes, seine eindeutige 
Grenzlandlage und die umfangreichen Anstrengun
gen erwähnt, die die Landesregierung zur Behebung 
dieser Notstände eingeleitet hat. Angesichts dieser 
auch heute noch unveränderten Situation bin ich der 
Auffassung, daß die Deutsche Bundesbahn b ei der 
Verminderung und Umstellung der Ausbesserungs 
kapazität nicht nur teC'hnische Gründe, sondern vor 
allem auch die sozialpolitiseh<>n sowie volks- und 
region:ilwirtschaftlimen Gesichtspunkte zu berück
sichtigen hat. 
Ich habe volles Verständnis für die Rationalisi<>
rungsmaßnahmen der Bundesb<1hn, die sich insbe
scndere aus der Umstellung auf E- und Diesel-Loks 
ergeben. Dabei vermag ich wirklich nicht eim:usehen, 
"w1rum der notwendige R::itiona\i~ierungseffekt nur 
erreicht werden kann, wenn das noch in Trier be
findliche Ausb~.-;erungswerk geschlossen wird, zu
mal Rheinland-Pfalz im Zuge der Sanierungs- und 
Rationalisierungsmaßnahmen der Bundesbahn in 
den letzten Jahren bereits die Schließung der Eisen
b11hnausb~serungswerke RPt7rlorf, Konz und Lud
wigshafen hinnehmen mußte, 

Es scheint mir dul'chaus einer eingehenden Pt'üfung 
wert, ob nicht gerade im linksrheinischen Rflum ein 
größeres Ausbesserungswerk verbleiben muß, je 
meh:r die Bundesrepublik auch in verkehrsmäßiger 
Hinsicht in die europäische Integration hineinwächst. 
Ich vermag mir auch nicht vorzustellen, daß die 
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(Staatssekretär von Serghes) 
Bundesbahn genau in dem Augenblick ein bedeu
tendes Werk im westlichen Grenzgebiet zu schlie
ßen beabsichtigt, wo selbst die Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft dabei ist, Strukturverbesserun
gen gerade für diesen Raum einzuleiten, der in den 
voraufgegangenen Jahrzehnten oft genug eine ge
radezu drastische Vernachlässigung erfahren hat. 
Ihrem Schreiben habe ich entnommen, daß es sich 
im gegenwärtigen Stadium keineswegs um endgül
tige Entscheidungen handelt, und daß Sie vor der 
'Einleitung weiterer Maßnahmen gemäß § 44 Buch
stabe a des Bundesbahngesetzes an die Landes
regierung herantreten werden, um ihre Auffassung 
in dieser Angelegenheit zu hören. 

Ich möchte erwarten. daß Sie die vorstehend dar
gelegten Gesichtspunkte einer eingehenden Prüfung 
unterziehen, deren Ergebnis meiner Überzeugung 
nach sicherlich für Trier positiv ausfallen kann. 

(Sehr gut! und vereinzelter Beifall im Hause.) 

Eine Stellungnahme des Vorstandes der Deutschen 
Bundesbahn zu diesem Brief steht noch aus. Sie wol
len aber dieser Darstellung bitte entnehmen, daß die 
Landesregierung die Vorgänge um das Ausbesserungs
werk 'frier laufend registriert und bereits auf unver
bindliche Hinweise ihrerseits eingehende Erhebun
gen bei der Deutschen Bundesbahn eingeleitet hat. 
Darüber hinaus hat sie alles getan, um Planungen der 
Deutschen Bundesbahn in bezug auf die Schließung 
des Ausbesserungswetkes Trier entgegenzutreten. Daß 
gleichzeitig, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
Überlegungen anzustellen sind, was zu geschehen hat, 
falls die Forderungen der Landesregierung an die 
Bundesbahn auf Erhaltung des Ausbesserungswerkes 
nicht oder nicht in vollem Umfange von Erfolg sein 
sollten; ergibt sich s icher von selbst und außerdem aus 
der dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr ob
liegenden Verantwortung. 

Ich versichere abschließend, daß die Landesregierung 
wie in den vergangenen Jahren so auch jetzt ihre 
Bemühungen bei allen in Frage kommenden Dienst
stellen fortsetzen wird, damit das Ausbesserungswerk 
in 'Trier erhalten bleibt. 

(Beitall im Hause.) 

Vlzeprllsfdent Plcdmont: 
Ich eröffne die Besprechung. Das Wort hat Herr Ab
geordneter Theisen (CDU). 

Abg. Thefsen: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Wir verzichten darauf, die Auswahl des Zeit
punktes der Einbringung der Großen Anfrage so kurz 
vor den Bundestagswahlen als eine mehr auf die Wahl 
als auf den Besprechungsgegenstand zugeschnittene 
Maßnahme zu sehen; 

(Oho!-Rufe und lebhafter Widerspruch bei der SPD.) 

denn trotz aller wahltaktischen Erwägungen, die an 
die Angelegenheit geknilpft sein mögen - das werden 
Sie mir doch zugestehen, meine Herren -, ist das 
Thema einer ernsthaften Beratung wert. 

{Abg. Haehser: Dann tun Sie es, Herr Theisen!) 

Wie wir aus dem vorhin verlesenen Schriftwechsel 
wissen, in welchem sich der Herr Ministerpräsident im 
Sinne der Erhaltung des Eisenbahnausbesserungswer
kes bemüht hat, erstrebt die Bundesbahn die Über
führung des Werkes an ein von mir bereits ins Auge 
gefaßtes Unternehmen der Industrie. Das alles soll 

sich in ein paar Jahren vollziehen. Die Tätigkeit des 
Eisenbahnausbesserungswerkes soll dann aufhören. 

(Zuruf von der SPD; Wildwest-Stil!) 

Solche oder ähnliche Erwägungen sind zwar noch nicht 
au! dem dafür vorgesehenen gesetzlichen Wege an die 
Landesregierung herangetragen worden; wenn sich die 
Landesregierung dennoch, wie wir gehört haben, da
mit befaßt, so geschieht das in dankenswerter Für
sorge für die Betroffenen, für die Belegschaft des 
Eisenbahnausbesserungswerkes Trier mit ihren zahl
reichen Angehörigen. Sie tut es aber auch in Wahrung 
der Interessen des Trierer Raumes, der es sich nicht 
leisten kann, auf ein Unternehmen in der Größenord
nung des Eiscnbahnausbesscrungsvlerkcs Trier mit 
rund 1250 Mann Belegschaft zu verzichten. 

Der Trierer Raum ist wegen seiner Grenzlage wirt
schaftlich vernachlässigt worden. Er wurde von den 
Regierungen des Deutschen Reiches mehr als Auf
marschraum für militärische Zwecke angesehen. Die 
wirtschaftliche Bedeutung des Gebietes war nachran
gig. Das an der Grenze orientierte Bahn- und Wege
netz gibt dafür Zeugnis. Diese staatliche Grenzplanung, 
gleich Militärplanung, hat das Wachsen einer Rand
industrie, wie sie sich sowohl im Verhältnis zum Saar
land wie auch zum lothringischen Revier empfahl, 
nicht als zweckmäßig erscheinen lassen und damit ver
hindert. 

Heute, meine Damen und Herren, g~ht der Trierer 
Raum, dank der umsichtigen Europa- und Wirtschafts
politik der Bundesregierung unter Konrad Adenauer 
und Ludwig Erhard, völlig veränderten europäischen 
Verhältnissen entgegen und daran, das Versäumte mit 
Hilfe von Bund und Land wieder aurz.uholen. Das kann 
ihm nur gelingen, wenn die jetzt vorhandenen Arbeits
kräfte zunächst einmal erhalten werden. 

Der Bundesbahn, der wir es zugestehen, sich nach wirt
schaftlichen Gesichtspunkten auszurichten, messen wir 
hierbei die Aufgabe zu, bei der strukturellen Hebung 
eines Wirtschaftsraumes nötigenfalls auch einmal un
ter Hintanstellung rein finanzieller Erwägungen mit
zuwirken, wenn dies angemessen erscheint. Und wir 
sind der Meinung, daß dem Trierer Raum eine solche 
Berücksichtigung zukommt. 

Man darf dabei auch einmal herausstellen, wie ge
rade das Trierer Land bisher die Zeche der Rationali
sierung hat mitbezahlen dürfen. Man braucht in die
sem Zusammenhang nicht unbedingt auf die Auflösung 
des Eisenbahnausbesserungswerkes Konz zu verwei
sen. Die Existenzen, die sich auf llieses Werk gründe
ten, sind vornehmlich durch Beschä!tigung im Elsen
bahnausbesserungswerk Trier erhalten geblieben. Das 
Werk Konz wird jetzt auch in anderer Weise fortge
führt, so daß es sich hierbei um ein Opfer handelt, 
welches bei Berücksichtigung der Notwendigkeit wirt
schaftlicher und technischer Anpassungsprozesse ge
bracht werden konnte. Man kann aber mit gutem 
Recht auf die Abwanderung der Eisenbahndirektion 
von Trier hinweisen, wie man auch nicht übersehen 
darf, daß die in Trier zunächst verbliebenen sonstigen 
Zweige der Bundesbahn abgezogen sind bzw., wie man 
hört, vor dem Abzug stehen. Man sollte auch das be
rücksichtigen und nur solche Veränderungen in Er
wägung ziehen, die der Struktur des Trierer Raumes 
keine Einbuße bringen. 

Ich habe bereits vorhin von der Verpflichtung den 
Betriebsangehörigen gegenüber gesprochen. Wir appel
lieren an das soziale Gewissen der Bundesbahn. Sie 
mag rationalisieren. Sie dart das aber nur tun, wenn 
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und soweit die Interessen der Bediensteten berück
sichtigt werden. Es ist nicht unsere Sache, über die 
Wirtschaftlichkeit des Werkes Trier zu rechten. Das 
zu t.un, ist eine Aufgabe der Bundesbahn. Aus der 
Feststellung der Unwirtschaftlichkeit darf aber d ie 
Bundesbahn die Konsequenz der Auflösung des Wer
ke~ nkht ziehen, solange sie selbst für d ie Erhaltung 
der Arbeitsplätze unter gleichen Bedingungen noch 
nictit gesorgt hat. Wir können die Bundesbahn aus die
ser s ie selbst treffenden Verantwortung nicht ent
lassen . 

In diesem Sinne, meine Damen und Herren, werden 
wir un~ für die Sicherung des Arbeitsplatzes mit allen 
Kräften einsetzen. Wir meinen dabei - um das kla r 
zu sagen - den Arbeitsplatz in dem bctrolfenen Trierer 
W irtschaft sraum. Die vielen heimatverwurzelten Be
diensteten sollen nicht eines Tages vor der F1•etge 
stehen, sich das Einkommen für Familie und sich selbst 
weit auswärts verdienen zu müssen. Eine Lösung, die 
darauf abstellen würde, wäre für uns nicht akzeptabel. 

(Abg. Holkenbrink: Sehr richtig!) 

Betrachtet man die Entwicklung seit den Jahren 1954 
bzw. 1956, stellt man die Zusagen, die bei Auflösung 
des Eisenbahnausbesserungswerkes Konz der Landes
regierung hinsichtlich der Erhaltung und sogar Ver
größerung des Werkes Trier gemacht worden sind, in 
das r ichtige Verhältnis und berücksichtigt man die von 
der Bundesbahn nach dem derzeitigen Stand ins Auge 
gefaßten Lösungsmöglichkeiten, so kann man im In
teresse a lle-r. sowohl der Menschen, die von diesem 
Werk abhängen, wie auch des Trierer Raumes insge
samt, nur die Bitte äußern, daß die Landesregierung, 
wie bereits versprochen, fortfahren möge, in der bis~ 
herigen We lse sich für die Erhaltung des Werkes nach 
besten Kräften einzusetzen. 

(Be ifall bei den Regierungsparteien.) 

\'izepräsldent Piedmont: 

Das Wort hat Herr Abget.m::lneter Haehser (SPD). 

Abg. Ha.ehser: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ith möchte 
der Landesregierung für die in absehbarer Zeit einmal 
zu e rwartE>nden Verhandlungen noch einen Gesichts
punkt nennen, und zwar den, daß die Eisenbahnaus
besserungswerke, die bestehen und bestehen bleiben 
sollen, sich zum Teil in Gebieten befinden, die man ah; 
Ballungsrl:lume bezeichnen muß. In diesen Räumen 
ha ben es die Werkstätten der Bundesbahn heute schon 
schwer, Arbeitskräfte zu beschaffen. Vielfach sind sie 
auf die Heranziehung a usländischer Arbeitskräfte an
gewiesen . Diese Sorgen gibt es in Trier nicht. 

Ich wollte d iesen Gesichtspunkt noch nennen, weil ich 
ihn für wichtig halte in der Argumentation der Landes
regierung. 

Aber ich bin nicht nur, um das zu sagen, ans Redner
pult gegangen, sondern um der Landesregierun~. spe
ziell aber dem Herrn Ministerpräsidenten, 1n meinem 
Namen und im Namen meiner Fraktion herzlich für 
die gegebene Antwort zu danken. Wir entnehmen die
ser Antwort, daß sich die Landesregierung bemüht hat 
und fortbemühen will, den im Trierer Werk beschäf
tigten Bed iensteten ihre n Arbeitsplatz zu erhalten. Der 
Dank, der von mir im Namen meiner Fraktion der 
Landesregierung abgestattet wird, findet keine Schmä
lerung dadurch, daß der Herr Kollege Theisen eingangs 
seiner Ausführungen solche Bemerkungen gemacht hat . 
Ich überlasse d ie Beurteilung dieser Bemerkungen sehr 
gerne dem Hohen Hause selber und den Menschen, die 

gegebenenfalls von Maßnahmen der Bundesbahn be
troffen werden. 

(Beifall bei der SPD.) 

''lzeprllsldent Pledmont: 

Wortmeldungen liegen nicht mehr vor . Damit ist die 
Große An!rage der Fraktion der SPD e rledigt. 

Ich rufe auf Punkt 9 der T agc:;ordnung: 

Große Anfrage der Fraktion der FDP betreffend 
Wlrtscha.Hsreferenda.-iat und Tätigkeit von An
cestellten mit abgeschlossenem Studium der Wlrt
~cbafts-, Finanz- und Sozialwissenschaften in 

Planstellen, die denen des höheren Dienstes 
gleichzusetzen sind 

- Drucksache U/285 -

Zur Begründung der Großen Anfrage erteile ich das 
Wort dem Herrn Abgeordneten Mart~nstein (FDP). 

Abg. Manensteln: 

Herr Präsident ! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Unsere Große Anfrage Drucksache II/285 h1ü 
schon eine sehr ausführliche schriftliche Begründung 
erfahl'en. Ich kann mir deshalb heute wesentliche Aus
führungen ersparen, dn bereits in der Dru('kS!lche die 
wichtigsten Momente, die wir vorzubringen haben, 
aufgezählt s.ind. 

Darüber hinaus erlaube ich mir noch darauf hinzu
weisen, daß das Landesbeamtengesetz Rheinland-P falz 
von 1949, das seine Gültigkeit bis auf de n heutigen Tag 
hat, besagt, daß nicht nur derjenige Beamte werden 
ka nn, dc-°r die für seine Laufbahn vorges~hriebcne Vor
bildung besitzt, sondern auch Pet·sonen Beamte werden 
können, die in Ermangelung solcher Vorschriften der 
üblichen Vorbildung über e ine besondere Eignung für 
das ihnen übertragene Amt verfügen. 

In die Diskussion über diese Frage, die jetzt erörtert 
wird, hat sich der Herr Ministerpräsident, nachdem 
die Bundeslaufba hnverordnung für w irtschaftswissE>n
schafllich ausgebildete Personen el'h1ssen waren, mit 
einem Brief vom 4. Dezember 1956 eingeschaltet. Er 
schrieb da mals an die Hauptwirtschaftskammer, daß <'r 
grundsätzlich von seiten der Landesregierung bereit sei, 
die Regelung dieser Angelegenheit vorwärts zu brin
gen. Das L:md werde an der Re-gelu ng dieser Sache 
mitwirken. 

Der Landtag hat dnnn am 15. J a nuar 1957 ei nstimmig 
beschlossen, die L andesregierung zu bitten, ihre Be
mühungen zur Verwfrklichung der Bestimmungen des 
Bundesbeamtengesetzes fortzuset zen. Auf diese zu
sammenhänge hat HE>rr Kollege Dr. Neubauer in einer 
Kleinen Anfrage vom 28. März 1960 verwiesen. Er ha t 
die Landesregierung gefragt. wets g!e au f Grund des 
einstimmigen Beschlmscs des Landtages in der Zwi
schenzeit getan habe. In Beantwortung dieser Kleinen 
Anfrage hat das zuständige Ministerium de:s Innern 
mit Schreiben vom 12. April 1960 erklärt, daß das Land 
Rheinland-Pfalz anstreben werde, eine entsprechende 
Regelung in nächster Zeit herbeizuführen, nachdem in 
der vorläufigen Ausbildungs- und P rüfungsordnung 
des federführenden Bundesinnenministeriums ein Lö
sungsmuster zustandegekommen sei. Inzwischen ist 
wiederum ein Jahr ins Land gegangen, und wir wollen 
uns heute von dem Herrn Innenminister davon unter-
1·ic.:htt?n la:ssen. was in der Zwischenzeit geschehen ist. 

Vizepräsident Piedmont: 

Zur Beantwortung der Großen Anfrage erteile ich das 
Wort dem Herrn Innenminister W olters. 
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Innenminister Wolters: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Landesregierung hat sich durch das Mini
sterium des Innern nachhaltig bemüht, den Beschlüs
sen des Landtages und der Hauptwirtschaftskammer 
zur Errichtung eines Wirtschaftsreferendariats in 
Rheinland-Pfalz Rechnung zu tragen. Leider führten 
unsere Bemühungen, durch Verhandlungen mit dem 
federführenden Bundesinnenministerium und den 
Nachbarländern zu einer Lösung zu gelangen, nicht 
zum Erfolg. Sie scheiterten letztlich an der Haltung 
der Bundesländer. Alle Länder, außer Nordrhein-West
laien, verhielten sich teils ablehnend, teils abwartend. 
Der Grund für diese negative Haltung Ist offensichtlich 
das in allen Ländern bestehende Mißverhältnis zwi
schen dem hohen Ausbildungsaufwand und dem nur 
geringen Bedarf an Assessoren mit wirtschaftswissen
schaftlicher Vorbildung. So hat selbst das Industrieland 
Nordrhein-Westfalen mit seinen über 14 Millionen 
Einwohnern nur einen Jahresbedarf von fünf Bewer
bern ermittelt. Die hohen Ausbildungskosten entstehen 
dadurch, daß die Wirtschaftsreferendare wegen ihrer 
anders gearteten Vorbildung nicht in das Ausbildungs
system für die Gerichtsreferendare eingegliedert wer
den können, sondern einer eigenen aufwendigen Aus
bildungs- und Prüfungseinrichtung bedürfen. 

Die negative Einstellung der meisten Länder führte 
dazu, daß der Bund, ohne uns über seine Verhandlun
gen In Kenntnis zu setzen, allein mit Nordrhein-West
falen die bekannte vorläufige Ausbildungs- und Prü
rungsordnung erließ. Diese Lösung bedeutet jedoch 
i;ine nicht unbedenkliche Abweichung von der ur
sprünglichen Konzeption des Wirtschaftsreferendariats. 
Das neue Referendariat entspricht eher einem Regie
rungsreferendariat mit Numerus-clausus-Beschrän
kung. Der Anwärter scheidet nicht wie der Jurist mit 
Bestehen der Großen Staatsprüfung aus dem Beamten
verhältnis aus, sondern er muß in den Staatsdienst 
übernommen werden. Die Ausbildungszeit von 42 Mo
naten wird in besonderen Arbeitsgemeinschaften und 
Ausbildungsstationen, zeitweise internatsmäßig, absol
viert. 

Nachdem der Bund und Nordrhein-Westfalen diese 
Lösung gefunden haben, glaubte das Innenministerium 
im Zusammenwirken mit den bennachbarten Bundes
ländern, für Rheinland-Pfalz ebenfalls in absehbarer 
Zeit eine Lösung finden zu können. In dieser Situation 
befanden wir uns zur Zeit der Beantwortung der Klei
nen Anfrage des Abgeordneten Dr. Neubauer im April 
1960. 

Indessen führten unsere anschließend aufgenommenen 
neuen Verhandlungen mit dem Bundesinnenrniniste
rium und den Nachbarländern nicht zum Ziele. Eine 
Beteiligung unsererseits an dem ersten und bisher 
einzigen Ausbildungskurs in Nordrhein-Westfalen war 
schon aus tedmlschen Gründen nicht mehr möglich 
Also blieb uns auch nach Ansicht des Bundes nur der 
Versuch übrig, mit den Nachbarländern zu einem 
übereinkommen zu gelangen. Aber auch in dieser 
Richtung blieben unsere Bemühungen erfolglos. So 
teilte uns der Innenminister des Saarlandes nach ein
gehenden mündlichen und schriftlichen Verhandlungen 
definitiv mit, er sehe sich in Anbetracht der hohen 
Ausbildungskosten und des geringen Bedarfes leider 
nicht in der Lage, der von uns in Erwägung gezogenen 
Einrichtung eines gemeinsamen Ausbildungs- und 
Prüfungsverfahrens näherzutreten. Desgleichen erhiel
ten wir vom Innenministerium in Baden-Württemberg 
eine Absage, während der hessische Ministerpräsident 
Dr. Zinn in der Antwort auf eine parlamentarische 
Anfrage die Einrichtung eines· solchen Referendariats 

Ich rufe auf den Punkt H der Tagesordnung: 

Erste Beratung eines Landesgesetzes zur Ände
rung und Erglnzung des Flnanzausgleidlsgesetzes 

- Drucksache II/319 -
Hierzu erteile ich das Wort dern Herrn Innenminister 
Wellers. 

eindeutig ablehnte. Damit war auch dieser Versuch ge
scheitert. 
Für eine ausschließlich auf Rheinland-Pfalz begrenzte 
Lösung aber fehlen die Voraussetzungen. Denn in die
sem Falle würden die Ausbildungskosten in besonders 
krassem Mißverhältnis zu dem Bedarf stehen.' Hinzu 
kommen im gegenwärtigen Stadium die mit dem neuen 
Ausbildungsmodus nach nordrhein·westfälischem Mu
ster verbundene Problematik und seine Risiken. Denn 
es bedeutet für jeden Bedarfsträger, namentlich für 
die kleineren, die Kommunalverwaltungen, ein erheb
liches Risiko, sich bindend zur Übernahme eines An
wärters für den höheren Dienst verpflichten zu müs
sen, der erst in etwa vier Jahren seine Ausbildung be
enden wird, dessen fachliche und charakterliche Wei
terentwickl1'ng sich also zum Zeitpunkt der Ober
nahmeverpflichtung noch gar nicht abschließend über
sehen läßt. 
Die Problematik der neugeschaffenen Laufbahn ist aus 
den ersten uns bekanntgewordenen Erfahrungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen zu erkennen. Danach 
konnten von den ausgeschriebenen 36 Re!erendarstel
len für den Bund und Nordrhein-Westfalen nur die 
Hälfte besetzt werden, weil die meisten Bewerber die 
qualifikationsmäßige Voraussetzung für eine Einstel
lung nicht erfüllten. Erfahrungsgemäß ziehen qualift
~ierte Wirtschaftswissenschaftler eine Berufsausübung 
in der freien Wirtschaft vor. Von den eingestellten 18 
Bewerbern dürfte wiederum nur ein Teil die End
forderungen des Vorbereitungsdienstes und der Prü
fung erfüllen. Nach unseren umfassenden auch au! die 
Städte und Landkreise erstreckten Bedarfsermittlungen 
benötigt unsere Landesverwaltung nach wie vor nicht 
mehr als ein bis zwei Bewerber pro Jahr. Entschei
dend dürfte in diesem Zusammenhang die Tatsache zu 
bewerten sein, daß der Bedarf an wirtscha!tswissen
schaftlich vorgebildeten Beamten in unserem Lande 
stets in einer für alle Beteiligten zufriedenstellenden 
Weise gedeckt werden konnte. und zwar durch Ober
nahme von wirtschaftswissenschaftlich vorgebildeten 
Angestellten der Verg.-Gr. III des Bundesangestellten
tarifvertrages bzw. in einer höheren Gruppe. 

Diese in Rheinland-Pfalz seit langem geübte Praxis 
hat sich in jeder Hinsicht bewährt und z. B. im Wirt
schaftsministerium bereits zu einer paritätischen Be
setzung der höheren Beamtenstellen mit Wirtschafts
wissenschaftlern und .Juristen geführt. Das Fehlen von 
Ausbildungs- und Prüfungsbestimmungen war dabei 
niemals ein Hinderungsgrund für die Übernahme. In
sofern geht die vorliegende Anfrage von unzutreffen
den Voraussetzungen &us. Von einer Benachteiligung 
unserer Angestellten gegenüber den Bundesangestell
ten kann somit keine Rede sein. Diese Verwaltungs
übung ist auch für die betreffenden Beamten insofern 
vorteilhafter, als ihnen die Belastungen eines nur ge
ring dotierten mehrjährigen Referendardienstes mit 
anschließender großer Staatsprüfung erspart bleiben. 
Insgesamt sind bei unserer Landesverwaltung 75 Wirt
schaftswissenschaftler mit abgeschlossener Hochschul
bildung im höheren Dienst beschäftigt, darunter nicht 
weniger als 39 im höheren Beamtendienst bis in hohe 
Ministerialstellen und leitenden Positionen der Außen
verwaltungen. Dabei ist zu bedenken, daß in diesen 
Zahlen die in der Kommunalverwaltung und in Do
zentenstellen tätigen Wirtschaftswissenschaftler nicht 
enthalten sind und daß bestimmte Ressorts wie Justiz, 
Kultus und Landwirtschaft so gut wie keine Betäti
gungsmöglichkeit für Wirtschaftswissenschaftler auf
weisen. Von den übrigen 36 im Angestelltenverhältnis 
der Verg.-Gr. III des Angestelltentarifvertrages und 
höher tätigen Wirtschaftswissenschaftler sind zur Zeit 
neun mit hoheitlichen Daueraufgaben betraut, von 

mehr als das Dappelte, im Jahre fos2 zu":' ...;;;r"Jg"";;ng 
gestellt. Die Straßenzuschüsse, die hieraus gegeben wer
den, sollen unverändert wie bisher zu zwei Drittel 
schlüsselmäßig und zu einem Drittel schwerpunktmäßig 
verteilt werden. Dabei erfährt das System der schlüs
s~lmäßigen Vertellung dadurch eine Veredelung, daß 
die negative Steuerkraft berücksichtigt wird. Dadurch 
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denen wiederum ein Teil für die Übernahme als Re
gierungsräte in naher Zukunft vorgesehen is t. Für die 
restlichen, zur Zeit nicht mit hoheitlichen Aufgaben 
betrauten 27 Angestellten der Vergütungsgruppe III 
llnd höher besteht die Aussicht, zum Teil in die bei 
den BcschäCtigungsbchörden durch natürlichen Abgang 
Creiwl'rdenden höheren Beamtenstellen nachzurücken. 
Für den Bereich der Landesfinanzverwaltung muß zu
kün!tig allerdings das neue Steuerbeamtenausbildungs
gesetz, ein Bundesgesetz vom 16. Mai 1961, beachtet 
werden. 

Zusammenfassend kann ich wie folgt die Fragen be
antworten: 
Zu 1. Ein Termin für den Erlaß einer Ausbildungs
und Prüfungsordnung läßt sich aus den dargelegten 
Gründen nicht bestimmen, solange die anderen Bun
desländer ihre ablehnende Haltung beibehalten. 

Zu 2. lm Landesdienst befinden sich 36 Angestellte der 
Vergütungsgruppe III und höher mit abgeschlossener 
wirtschaftswissenschaftlicher Vorbildung, darunter neun 
mit hoheitlichen Aufgaben. Das Fehlen einer Ausbil
dungs- und Prüfungsordnung war zu keiner Zeit und 
in keinem Fiille ein Hinderungsgrund, wirtschafts
wissenscha!tlich vorgebildete, bewährte, mit hoheit
lichen Aufgaben betraute Angestellte in den höheren 
Beamtendiemt zu übernehmen. Eine solche Übernahme 
ist in Rheinland-Pfalz seit langem verwaltungsüblich. 
Von den im höheren Verwaltungsdienst beschäftigten 
48 Wirtschaftswissenschaftlern mit hoheitlichen Au!
gaben befinden sich 39, das heißt mehr als 80 v. H„ in 
Planstellen des höheren Dienstes. Die Übernahme von 
weiteren Angestellten ist vorgesehen. 

Vb:eprllsldeni Pledmont: 
Es wird eine Aussprache gewünscht. Ich erteile das 
Wort dem Herrn Abgeordneten Martensteln (FDP). 

Abg. Martensteln: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich will nur wenige Bemerkungen zu den 
Ausführungen des Herrn Ministers machen. Wenn ich 
Ihn recht verstanden habe, ist die Landesregierung 
nicht grundsätzlich abgeneigt, ein Verwaltungsabkom
men zu treffen mit den Nachbarländern zu der Frage 
der wirtschaftswissenscha!tlichen und rechtskundlichen 
Ausbildung von Anwärtern mit wirtschaftswisscn
schartlicher Vorbildung. Auf Grund dieser Fragen, 
die hier erörtert worden sind, schlage ich dem Hohen 
Hause vor, die Große Anfrage dem Hauptausschuß zu 
überweisen. Man kann dann von dort aus die Weiter
entwicklung dieser Frage unter Kontrolle halten. 
Und dann noch eine Bemerkung; 
Idi bin darüber unterrichtet, daß die Beschäftigten 
des Landes mit wirtschaftswissenschaftlicher Vorbil
dung nicht alle nach TO. A III und höher bezahlt wer
den, sondern daß eine ganze Reihe von Bediensteten 
vorhanden sind, die bisher nicht in die TO. A III
Gruppe eingegliedert wurden. 

Vfzeprlsldent Pledmont: 
Meine Damen und Herren! Es ist beantragt, die Große 
Anfrage als Material dem Hauptausschuß zu über
weisen. Widerspruch dagegen erhebt sich nicht. Dann 
Ist so beschlossen. 

Ich ru!e auf den Punkt 10 der Tagesordnung : 
Berichterstattung des Ausschusses für Sozialpolitik 
und Fragen der Vertriebenen und des Haushaits
und Finanzausschusses :1um Antrag der Fraktion 
der SPD betreffend Maßnahmen zur Altenhilfe 

- Drucksache Il/275 -

Die Berichterstattung für den Sozialpolitischen Aus
schuß erfolgt durch Frau Abgeordnete Dauber, der ich 
hiermit das Wort erteile. 

Abg. Da.uber : 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Sozial
politische Ausschuß beschäftigte sich in seiner Sitzung 
vom 26. Juni 1961 mit der Drucksache II/275 - Antrag 
der Fraktion der SPD betreffend Maßnahmen zur 
Altenhilfe -. Nach eingebender Aussprache kam der 
Ausschuß einmütig zu der Auffassung, daß gemein
same Anstrengungen gemacht werden müßten, um 
diejenigen unserer alten Mitbürger, die leider - ich 
betone leider - nicht im Familienkreis leben können, 
\11ohnli~'1 gut unterzubringent sei es in Altersheimen 
oder in altersgerechten Wohnungen. Darüber hinaus 
sollten Altentagesstä tten als sogenannte Heime der 
„Offenen Tür" geschaffen werden, und zwar durch Ini
tiative der Städte und Verbände der freien Wohlfahrts
pflege mit finanzieller Unterstützung des Landes. 
Die Ausschußmitglieder sprechen sich weiter für eine 
intensive Erholungsfürsorge aus, und zwar für alte 
Personen nach den Vorbildern u. a. von Hessen, Nord
rhein-Westfalen und Bremen, nicht zuletzt um mög
lichst lange die Gesundheit zu erhalten und sie vor 
der Vereinsamung zu bewahren. Auch müßten für 
alleinstehende alte Leute mehr Hauspflegerinnen und 
genügend Pflegeheime zur Verfügung stehen. Als Er
gebnis seiner Beratung legt Ihnen der Ausschuß in 
der Drucksache II/310 folgenden Antrag vor: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Landesregierung wird ersucht, zur Verbe:;serung 
der Altenhilfe und Altenpflege noch im ' laufenden 
Haushaltsjahr in Einzelplan 06 Kapitel 02 - Allge
meine Bewilligungen - Titel 624 weitere 200 000 DM 
für Sofortmaßnahmen an bestehenden Altershei
men überplanmäßig bereitzustellen, 

Im übrigen wird die Landesregierung gebeten, den 
Wunsch des Ausschuslles für Sozialpolitik und Fra
gen der Vertriebenen bezüglich der Haushaltsge
staltung für 1962 auf seine Verwirklichungsmög
lichkeit hin zu überprüfen, wesentlich verstärkto! 
Mittel - mindestens 1 Millionen DM ~ zur Moderni
sierung bestehender und Schaffung neuer Alters
heime, für die Errichtung von Tagesheimen (Hei
men der „Offenen Tür"), für altersgerechte Woh
nungen, für Alters- und Erholungsfürsorge sowie 
für Hauspflege älterer P ersonen vorzusehen und 
die Ansätze für die einzelnen Maßnahmen geson
dert auszuweisen. 
Die Landesregierung erhält den Auftrag, unmittel
bar nach den Parlamentsferien dem Ausschuß für 
Sozialpolitik und Fragen der Vertriebenen einen 
dessen Vorstellungen entsprechenden Vorschlag zu 
unterbreiten, damit dieser rechtzeitig vor Beginn 
der Etatberatungen endgültig beschließen kann. 

Der Ausschuß bittet Sie, diesem Antrag Drucks.lche 
I I1310 Ihre Zustimmung nicht zu versagen. 

Vizepräsident Piedmont: 

Zur Berichtserstattung für den Haushalts- und Fin<im:
ausschuß erteile ich das Wort dem Herrn Abgeordnet-.!n 
Saxler. 

Abg. Saxler: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich kann 
mich kurz fassen. Der Haushalts- und Finanzausschuß 
hat sich am vergangenen Freitag mit den beiden An
trägen II/275 und II/310 beschäftigt. Er folgte dem An-
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trag des Sozialpolitiscllen Ausschusses insoweit, als 
im Einzelplan 06 Kapitel 02 Titel 624 weitere 200 000 
DM für Sofortmaßnahmen an bestehenden Alters
heimen zur Verfügung gestellt werden . Damit ist an 
sicll dem Anliegen für das laufende Jahr Rechnung 
getrage.n worden. 
Den weiteren Anregungen des Soz.ialpolitischen Aus
schusses vermochte der Haushalts- und Finanzaus
schuß nicht zu folgen, da sie e iner Vorwegnahme der 
Etatberatungen zumindest in diesem Titel gleichkom
men. Gleichwohl erkennt der Haushalts- und Finanz
ausschuß die Problematik von Altenhil!e und Alten
pflege an. Für diese Aufgabeh wird er Ihnen eine we
sentliche Verstärkung des Ansatzes für 1962 empfeh
len. Damit wird, rrau Kollegin Dauber, auch im vol
len Umfange dem Anliegen des Sozialpolitischen Aus
schusses und seinem Antrag in haushaltstechnischer 
Form besser Recllnung getragen. kh darf Sie namens 
des Ha1•shalts- und Finanzausschusses b itten, der 
Drucksache II/321 zuzustimmen. 

Vizepräsident Pledrnont: 

Ich danke dem Her rn Berichterstatter und eröffne die 
Bespr~chung. Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir 
kommen zur Abstimmung über den Antrag II/321 des 
Haushalts- und Finanzausschusses. Wer diesem Antrag 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen! -
Die Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Der Antrag ist 
einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf den Punkt 11 der Tagesordnung: 
Antrag des Petitionsausschusses betreffend 

beratene Eingaben 
- Drucksache U/315 -

Wer dem Antrag des Petitionsausscllusses zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen! - Gegenprobe! 
- Stimmenthaltung! - Der Antrag ist einstimmig ange
nommen. 

Ich rufe auf den Punkt 12 der Tagesordnnung: 
Erste Beratung eines Landesgesetzes ilber den 
Abschluß eines Abkommens zwischen den Lin
dern der Bundesrepubllk Deutschland über die 
Genehmigung zur l<' flhrung akademischer Grade 

ausländischer Hochschulen 
- Drucksache II/317 -

Der Ältestenrat sclllägt dem Hohen Hause vor, diesen 
Entwurf dem Kulturpolitischen Ausschuß zu über
weisen. 

(Kultusminister Orth: Auch dem Rechtsausschuß!) 

Es ist beantragt, diese Regierungsvorlage auch an den 
Rechtsausschuß zu überweisen. Widerspruch erhebt sich 
nicht. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe auf den Punkt 13 der Tagesordnung: 
Erste Beratung eines Landesgesetzes über die 
AuUösung der Gemeinde Elchweiler-Sdun.lßberg 
and über die Bildung der Gemeinden Eld:iweiler 

und Schmißberg 
- Drucksache II/318 -

Der Altestenrat schlägt Ihnen vor, diese Vorlage dem 
Hauptausschuß zu überweisen. Widerspruch erhebt sich 
nicht. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe auf den Punkt 14 der Tagesordnung: 

Erste Beratung eines Landesgesetzes zur Ände
rung und Ergltnzung des Finanzausgleichsgesetzes 

- Drucksache II/319 -
Hierzu erteile ich das Wort dem Herrn Innenminister 
Wolters. 

Innenminister Wolters: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Nur eine ganze kurze Begründung zu dem vor
liegenden Gesetzentwurf! Die Regelung des kommuna 
len Finanzausgleiches ist durch die Dynamik des Lebens 
besonders stark berührt. Dadurch ergibt sich die Not
wendigkeit, das Finanzausgleichsgesetz in kürzeren 
Abständen zu novellieren, als das bei anderen Gesetzen 
der Fall ist. Wenn Novellen in kurzen Abständen von 
den Beteiligten auch oft mit Unbehagen aufgenommen 
werden, so möchte ich doch annehmen, daß die Novelle, 
die Ihnen die Landesregierung nunmehr vorlegt, bei 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen der 
wesentlichen Verbesserung, die sie enthält, lebhaft 
begrüßt wird. 

Die Novelle ist aus zwei Gründen notwendig geworden. 
Einmal erschien es nötig, möglichst rasch eine Regelung 
darüber vorzuschlagen, wie die unzumutbaren Ausfälle 
an Gewerbesteuer, die durch das Steueränderungsge
setz vom Jahre 1961 entstehen, durch das Land ausge
glichen werden sollen. Sodann erschien es der Landes
regierung erforderlich, die Leistungen des Landes .für 
die kommunalen Straßen neuerdings zu verstärken, um 
den Bedürfnissen des immer mehr wachsenden Ver-

. kehrs, auch abseits der großen Verkehrsadern, besser 
gerecht zu werden. Der Ersatz der unzumutbaren Ge
werbesteuerausfälle soll dadurch herbeigeführt werden, 
daß den Gemeinden ihr Gewcrbesteuerau!kommen vom 
Jahre 1960, das durch die höheren Freibeträge noch 
nicht berührt war, auch für die Rechnungsjahre 1962 
und 1963 garantiert wird. Zu diesem Zweck schlägt 
Ihnen die Landesregierung eine Erhöhung des Ver
bundsatzes von 16 auf 18,5 v . H. vor. Diese Erhöhung 
ergibt einen Betrag von rund 29,8 Millionen DM und 
geht damit über die Ausfälle an Gewerbesteuer, die 
au( 27 Millionen DM geschätzt werden, noch hinaus. 

Es ist uns bekannt geworden, daß einige Länder beab
sichtigen, den Ausfall an Gewerbesteuer einfach da
durch zu ersetzen, daß die Schlüsselmasse des kommu
nalen Finanzausgleiclles verstärkt und die Verstärkung 
schlüsselmäßig verteilt wird. Ein solches Verfahren hat 
den Vorzug der Einfachheit, bringt aber den Nachteil 
mit sicll, daß die erhöhten Zuweisungen nicht sicher 
und nicht in der notwendigen Höhe dorthin gelenkt 
werden, wo die Ausfälle entstehen. Es erschien der 
Landesregierung deshalb richtiger, wenigstens für die 
ersten beiden Jahre 1962 und 1963 ein individuelles 
Verfahren vorzusehen und die Überleitung dieser Rege
lung in das Schlüsselverfahren erst im Jahre 1964 ins 
Auge zu .f;lssen. Die Verstärkung der Zuweisungen für 
den kommunalen Straßenbau soll dadurch herbeige
führt werden, daß ein unmittelbarer Kraftfahrzeug
steuerverbund geschaffen wird. Die Kraftfahrzeug
steuer wird mit dem allgemeinen Verbundsatz von 18,5 
v. H. in die Verbundmasse einbezogen. Der neue un
mittelbare Ve rbund wird mit dem bestehenden Ver
bund im § 1 Abs. 5 dadurch zusammengefaßt, daß der 
gegenwärtige Verbundsatz von 27 v. H. um den zusätz
lichen Verbundsatz von 18,5 auf 45,5 v. H. erhöht wird. 

Wenn die Kraftfahrzeugsteuer in dem Bezugszeitraum 
vom 1. Oktober 1960 bis zum 30. September 1961 einen 
Betrag von 103 Millionen DM ergibt, so werden durch 
diesen Verbundsatz 46,9 Millionen DM gegenüber 22 
Millionen DM nach dem Haushaltsplan von 1961, also 
mehr als das Doppelte, im Jahre 1962 zur Verfügung 
gestellt. Die Straßenzuschüsse, die hieraus gegeben wer
den, sollen unverändert wie bisher zu zwei Drittel 
schlüsselmäßig und zu einem Drittel scllwerpunktmäßig 
verteilt werden. Da bei erfährt das System der schlüs
selmäßigen Verteilung dadurch eine Veredelung, daß 
die negative Steuerkraft berücksichtigt wird. Dadurch 
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werden sich die Zuweisungen an dfe finanzschwächsten 
Träger erhöhen. • 

Von besonderem Gewicht sind noch die folgenden 
Änderungen, die wir Ihnen vorschlagen: Die Doppel
garantie für die Schlüsselzuweisungen von gegenwärtig 
70 v. H. soll auf 75 v. H. angehoben werden. Damit 
wird den leistungsschwächsten Gemeinden eine Finanz
ausstattung von 75 v. H. der Ausgangsmeßzahl garan
tiert. Durch diese Erhöhung wird diesem Kreis der 
Gemeinden ein Betrag von rund 4 Millionen DM zuge
führt. In der gleichen Richtung wird sich hier die Er
höhung der ersten Staf!el des Hauptansatzes für die 
Berechnung der Schlüsselzuweisungen von 100 auf 
115 v. H. auswirken. Die Erhöhung e rfordert einen 
Betrag von 8 Millionen DM. 

Die dritte wesentliche Änderung ist die Erhöhung der 
besonderen Zuweisungen, die im Hinblick auf die über
tragenen Angelegenheiten gewährt und die nach der 
Einwohnerzahl zugewiesen werden. Wir schlagen hierzu 
durchweg eine Erhöhung von 66!/$ v. H. vor. Diese Er
höhung soll bei den kreisangehörigen Gemeinden nach 
oben abgerundet werden. 

Neben diesen Änderungen werden noch einige kleinere 
Verbesserungen vorgeschlagen, die sich bei dem bis
herigen Vollzug als notwendig erwiesen haben. Die · 
Landesregierung ist sich der Bedeutung der kommu
nalen Selbstverwaltung voll bewußt. Ihre vielfältigen 
und immer noch wachsenden Aufgaben machen die 
ständige Prüfung notwendig, ob die bereitstehenden 
Mittel zur Erfüllung dieser Aufgaben ausreichen. Die 
Landesregierung glaubt, mit den Vorschlägen diE;Ser 
Novelle einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Ver
besserung der Finanzausstattung unserer Gemeinden 
und Gemeindeverbände zu leisten; dies um so mehr, 
als di'e Automatik des Steuerverbundes schon nach den 
bisherigen Bestimmungen eine Erhöhung der Aus
gleichsmasse um rund 67 Millionen DM - das sind mehr 
als 50 v. H. - bringen wird. 

(Beifall im Hause.) 

Vizepräsident Pledmont: 

Ich eröffne die Besprechung und erteile das Wort dem 
Herrn Abgeordneten König (SPD). 

Abg. Kßnlg: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Eine Regie
rungsvorlage von solcher ·Bedeutung wird es sicherlich 
wert erscheinen las.sen, daß man dazu auch schon bei 
der ersten .Lesung Stellung nimmt; und zwar ist sie 
von solcher Bedeutung insbesondere wegen der Brei
tenwirkung und der recht erfreulichen Momente, die 
sich ln diesem Gesetzentwurf abzeichnen. 

ln der Begründung wird gesagt, daß die Erhöhung des 
Verbundsatzes um 21/2 v. H. erstlinig vorgenommen 
wurde, um dadurch einen Ersatz - so steht hier - „der 
unzumutbaren Gewerbesteuerausfälle" zu ermöglichen. 
Ich nehme an, es handelt sich dabei um einen Irrtum. 
Das „unzumutbar" hätte man streichen müssen; denn 
wir ersetzen ja wohl in voller Höhe für 1962 und 1963. 
Aber darauf kann man noch zu sprechen kommen. Das 
ist nicht wesentlich, ich erwähne das hier nur. 

(Präsident Van Volxem Ubernimmt den Vorsitz.) 

Die Vorlage wird also damit begründet, daß ein Ersatz 
der Gewerbesteuerausfälle ermöglicht werden solle. 
Man wird wohl einige Bemerkungen zu diesem Ge
werbesteueraus!all noch einmal vorausschicken dürfen. 

Wenn man weiß, daß in der Bundesrepublik der Steuer
antell am allgemeinen Volkseinkommen nach den letz-

ten Feststellungen 35 v. H. betrug, während er in Bel
gien 22, in Italien 27, in Holland 28, in Großbritannien 
29 und in Frankreich 32 v. H. betrug, dann ist das Ver
langen nach Steuersenkungen völlig verständlich und 
berechtigt. Man wird zwar dabei nicht außer acht las
sen dürfen, daß wir diese Steuerlasten auf Grund einer 
furchtbaren Hypoth~k der NS-Mißwirtschaft heute zu 
tragen haben, daß wir durch den ganzen Aufbau, mit 
dem wir uns auseinanderzusetzen hatten, diese Steuer
belastungen uns selbst auferlegen mußten; aber, wie 
gesagt, ganz verständlich, daß der Ru.f, nach Steuer
senkung nicht verstummt. Ob es richtig war, die Ge
werbesteuer auszuwählen, bleibt dabei eine zweit<' 
Frage. 

(Abg, Wilms: Das war sehr richtig!) 

- Natürlich, Herr Kollege Wilms; Sie machen sich im
mer gut mit solchen Feststellungen, wie Sie auch eben 
wieder eine trafen. Nur bin ich der Meinung, man muß 
es sich ein bißchen schwerer machen, wenn man Ein
druck. machen will. 

(Abg, Wilms: Ach ja !) 

Ich habe hier ausdrücklich betont, daß ich Steuersen
kungen begrüße und auch für notwendig erachte. Ich 
sage nur, daß die Auflösung dieser 650 Millionen DM 
in viele kleine Beträge und die Tatsache, daß die Min
derung der Gewerbesteuer zum Teil leider wieder auf
gefangen wird durch Einkommensteuererhöhungen, und 
daß gleichzeitig der Kreis von 25 000 Gemeinden in der 
Bundesrepublik unbefriedigt ist, kurz, daß also die 
ganze turbulente Geschichte - so möchte ich sie nen
nen -, die sich im Zusammenhang mit dieser sogenann
ten Mittelstandshilfe abgespielt hat, vielleicht nicht 
genügend fundamentiert ist, um einen so grotesker. 
Ablauf gehabt zu haben, wie das der Fall war. Darüber 
sollten wir doch keinen Streit haben; das sollte einfach 
nur eine Feststellung sein, die von jedem mit unter
strichen werden muß. Ich fand diesen Angriff - wenn 
ich dieses Wort einmal wählen dar f - auf die Gewerbe
steuer turbulent, wie ich eben schon sagte. Und was 
dabei herausgekommen ist in den letzten Zuckungen 
im Bundesrat und im Bundestag usw„ das !and ich 
grotesk. Und darüber sollten wir uns doch einig sein, 
da brauchen wir doch keinen Streit zu haben. Alles 
zusammen: Man stellt sich die Frage, ob es sinnvoll 
war, all das zu veranstalten, wenn möglich, nun noch 
Prozesse zu führen. Ich habe mich vorhin mit einem 
Kollegen darüber unterhalten, und ich bin der Mei
nung, man sollte nicht immer die politischen Entschei
dungen anschließend bei den Gerichten ausklagen, aber 
iJUch hier werden wir zu erwarten haben, daß diese 
oder jene Gemeinde einen Musterprozeß durchführt; 
ich weiß den Ausgang nicht, ich mache dazu auch keine 
Bemerkungen. 

Ich komme, zusammenfassend, zu dem Ergebnis : Die 
Länder hatten den Ausgleich zu vollziehen, und sie 
haben ihn, wie wir es hier in dieser Vorlage sehen, 
vollzogen. Ich begrüße das. Ich begrüße es insbeson
dere, daß die Landesregierung, speziell in dem Falle 
das Innenministerium, mit den kommunalen Spitzen
verbänden sehr sorgfältig über diese Frage verhandelt 
und beraten hat. Ich begrüße das auch deshalb, weil es 
bekannt sein sollte - und vielleicht auch bekannt ist -, 
daß das Bundesfinanzministerium nicht ein einziges 
Mal mit irgendeinem Vertreter der kommunalen Spit
zenverbände im Bund über die Senkung der Gewerbe
steuer gesprochen, geschweige denn beraten oder ver
handelt hat. Ich begrüße also ausdrücklich das Ver
halten des Innenministeriums des Landes Rheinland
Pfalz, das über die Änderungen des Finanzausgleichs
gesetzes mit allen Spitzenverbänden, wie gesagt, dis
kutiert, beraten, sich auch die Meinungen angehört und 
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insbesondere einen Teil dieser Meinungen im Gesetz, 
wenigstens zum Teil, mitberücksichtigt hat. 

Das ist das eine. Und zum anderen freue ich mich, daß 
dem, was ich in der letzten Landtagssitzung gesagt 
habe, wohl doch in etwa Rechnung getragen wurde, daß 
ich es nicht für glücklich fand, von unzumutbaren 
Steuerausfällen zu sprechen, so daß also jetzt die Re
gierungsvorlage vorsieht, daß für 1962 und 1963 der 
volle Ersatz im Vergleich zu 1960 gewährleistet wird. 
Ich begrüße das und freue mich darüber; ich hätte mir 
manche meiner Auffassungen nicht so schwer zu ma
chen braLJchen. In der letzten Landtagssitzung hatte 
ich noch den Eindruck:, daß sich keine Mehrheit für 
meine Auffassung fände. Nunmehr hat es sich im 
Kabinett doch so ergeben, und das freut natürlicll 
oinen Vertreter der Minderheit. Allerdings ist bei der 

• Anderung des Gesetzentwurfes die Begründung nicht 
mitgegangen, als auf Seite 6 unter 2. der allgemeinen 
Begründung der Vorlage noch steht: ~der unzumut
baren Gewerbesteuerausfälle". Das ist sicherlich falsch. 
Man wird also in dieser Begründung das „unzumut
bar" streichen müssen, wie man auch in einigen ande
ren Passagen der Begründung den Eindruck hat, daß 
sie dem Gesetzentwurf nicht gefolgt ist; denn der Kfz
Verbund ist auch auf 181/ : v. H. erhöht und nicht auf 
18, wie es hier in dP.r Begründung steht. Aber das sind 
nur kleine Fische. 

Ich sagte schon, ich freue mich darüber, daß wir für 
l!l62/63 nunmehr den vollen Ersatz zu 1960 vornehmen; 
11ndet's wird man es nicht machen können. Das wird 
nicht weltbewegend sein, aber ich war mir von An
fang an darüber im klaren, daß es hier um eine Grund
satzfrage geht für diese zwei Jahre und daß nach 1963, 
also in 1964. ganz sicherlich nicht mehr - wenn die 
Entwicklung in etwa so Schritt hält, wie das zur Stunde 
der Fall ist - zu reden sein wird über Relationen zu 
1960. Insoweit ist auch dem zuzustimmen. Und da ein 
Finanzausgleichsgesetz alle zwei, drei Jahre gewisse 
Revisionen erfahren muß - das gehört einfach zur 
Natur eines solchen Gesetzes -, werden wir uns zum 
geeigneten Zeitpunkt wieder mal erneut zu unterhal
ten haben. 

Tn diesen Tagen las ich, daß die CDU im Nachbarland 
Hessen ganz kategoriscll die Erhöhung des Verbund
satzes von 181/i auf 21 v. H. gefordert hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Neubauer.) 

- Nein, jetzt! Man hat in Hessen bereits seit langer Zeit 
181/ t v. H.! Ich freue mich, daß wir uns dem jetzt ange
paßt haben. Dort hat also die CDU nun 21 v. H. ver
langt. Ich möchte ausdrücklich betonen: Wir bewegen 
uns in Maßen, von denen ich sage, daß sie sich nicht 
auf den Wahlkampf einricllten. Deshalb begrüße ich 
auch heute die 181/t v. H. und stelle keine neuen Forde
rungen, sondern freue mich, daß den von uns lange 
und häufig vertretenen und geäußerten Forderungen 
nun endlich entsprochen wurde, und das in einer so 
günstigen Weise, nämlich durch gleichzeitige Hinzu
nahme des Kfz-Verbundes. Und das sind die zwei be
deutungsvollen Momente in diesem Gesetz: die Erhö
hung des Verbundsatzes von 16 auf 181/i v. H. und der 
unmittelbare Kfz-Verbund. Das ist das, was ich als das 
Bedeutungsvolle in diesem Gesetz ansehe. Den Ge
werbesteuerausgleich habe ich bereits erwähnt. 

Ich habe nur noch für die Beratungen im Ausschuß 
eine Bitte, und ich wäre dankbar, wenn wir dort dar
auf zu sprechen kommen könnten. Herr Vorsitzender, 
Sie gehören nicht zu denen, die meinen Bitten, die ich 
hier äußere, besondere Aufmerksamkeit schenken. Da
bei läßt Ihre Freundlichkeit keineswegs nach; aber im 
politischen Raum sind Sie nicht gerne gewillt, dem zu 

entsprechen, was ich mitunter tatsächlich aus tiefster 
sachlicher Uberzeugung anzubringen versuche. Ich 
möcllte heute einen solchen Vorschlag wiederholen, und 
zwar daß wir uns vielleicht doch noch einmal bei del' 
Beratung des Gesetzentwurfes nach den Parlaments
ferien über den § 18, d. h. über eine Senkung der Poli
zeikostenbeiträge, unterhalten, und wenn das nur im 
System fortgesetzt wird. Ich habe mich damit vielleicht 
deutlich genug ausgedrückt. Wir haben 1960 um 20 v. H. 
gekürzt, und wenn wir diese Kürzung nur im System 
so fortsetzen, damit unsere Beschlüsse erkennen lassen. 
daß wir das System verfolgen - und ich meine, das ist 
wohl deutlich genug gesagt -, dann sollte man jeden
falls darüber im Ausschuß diskutieren können. 

Das ist das eine. Icll möchte auch glauben, daß wir 
ebenso noch über den § 4 Abs. 2, der den Ergänzungs
ansatz für Kriegszerstörungen vorsieht und jetzt eine 
Anderung der Staffelung beabsichtigt, zu diskutieren 
haben werden. Es ist zwar eine Frage, ob wir zu einer 
Änderung des Entwurfes kommen, aber auf alle Fälle 
möchte ich !').ier darauf hinweisen, daß das so ungefähr 
di<' wesentlichsten Momente sind, zu denen wir im 
Ausschuß seitens der SPD Fragen stellen und entspre
chende Antworten erbitten wollen. 

Alles zusammengefaßt: Ich habe. so hof!e ich, deutlich 
genug zum Ausdruck gebracht, daß wir zufrieden sind 
mit dieser Vorlage insoweit, als damit Forderungen der 
sozialdemokratischen Fraktion, hier im Landtag seit 
Jahren vorgetragen, nunmehr entsprochen wird. Wir 
werden deshalb eine hal'monische Beratung nach den 
Ferien im Ausschuß haben. Ich freue mich auf diese 
Beratung und hoffe, daß wir in zweiter und dritter 
Lesung ein Gesetz verabschieden werden, das erken
nen läßt, daß der Landtag und die Landesregierung, 
ab~r speziell die Sozialdemokraten, gcmcindefreundlich 
sind. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Van Volxem: 

Ich erteile das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Neu
bauer (CDU). 

Abg. Dr. Neubauer: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Es ist richtig, daß wir in der ersten Lesung zu 
einem solch bedeutsamen Gesetz, wie es die Novelle 
zum Finanzausgleichsgesetz darstellt, wenigstens einige 
grundsätzliche Bemerkungen machen sollten, ohne da
bei in die Einzeldiskussion der vorgesehenen Andew 
rungen einzutreten. Ich kann zum Teil auf Ausfühw 
rungen verzicllten, die sich mit denen decken, die mein 
Vorredner, Herr Kollege König, gemacht hat, zumal 
diese seine Ausführungen ja im Grundsatz positiv zu 
dem vorliegenden Regierungsentwurf sind. 

Nur eines darf ich doch hervorheben. Die Gewerbe
steuerherabsetzung, die jetzt zum Gewerbesteueraus
gleich führen soll, ist ja nicht - das habe ich früher 
schon einmal hervorgehoben - eine Maßnahme, die reit. 
mittelständisch gedacht ist, sondern eine Maßnahme 
der Steuergerechtigkeit, die dazu führen soll, daß der 
Betriebsinhaber eines Personalbetriebes seine eigene 
Arbeit gewissermaßen von der Gewerbeertragsteuer 
absetzen kann, die er nach dem alten Gewerbesteuer
gesetz nicllt absetzen konnte; das ist nämlich der Be
trag von 7 200 DM, die als Entgelt für seine Arbeit im 
Betrieb angesetzt sind und die er bisher nur absetzen 
konnte, wenn er keine P ersonalgesellschaft, sondern 
eine juristische Gesellschaft gebildet hatte und in die
sem Betrieb als Leiter arbeitete. 

. -·--·- - . --,--~--·· . ~ -----·- . -· ~~-· -· --~~"-' - - -.·~- ~---- - ····--~--
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Aber wir sollten hier die Dinge nicht mit dem falschen 
Motiv herausstellen und daran Schlußfolgerungen knüp
fen, sondern bei dem echten Motiv ist es lediglich eine 
Frage der Steuergerechtigkeit, die zufälligerweise in 
diesem Falle dann auch mittelständischen Personal
betrieben zugute kommt. 
Bezüglich der Frage, ob voller Ersatz des Gewerbe
steuerausialls oder nur in begründeten Einzelfällen des 
schwer tragbaren Aus.falls, sind, glaube ich, die Dinge 
etwas anders zu sehen, Herr Kollege König. Nämlich 
das, was hier in der Regierungsvorlage vorgesehen ist, 
ist ja nicht absoluter Ersatz, sondern es ersetzt, was 
an Steuereingang gegenüber 1960 fehlt, währenddessen 
ja an sich von Anfang an die Gemeinden und die Ge
meindeverbände auch den zu errechnenden Erhöhungs
betrag für 1961 und 1962 noch als Grundlage genom
men haben wollten, um auch das ersetzt zu bekommen. 
Aber wir brauchen uns darüber nicht zu streiten. 

Es ist wesentlich, zur Verbesserung des Finanzaus
gleiches au! der unteren Ebene noch die Veränderung 
der veredelten Einwohnerzahlen zu erwähnen. Dieser 
Punkt ist in der ersten Diskussion nicht angesprochen 
worden. Wir kennen die Frage der Bewertung der Ein
wohnerzahlen, insbesondere die veredelte Einwohner
zahl, die noch aus einer Zeit stammt von vor etwa 70 
Jahren, wo sich die Aufgaben der Groß- gegenüber der 
Kleingemeinde wesentlich unterschiedlich darstellten, 
so daß also die Veredlungszahlen eine Rolle spielen, da 
die Investitionsnotwendigkeiten in einer kleinen Ge
meinde wesentlich stärker gewachsen sind im Verhält
nis zu dem weiteren Wachstum in den Großgemeinden. 
Ich glaube, das ist ein weiterer wesentlicher Schritt, 
um gerade bei Kleingemeinden eine bessere Möglich
keit für den F inanzausgleich zu schaffen, so daß ein 
kleiner Schritt zum horizontalen Finanzausgleich auf 
der kommunalen Ebene gem<1cht worden ist, wobei wir 
uns alle darüber klar sind, daß das Ei des Kolumbus 
für einen echten und vollkommen gerechten horizon
tulen Finanzausgleich auf kommunaler Ebene bis heute 
noch nicht gefunden worden ist. 

Die Frage des Kfz-Steuerverbundes wird zweifellos 
allseitig begrüßt, insbesondere nachher bei der Aus
schüttung der Ausgleichsmasse aus dem Kfz-Steuer
verbund, so daß auch hier wieder neue Veredlungs
zahlen mit hineingenommen worden sind, die im Hin
blick auf die finanzschwächeren kommunalen Körper
schaften ausgleichend wirken. 

Alles in allem sind die Vorschläge in der Regierungs
vorlage darauf abgestellt, gerade bei der unterschied
lichen Steuer- und Finanzkraft unserer Gemeinden vor 
allen Dingen dort mit größerer Stärke zu helfen, wo 
die größere Finanz- und Steuerschwäche feststellbar ist. 
Herr Kollege König, zum Schluß noch eine persönliche 
Bemerkung. Ich glaube, daß alle Wünsche, die auch der 
Sprecher der Sozialdemokratischen Partei bezüglich der 
Behandlung von Fragen im Haushalts- und Finanzaus
schuß anregt, im allgemeinen, glaube ich, immer zum 
Zug(' kommen, so daß Sie nicht skeptisch zu sein brau
chen, wenn Sie hier zwei Paragraphen angesprochen 
haben. Es ist selbstverständlich auch unser Wunsch, 
daß diese im Ausschuß eingehend diskutiert werden. 

Ich kann mich, meine Damen und Herren, auf diese 
kurzen Ausführungen beschränken, die die Bedeutung 
des Gesetzes auch aus unserer Sicht unterstreichen. Wir 
werden sehen, daß wir im Haushalts- und Finanzaus
schuß schnellstmöglich nach den Ferien eingehend d ie 
Vorlage behandeln und dem Hause wieder zuleiten 
werden. 

PrhJdent Van Volxem: 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Schneider {FDP). 

Abg. Schneider: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Auch wir von der Fraktion der Freien Demo
kraten freuen uns, daß nunmehr nach jahrelangem 
Tauziehen um den Finanzausgleich eine Vorlage ge
kommen ist, die sowohl uns wie auch den kommuna
len Spitzenverbänden und den Kommunen eine Rege
lung bringen soll, eile durchaus zur Zufriedenheit a ller 
ausfallen kann, wenn sie die Ausschußberatungen auch 
noch gut übersteht. Nach den Worten des Herrn .Kol 
legen König bin ich sicher, daß sich auch die Aus
schußberatungen in einer Art und Weise abspielen 
werden, daß dieses Gesetz wirklich nicht untergeht in 
den allgemeinen Erörterungen, sondern daß es wirk
lich ein Zeichen für die Kommunenfreundlichkeit des 
rheinland-pfälzischen Landtages sein wird. 

Ich will nicht wiederholen, was meine beiden Herren 
Vorredner bereits gesagt haben. Sie haben angespro
chen, um was es in der Hauptsache geht: um die Her
aufsetzung des Verbundsatzes und den Ausgleich für 
die Gewerbesteuerausfälle, außerdem noch um die 
Herau!setzung der Beträge im Kraftfahrzeugsteuer
verbund. Das sind die drei Hauptpunkte. Wir halten 
es für glücklich, daß diese Lösung gefunden worden 
ist, insbesondere deshalb, weil wir glauben, daß durch 
diese Lösung insbesondere den kleinen ftnanzschwa
chen Gemeinden, denen ja unsere besondere Fürsorge 
gilt, nunmehr, auf längere Zeit gesehen, der volle 
Ausgleich für die Ausfälle durch die neue Gewerbe
steuergesetzgebung gewährt wird. 

Zur Frage der Gewerbesteuer, die der Herr Kollege 
König angeschnitten hat, darf ich folgendes sagen. Wir 
sind der Meinung, daß diese Gewerbesteuernovelle 
richtig, aber leider nur zu spät gekommen ist. Man 
hätte sie gut vor ein paar Jahren schon verabschieden 
können. Dann wäre meines Erachtens eine noch bes
sere Mittelstandshilfe herausgekommen, als sie sich 
jetzt abzeichnet. Aber das sind Dinge, die der Ver
gangenheit angehören. Wir freuen uns über die Vor
lage und hoffen, daß sie in den Ausschußbera tungen 
ihr Gesicht behält und wirklich zu einer Befriedung 
des Verhältnisses zwischen Land und Gemeinden bei
tragen wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Van Volxem: 

Weitere Wor tmeldungen liegen nicht vor. Es wird yor
geschlagen, die Regierungsvorlage Drucksache 11/319 
dem Hauptausschuß und dem Haushalts- und Finanz
ausschuß zu überweisen. - Dagegen erhebt sich kein 
Widerspruch. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 15 der Tagesordnung. 
Erste Beratung eines Landesiesetzes zur Förderung 
des Ausbaues der Johannes-Gutenberg-Unfverslfät 

in Mainz 

- Drucksache II/320 

Die Begründung erfolgt durch den Herrn Kultusmini
ster; ich erteile ihm das Wort. 

Kultu.srolnlster Dr. Orth: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit der 
Drucksache 11/320 legt Ihnen die Landesregierung d~n 
Entwurf eines Landesgesetzes zur Förderung des Aus
baues der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz 
vor. 
Erlauben Sie, daß ich zur Begründung und Einbringung 
einige grundsätzliche Bemerkungen vorausschicke. Ich 

• 
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habe die Bitte, daß Sie mir zehn Minuten Ihr Gehör 
schenken. 

Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren 
ihre größte Sorge und daher ein besonderes Anliegen 
gesehen in der Wiederherstellung guter Schulverhält
nisse, insbesondere aber in deren zeitgerechter Zu
rüstung und Ausstattung. Im Mittelpunkt der Bemü
hungen des Kultusministeriums stand deshalb vor 
allem der Ausbau des Schulwesens, und zwar in allen 
unseren Schulbereichen, um so die notwendigen äuße
ren und inneren Voraussetzungen für eine gedeihliche 
Erziehung und- eine gute Ausbildung der Jugend un
seres Landes zu gewährleisten. Diesem hohen Ziel 
dienten auch die von der Landesregierung eingebrach
ten und im Laufe der letzten Jahre von diesem Hohen 
Hause beschlossenen Schulgesetze. Es war nach einem 
furchtbaren Zusammenbruch, der besonders auch die 
Schulen betroffen hat, ein planvoller, systematischer 
Aufbau. Den Anfang dieses organisatorischen Auf
baues machten das Volksschul- und Beru!sschulgesetz. 
Und wir sind ja zur Zeit dabei, das neue Berufsschulge
setz so zu verabschieden, daß seine Neuerstellung jetzt 
das gesamte berufiiche Schulwesen auf den Stand mo
derner pädagogischer Forderungen und Erkenntnisse 
bringt. Diesen beiden Gesetzen folgte dann das Gesetz 
ilber die höheren Schulen, mit ihm einbezogen das 
Prlvatsdlulgesetz. Die Arbeiten für das Realschulgesetz 
sind in meinem Hau~e in vollem Gange. Den Abschluß 
aller Schulgesetze bildete dann das Universitätsgesetz. 
Somit war und wird die Organisation geschaffen. Aber 
zu jeder Organisation gehört auch ihre ausreichende 
Finanzierung. Dem wurde durch das Gesetz zur För
derung des Schulbaues Rechnung getragen. Schufraum
not und Schichtunterricht sollten unter Einsatz aller 
Kräfte beseitigt werden. Das Gesetz sah neben den 
laufenden jährlichen Zuwendungen die Bereitstellung 
von 50 Millionen DM für vier Jahre dieser Legislatur
periode vor. Bereits nach zwei Jahren waren diese 
Beträge aber zuaeteilt, so daß eine Aufstockung und 
Erhöhung dieses Betrages !Ur die nächsten zwei Jahre 
sich nach dem Willen der Regierung und des Hohen 
Hauses ergab, eine erfreuliche Tatsache also, daß ein 
weit höherer Betrag als ursprünglich vorgesehen, be
reits für diese Legislaturperiode aufgewendet wird. 

Darf ich in diesem Zusammenhang auch Ihr Augen
merk noch kurz auf die Bestrebungen der Landesre
gierung zur Beseitigung des Lehrermangels richten. 
Auch hier hat die Landesregierung durch hohe finan
zielle Au!wendungen - ich erinnere nur an die Insti
tution des Zweiten Bildungsweges - jede nur sich bie
tende Möglichkeit ergriffen. Ober die Auswirkungen 
darf ich ja nach Ihrem Auftrag demnächst dem Hohen 
Hause Bericht erstatten. 

Auf dem Gebiete des Höheren Schulwesens konnte 
durch das Gesetz vom Jahre 1957 den Kommunen eine 
große Entlastung gebracht werden, indem den Wün
schen nach einer neuen augewogenen Kostenverteilung 
Rechnung getragen wird mit dem Ziel, die kommuna
len und hier vor allem die ftnanzschwachen Schulträ
ger stärker als bisher zu entlasten. Diesem Anliegen 
der Kommunen wird ja noch verstärkt bei dem zur 
Zeit in Beratung befindlichen Berufsschulgesetz ent
sprochen. 

Das Land hat, wie Sie wissen, beim Gesetz über die 
höheren Schulen die Verpfiichtung auf sich genommen, 
mindestens 50 v. H„ eventuell bis zu 80 v. H. der an
fallenden Baukosten zu übernehmen. Und es wird 
allerseits anerkannt, daß das Gesetz bereits in den 
wenigen Jahren seines Bestehens eine große Verbes
serung der bestehenden Verhältnisse gebracht hat. 

Die Struktur unseres Ausbildungswesens läßt sich, 
wenn Sie mir dieses Bild gestatten, mit elner Pyra
mide vergleichen. Die Spitze, so möchte ich sagen, der 
Schlußstein und die Krönung aller Schulen ist eben 
die Hochschule, ist die Universität. Auch hier ist die 
Entwicklung in den letzten Jahren mit Riesenschritten 
vorangegangen, was auch bei einem Vergleich der all
jährlich im Landeshaushalt hierfür aufgebrachten Zu
schüsse zum Ausdruck kommt. Mit Befriedigung darf 
ich hier den Dank, den uns die Universität wiederholt 
für diese Leistungen ausgesprochen hat, erwähnen. Es 
war für unser Land wirklich keine leichte Aufgabe, die 
Landesuniversität auf den heutigen Stand zu bringen. 
Wie Sie wissen, waren die Universität und die Uni
versitätskliniken nicht für ihren heutigen Stand und 
für ihre heutige Aufgabe bestimmt. Das eine war ein 
Städtisches Krankenhaus, das andere war eine Ka
serne. Hier mußten also natul'gemäß die vorhandenen 
Baulichkeiten durch umfangreiche Um- und Erweite
rungsbauten für ihren neuen Zweck hergerichtet wer
den, um die erste Grundlage und Ausstattung für den 
Lehr- und Forschungsbetrieb zu schaffen. Aber auch 
zahlreiche Neubauten zeugen von dem Willen der Lan
desregierung, Forschung und Lehre eine würdige und 
ihr adäquate Heimstatt zu geben. Trotz der großen 
Anstrengungen während der letzten 15 Jahre konnte, 
das wissen wir alle, nicht jeder Wunsch, der an uns 
herangetragen wurde, erfüllt werden. Wie Ihnen be
kannt, hat nun im November 1960 der Wissenschafts
rat nach Überprüfung aller deutschen Hochschulen in 
seinen Empfehlungen auch für einen weiteren Aus
bau der Johannes-Gutenberg-Universität Vorschläge 
unterbreitet. Es ist ja hier in diesem Hohen Hause bei 
verschiedenen Diskussionen und auch in den Aus
schüssen einmütig kundgetan worden, daß diesen Emp
fehlungen im großen und ganzen Rechnung getragen 
werden soll. 

Ich darf zunächst an dieser Stelle in Freude und Ge
nugtuung für unser Land feststellen, daß die Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates im Hinblick auf die 
personelle Lage nur wenig mehr fordern, als das Kul
tusministerium mit der Schaffung von 131 Lehrstühlen 
bereits schon geleistet hat. Die Empfehlungen fordern 
lediglich 28 weitere Lehrstühle. Sie fordern allerdings 
den Ausbau eines sogenannten Mittelbaues der aber 
für alle anderen Universitäten in viel höh~rem Maße 
gefordert wird als bei uns auch. 

Auch die Vorschläge des Wissenschaftsrates im Hin
blick au.f die baulichen Erweiterungen der Universität 
stehen im großen und ganzen im Einklang mit den 
bisherigen Planungen und Absichten der Landesregie
rung. Um die notwendigen Baumaßnahmen in zügigem 
Fortsc.hritt durchzuführen, hat sich die Landesregie
rung nunmehr entschlossen, den Entwurf eines Lan
desgesetzes zur Schaffung eines Sondervermögens 
Ihnen zur Beschlußfassung vorzulegen. 

Das große Ziel dieses nunmehr verstärkten Ausbaues 
soll es sein, der zur Zeit anstehenden und auch der 
kommenden Generation unseres akademischen Nach
wuchses ausreichende und den Anforderungen mo
derner Forschung entsprechende Ausbildungsmöglich
keiten zu bieten, um In Lehre und Forschung wie
der den Anschluß an den internatjonalen Stand der 
Wissenschaft zu erreichen. Wie Sie aus dem § l Abs. 3 
entnehmen können, sollen bereits von diesem Rech
nungsjahr an bis zum Jahre 1963 dem Sondervermö
gen mindestens 60 Millionen DM zugeführt werden. 

Ich dart schon heute darauf hinweisen, daß mit dieser 
Formulierung, analog dem Gesetz zur Förderung des 
Schulbaues in Rheinland-Pfalz, je nach Bedarf und im 
Rahmen des Möglichen diesem Sondervermögen wei-
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tere Mittel zur Verfügung gestellt werden können, das 
heißt also: Wenn die Finanzlage es gestattet und wenn 
ein weiterer Ausbau der Univeristät erforderlich wer
den sollte, so ist, ohne daß ein neues Gesetz einge
bracht oder sonstige gesetzliche Maßnahmen eingelei
tt-t wcrd~n müssen, in gleicher Weise wie bei dem 
Gesetz zur Förderung des Schulbaues eine Verstärkung 
und Aufstockung dieser Mittel möglich. 
In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, 
glaube ich, sollte ich Sie kurz mit den wichtigsten 
Baumaßnahmen auf dem Universitätsgelände und dem 
Klinikum vertraut machen. Vor einigen Tagen hat 
eine Besprechung zwischen der Universität einerseits, 
dem Herrn Finanzminister und mir andererseits statt-
gefunden, bei der \•ereinbart vvurde - und ich meine, 
!Ur die Gesprächspartner sollte das, was besprochen 
wurde, auch bindend sein, wobei die Universi tät 
selbs tverständlich ihren Verwaltungsrat poch mit ein
beziehen wird -. was innerhalb der Universität und 
den Kliniken in diesem Jahr und in den nächst dar
au!Colgcnden Jahren in Angriff genommen und durch
geführt werden soll. 

Für das Jahr 1961 sind vorgesehen: wenn irgend mög
lich die' Erweiterung der Sportanlage im Universitäts
bereich. Es ist aber mit Bestimmtheit vorgesehen der 
Beginn des Neubaues e ines Schwesternhauses im Kli
nikgelände. In geringem zeitlichem Abstand soll dann 
der große Neubau der Chirurgischen Klinik folgen. Ab 
1962 werden auf dem Universitätsgelände in zügiger 
Aufeinanderfolge entstehen: 

l. ein Studentenwohnheim, 
2. ein Naturwissenschaftliches Institutsgebäude mit 

Räumen für das Mathematische Institut mit einer 
Großrechnenanlage, für das Geologisclle Institut, 
für das Mineralogische Institut, für das Meteoro
logische und Geophysikalische Institut. 

3. Die Beengung der Philosophischen Fakultät ver
limgt nach einem neuen Philosophischen Stu
diengebäude. 

Diesem Philosophikum soll eine Anzahl von Hörsälen 
angeschlossen werden, um dem steigenden Hörsaal
bedarf infolge der künftigen Ausweitung des Stabes 
an Professoren und Dozenten Rechnung zu ·tragen. 
Abschluß dieser Ba umaßnahmen soll dann ein Neubau 
eines Auditorium maximum sein. Nacll langen und 
schwierigen Verhandlungen um die Nachfolge auf d em 
Lehrstuhl für Kernphysik, in die iCh auch den Präsi
denten der Max-Planck-Gesellschaft einschalten durfte, 
ist es nunmehr gelungen, zur Aufnahme des Linear
qeschleunigers dem Kernphysikalischen Institut das 
Beschleunigergebäude und dem Institut für Kern
chemie zur Aufnahme der Reaktoranlage das Reaktor
gebäude beizugeben. Weitere Räume zur Unterbrin
gung eines Instituts für therapeutische Chemie soll 
sich dann anschließen. 

Für die Erweiterung der Universitätsklinik darf ich 
neben den schon erwähnten Sofortmaßnahmen, also 
Schwesternhaus und Chirurgische Klinik, auf die Pla
nungen für die Bebauung des vom Lande erworbenen 
Augustusplatzes, der vor der Universitätsklinik liegt, 
hinweisen. Diese Vorhaben sollen allerdings späteren 
Erör terungen vorbehalten bleiben. 

zusammenfassend darf !eh sagen, Sie sehen, meine 
Damen und Herren, daß eine rechtzeitige Sicherstel
lung der Finanzierung dieser wahrscheinlich umfang
reichen Baumaßnahmen notwendig und sinnvoll ist. 
Sie erlaubt es also, unabhängig von den jeweiligen 
Haushaltsansätzen in den einzelnen Rechnungsjahren 
eine großzügige Planung und deren Verwirklichung 
rasch und zügig in Angri!f zu nehmen. Es wäre aller-
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dings nur eine halbe gesetzgeberische Arbeit, wenn 
neben der Sicherstellung der Ba uvorhaben selbst die 
Ausstattung dieser Gebäude und die notwendige Er
gänzung der bereits bestehenden Institute außer acht 
blieben. 

Schließlich werden, so hoffe ich zuversichtlich, im Hin
blick auf das tiefere Anliegen der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates alle Beteiligten mit mir der Mei
nung sein, daß für den einen oder anderen Zweck auch 
Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, um rein 
wissenschaftliche Aufgaben von besonderer Bedeutung 
zu finanzieren. 
Diese Maßnahmen, so sieht es der§ 2 des Gesetzes vor, 
sollen im Einvernehmen zwischen dem Finanzminis ter 
und dem Kultusminister zur Durchführung kommen. 
Ich bin der festen Überzeugung, daß wir mit diesem 
Gesetz d en richtigen Weg zu unserem gesteckten Ziel 
eingeschlagen haben. Das Ziel aber ist, zum Wohle 
der Universität, zur Förderung von Wissenschaft und 
Forschung und damit zum Wohle unseres akademischen 
Nachwuchses alles zu tun, um mit der immer rascher 
fortschreitenden Entwicklung Schritt zu halten und die 
notwendigen Voraussetzungen zu schaffen für e ine 
universale und gründliche Ausbildung der Studenten. 
um damit ein erfolgreiches Wirken des akademischen 
Standes letztlich zum Wohle unseres Volkes zu sichern. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Van Vob::em: 

Ich eröffne die Besprechung. Das Wort hat Herr Abge
ordneter Dr. Haas (SPD). 

Abg. Dr. Baas: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es bedeu
tet im menschlichen Leben immer wieder eine Freude 
und eine Überraschung, wenn man eines Tages guten 
und alten Bekannten, sei es au! der persönlichen oder 
auf der sachlichen Ebene, begegnet Eine solche Freude 
~mpfinden wir von der sozialdemokratischen Fraktion 
heute sogar im politischen R~ium, und zwar deshalb, 
weil die Vorlage der Landesregierung betreffend För
derung des Ausbaues der Johannes-Guttmberg-Uni
versität in Mainz die Nutzanwendung jener Großen 
Anfrage ist, die wir vor anderthalb Jahren in diesem 
Hause eingebracht haben. 

(Abg. Dr. Kohl: Da haben Sie recht, Herr Kollege, 
die Landesregierung tut seit diesem Tage nichts 

anderes!) 

Wir lassen uns diese Freude auch nicht durch die Tat
sache trüben, daß diese Regie rungsvorlage sozusagen 
in der letzten Parlamentssitzung vor den Bundestags
wahlen hier eingebradlt wird. 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie sich der Fe
bruar-Sitzung des vergangenen Jahres erinnern dann 
werden Sie sich bewußt sein, daß wir damals di~ For
derung gesteiit haben, emmal eine Gesamtkonzeption 
über die endgültigtm Ausbauwünsche und Ausbaunot
wendigkeiten dieser Mainzer Universität vorzulegen. 
Der Herr Minister hat damals an dieser Stelle 
ausgeführt, daß eine solche Gesamtkonzeption schor~ 
deshalb nicht möglich sei, weil man zunächst das Gut
achten des Wissenschaftsrates abwarten müsse. Dieses 
Gutachten liegt, wie wir eben gehört haben, seit dem 
November des vergangenen Jahres vor. 

(Abg, Dr. Kohl : Es fiel für Mainz recht positiv aus!) 

Wir haben aus einem Bericht im Kulturpolitischen 
Ausschuß am 1. März d. J. gehört, daß dieses Gut
a chten zunächst mit der Universität selbst abgestimmt 
werden milsse. Ich sage das in diesem Zusammenhang, 
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um damit darzutun, daß diese Regierungsvorlage, die 
heute dem Hohen Hause zur ersten Beratung vor
liegt, nicht eine endgültige Antwort auf die vor andert
halb Jahren eingebrachte Große Anfrage bedeutet, 
sondern daß sie nur einen Teilabschnitt des Ge
samtproblems berührt, nämlich jenen Teilabschnitt, 
von dem wir eben aus den Ausführungen des Herrn 
Ministtlrs gehört haben, daß er einmal mit der Uni
versität selbst abgestimmt ist und zum anderen als 
vordringlich erscheint. 
Meine Damen und Herren! Wir beschreiten mit dieser 
Vorlage wiederum den Weg der Bildung eines Sonder
vermögens. Ich will in dieser ersten Beratung nicht 
noch, einmal diese Problematik aufzeigen. Es scheint 
abct' so zu sein: Wenn man etw~s OrdenUiches scharfen 
wm, muß man außerordentliche Wege beschreiten. Ich 
will nur auf die Tatsache aufmerksam machen, daß wir 
mit dieser Einrichtung des Sondervermögens doch sozu
sagen den Wert unserer Haushaltspläne, sowohl der 
Ordentlichen als auch der AußerordenUlchen, irgend
wie mindern, daß wir diese Haushaltspläne sogar ent
werten. 

<Abg. Dr. Kohl: Sonst waren Sie anderer Meinung!) 

Böse Beispiele verderben gute Sitten. 

(Abg. Dr. Kohl: Das war doch Ihr Beispiel, 
Herr Kollege!) 

- Nein. Ihres! 

Ich dar! noch 1o1u{ eine zweite Tatsache aufmerksam 
machen, wodurch sich dieses Sondervermögen zugun
sten der Universität sehr wesentlich von dem Sonder
vermögen für den Volksschulbau unterscheidet. Bei 
den Maßnahmen des Volksschulbaues handelt es sich 
um eine konkrete sachlich und zeitlich begrenzte Auf
gabe. Hier aber sind, insbesondere wenn wir den § 2 
Abs. l der Regierungsvorlage betrachten, nicht nur 
Bauaufgaben angesprochen, sondern es heißt dort: 

... für die Ergänzung der wissenschaftlichen Ein
richtungen und für wissenschaftliche Aufgaben von 
besonderer Bedeutung . . . 

Das b~eutet in der Praxis, daß aus diesem Sonder
vermögen sogar Personalausgaben bestritten werden 
können. 

(Kultusminister Dr. Orth: Nein, keine Personal-
ausgaben, sondern nur wissenschaftliche!) 

Zumindest verursachen die hier aufgezeigten Aufga
ben auch eine wesentliche Vermehrung der Personal
au~gaben, so daß das Sondervermögen seine Ergänzung 
finden müßte durch höhere Personalausgaben im Or
dentlichen Haushaltsplan. 

(Abg, Dr. Kohl: Das haben wir im letzten Jahr 
schon gemacht!) 

Ich bin der Meinung, daß man diese Zusammen.hänge 
sehr deutlich sehen muß. 

zusammenfassend dar! ich noch einmal feststellen, daß 
wir in dieser Vorlage eine erfreuliche Bestätigung un
serer vor anderthalb Jahren gegebenen Anregung 
sehen, daß wir hier aber nur die Lösung einer Teil
frage erkennen. Deshalb halten wir unseren Wunsch, 
die Gesamtkonzeption der Mainzer Universität eine" 
Tages hier zu erfahren, nach wie vor aufrecht. Der 
Oberweisung der vorliegenden Regierungsvorlage an 
die in Frage kommenden Ausschüsse stimmen wir zu. 

(Beifall bei der SPD.) 

Prisldent Van Vulxem: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Matthes (CDU). Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Matthes: 
Herr Präsident~ Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich freue mich, daß sich der Herr Kollege Haas 
gefreut hat. 

(Heiterkeit im Hause. - Abg. Dr. Kohl: 
Und wir auch!) 

Die Frage, Herr Kollege Haas, daß die SPD einmal 
einen Antrag über einen Bedarfsdeckungsplan für die 
Johannes-Gutenberg-Universität gestellt hat, 

(Abg, Dr. Kohl: Vor anderthalb Jahren!) 
wurde ja im Kulturpolitischen Ausschuß eingehend 
behandelt. Das Ergebnis unserer Beratungen im Kul
turpolitiSchen Ausschuß war, daß dort festgestellt 
\Vurde, daß der Antrag der SPD nicht als erledigt be
trachtet. werden könne. Es · ist eine Frage, die also 
weiter m der Behandlung geblieben ist und die zwei 
Dinge notwendig gemacht hat: Erwägungen einerseits 
von seiten der Regierung bzw. des Kultusministeriums, 
~mdererseits aber auch Fragen, die die Universität von 
sich aus zu beantworten hat in bezug auf die Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates. 
Im Blick auf eine loyale Handhabung des Universitäts
gesetzes hat der Landtag selber ein außerordentlich 
großes Interesse, beide Auflassungen, nämlich die der 
Regierung und die der Universität, zu hören. Ich 
möchte deshalb so sagen: Der Antrag der SPD als sol
cher ist in der Sache noch nicht erledigt. Aber er kann 
auch nicht durch die Empfehlungen des Wissenschafts
rates allein als erledigt betrachtet werden, sondern 
erst in eine1· weiteren Beratung und nicht in einer 
mechanischen Erledigung eines Bedarfsdeckungsplanes. 
Und hier, Herr Kollege Haas, bin Ich dankbar. in 
Übereinstimmung mit Ihnen feststellen zu können, daß 
die Entwicklung einer Einrichtung wie der Universität 
immer neue Erwägungen auslösen wird. Ich darf hier 
nur folgendes feststellen : Es war mein Bestreben, die
ser Frage immer - auch als Vorsitzender des Kultur
politischen Ausschusses - entsprechend Ihrem Antrag 
nachzukommen. Und ich habe inzwischen eine Aus
sprache sowohl mit meinem Kollegen Dr. Neubauer als 
auch m!t dem Rektor der Universität gehabt, die zum 
Ergebnis hatte, daß wir am 29. September eine Sit
zung beider Gremien, des Kulturpolitischen Auschusses 
und des Haushalts- und Finanzausschusses, in der 
Universität abhalten werden, um dort eine gemein
same Beratung über die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates und über die Vorlage der Regierung durch
führen zu können. Dann dürfte, glaube ich, die Grund
lage gegeben sein, nach der wir an den weiteren Aus
bau der Universität herantreten können. 

(Beifall im Hause.) 

Präsident Van Volxem: 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Wallauer (FDP). 

Abg. Wa11auer: 
Hefr Präsident! Meine Damen und Herren! Als ich die 
Vorlage Drucksache II/320 las, hatte ich Bedenken, 
als ob nun der Weg fortgesetzt . werden sollte, der 
sich ja in unserer Diskussion über den § 4 Abs. 2 des 
Universitätsgesetzes abgezeichnet hat. Nun stehe ich 
im allgemeinen bei dem Herrn Kultusminister nicht 
im Verdacht, zu den Konformisten zu gehören. Ich 
weiß, daß er mich zu den Nonkonformisten zählt, 
wenn das auch im großen und ganzen zu Unrecht ge
schieht. Ich weiß seinen Leistungen und Bestrebungen 
bzw. denen seines Ministeriums durchaus das Ver
ständnis entgegenzubringen, das ihnen gebührt. 

CAbg, Dr. Kohl: Und zu würdigen, 
Herr Kollege!) 
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Und ich muß im Gegensatz zu den skeptischen Bemer
kungen des Herrn Kollegen Haas sagen, daß mich diese 
Vorlage im ganzen gesehen durchaus erfreut hat. 

(Abg. Dr. Kohl: Sehr gut!) 

Icli bin auch der Überzeugung, daß der Weg des Son
dervermögens durchaus ein Weg ist, der hler beschrit
ten werden kann. kh bin kein großer Freund - und 
auch meine Fraktif)n ist es nicht - von solchen großen 
Bedarfsplänen, wie seinerzeit die SPD ihren Plcin 
genannt hat, k.h glaube schon, daß wir durchaus bei 
der Schaffung der notwendigen finamdellen und per
sonellen Voraussetzungen für unsere Universität von 
Fall zu Fall vorgehen können. Und ich habe mich auch 
darüber gefreut, daß die Vorlage durch den Herrn 
Kultusminister heute mündlich dahingehend ergänzt 
worden ist, daß auch Besprechungen mit der Universität 
über die Verwendung dieses Sondervermögens statt
Anden sollen, daß also die Mitwirkung der Univer~HIH 
trotz der nach meiner Meinung - vielleicht. nicht gam: 
nach der Meinung meiner Fraktion - etwas unzurei
chenden gesetzlichen Voraussetzung im § 4 Abs. 2 nun 
praktisch doch gewährleistet ist. 

(Abg. Dr. Kohl: Sie haben aber doch zugestimmt, 
Herr Kollege Wallauer! - Kultusminister Dr. Orth: 

Sie haben zugestimmt!) 

Wenn hier gesagt worden ist, daß es sich nicht 
um personelle Dinge handelt, so muß ich allerdings 
auf die Begründung verweisen, Herr Kultusminister. 
Da sprechen Sie ja ausdrücklich von den Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates über den verstärkten Aus
bau der wissenschaftlichen Hochschulen, und diese 
Empfehlungen schließen ja ausdrücklich eine erheb
liche Erhöhung der Zahl der Lehrstühle ein. Ich glaube, 
es sind etwa 27 oder 28 neue Lehrstühle. die geschaffen 
werden sollen. 

kh sehe auch nicht, wie Herr Kollege Raas es eben 
ausdrückte, einen prinzipiellen Unterschied bei diesem 
Sondervermögen. wenn man es so nennen soll, zu der 
Art und Weise , wie die Volksschulen nun ausgebaut 
werden sollen. 

(Abg. Dr. Kohl: Ja, er sieht es auch nur heute!) 

Man kann das eine tun und braucht das andere nicht 
zu lassen. Ich bin überzeugt, daß wir, wenn wir dieses 
Gesetz angfmommcn haben, bei der Beratung des 
Haushaltsplanes über die Universität durchaus die 
notwendigen Ergänzungen noch vornehmen können, 
wonei wir im Ausschuß auch noch darüber spreclien 
können, ob die 60 Millionen DM ausreichen, wofür sie 
nach der Detaillierung im § 2 verwandt werden sollen 
und wa:< unb>r Umständen zu diesen 60 Millionen noch 
hinzugefügt werden kann, Ich glaube daher, daß diese 
Vorlage im ganzen unserer Universität durchaus zugute 
kommen wird. 

(Beifall bei der FDP.) 

E!' liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

(Zurufe von der CDU: Doch! Herr König! - Abg. 
König: Der Herr Finanzminister wollte auch noch 
seine Meinung sagen! - Abg. Dr. Kohl: Das 
kommt noch, einstweilen ist der Herr Kollege 

König noch nicht so weit!) 

-------------·· 

Ich erteile das 'Vort dem Herrn Kultusminister Dr. 
Orth. 

Kultusminister Dr. Orth: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Darf ich ganz kurz zur Richtig8tellung foliendes 
sagen. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates wol
len ein Doppeltes: einmal eine personelle Vermehrung 
und entsprechende Ausstattung für die Universitäten, 
und sie wollen eine sachliche in Gebäuden und in ihren 
Einrichtungen. Mit dem Sondervermögen soll unter gar 
keinen Umständen in die personelle Aufwendung 
irgend etwas hineingen•Jmmen werden. Mit dem Son
dervermögen, Herr Kollege Dr. Haas - und insofern 
ist es gsm:r. klar Pin analoges Geset:>: zn dem für die 
Beseitigung der Schulraumnot - sollen die sachlichen 
Kosten bestritten werden - d. h, also Gebäude, Aus
statturtg usw. -, und es sollen, damit man nicht, 
wenn steh nach den Empfehhmgen des Wissenschafts
rates eine neue Aufgabe ergeben sollte, die dringend 
notwendig und rRsch durchzuführen wäre, z1.1 warten 
braucht bis zum nächsten Haushalt. im Einvernehmen 
zwischen Finanzmit1isterium und Kultusministerium 
auch dringende - aber wirklich nur dringende - Auf
wendungen für wissenschaftliche Angelegenheiten be
stritten werden. Das ist ganz klar. Und die pC'rsonellen 
Aufwendungen haben über den Haushalt in den Plan
stellen ihren Niederschlag zu finden. d. h. also, daß 
diese Planstellen und Personalkosten im Haushalt ein
gesetzt werden. 

(Beifall bei der CDU.) 

Prllsldent Van Volxem: 

Es lieg~n jetzt aber keine Wortmeldungen mehr vor : 
auch Herr Kollege König sieht davon ab. 

(Abg. König· Nein, ich dachte, der Finanzminister 
spricht dazu noch ! ) 

Ich schließe die Besprechung. Der Ältestenrat schlägt 
Ihnen vor, die Vorlage Drucksache 111320 dem Haus
halts- und Finanzausschuß und dem Kulturpolitischen 
Ausschuß :i:u überweisen. Es erhebt sich kein Wider
spruch. Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren! Wir sind am Schlusse der 
Tagesordnung, wir sind aber auch am Schlusse einer 
arbeitsreichen Sitzungsperiode des Landtages. [eh wün
sche Ihnen, die Sie nodl hiet· sind, und denen, die be
reits durch vorzeitiges Verlassen des Saales die Ferien 
begonnen haben, 

(HE'iterkeit im Hause.) 

mit Ihren Familienangehörigen erholsame parlamen
tarische Ferien. Ich wünsche vor allen Dingen, meine 
Damen und Herren, den kranken Mitgliedern des 
Hauses und der Landesregierung baldige Genesung, 
auf daß sie nach den Ferien gesund und arbeitsfähig 
wieder unter uns weilen können, 

Mit diesem Wunsd1, mPine Damen und Herren, schließe 
ich die Sitzung und wünsche Ihnen eine gute Heim
reise und schöne Ferien . 

(Beifall im Hause.) 

Sc h l u ß d er S i t z u n g : 16.40 Uhr. 
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